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Gesetzentwurf
der Staatsregierung

zur Anderung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes und der Bayerischen Bauord-
nung

A) Problem

Der abwehrende Brandschutz und der technische Hilfsdienst in Bayern ruhen in groRen
Teilen auf den Schultern von ehrenamtlichen Feuerwehrmannern und -frauen. In Bay-
ern leisten derzeit rund 328 000 Personen aktiven Feuerwehrdienst, hiervon sind rund
320 000 ehrenamtlich tatig. Ohne diese enorme Zahl an ehrenamtlich engagierten Feu-
erwehrdienstleistenden lieRe sich das hohe Sicherheitsniveau in Bayern nicht aufrecht-
erhalten.

Dieses herausragende ehrenamtliche Potenzial als tragende Saule der nichtpolizeili-
chen Gefahrenabwehr auch in Zukunft bayernweit zu erhalten, stellt fir die Gemeinden
angesichts des demografischen und gesellschaftlichen Wandels zunehmend eine Her-
ausforderung dar. Auch wenn die Zahl der ehrenamtlich Feuerwehrdienstleistenden in
Bayern — u. a. auch durch die hervorragende Arbeit der Kinder- und Jugendfeuerweh-
ren — zuletzt wieder leicht gestiegen ist, missen die Rahmenbedingungen fir den Feu-
erwehrdienst und die Nachwuchsgewinnung optimal ausgestaltet sein, um die Wahr-
nehmung und Erfullung der Kernaufgaben — den abwehrenden Brandschutz und den
technischen Hilfsdienst — bayernweit dauerhaft zu sichern. Im Interesse der Gemeinden
sind Anpassungen beim Kostenersatz erforderlich, um dem starken Anstieg an Fehl-
alarmen durch eCall Rechnung zu tragen. Zudem ist eine datenschutzrechtliche
Rechtsgrundlage notwendig.

Die Anderung der Bayerischen Bauordnung ist notwendig, da die Richtlinie 2012/18/EU
des Europdischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der
Gefahren schwerer Unfélle mit geféahrlichen Stoffen, zur Anderung und anschlieRenden
Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates — im Folgenden Seveso-llI-Richtlinie —
Bestimmungen fiir die Verhltung schwerer Unfélle mit gefahrlichen Stoffen und fur die
Begrenzung der Unfallfolgen fiir die menschliche Gesundheit und die Umwelt festlegt.
Die Mitgliedstaaten waren verpflichtet, die Seveso-IlI-Richtlinie bis 31. Mai 2015 umzu-
setzen. Nach einer begrindeten Stellungnahme der Europaischen Kommission vom
16. Dezember 2024 im Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik
Deutschland sei Art. 15 Abs. 3 Seveso-llI-Richtlinie in Bayern nicht umgesetzt.

B) Losung

Der Gesetzentwurf liefert die Inhalte fiir die zeitgemafe und praxistaugliche Fortent-
wicklung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG) als Basis der Arbeit der Feu-
erwehren, die eine der tragenden S&ulen in der bayerischen Sicherheitsarchitektur sind.

Zu nennen sind insbesondere folgende Neuregelungen:

1. Die Altersgrenze in Art. 6 Abs. 2 Satz 1 BayFwG wird dynamisch auf das gesetzli-
che Renteneintrittsalter im Sinne des § 35 Satz 2 des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch (SGB VI) (derzeit 67 Jahre) festgelegt.

2. Die Ausbilder in den Feuerwehren bringen sich oft mit hohem persénlichen Enga-
gement zusatzlich zu den sonstigen Aufgaben im Feuerwehrdienst ein. Um dieses
Engagement anzuerkennen und die Ausbildung zu stéarken, wird in Art. 2
und 11 BayFwG klargestellt, dass auch Ausbilder Entschadigungen erhalten kén-
nen.

Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal tiberpriift. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der Initiatoren.
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3. In Art. 28 BayFwG werden Anpassungen vorgenommen, die es den Gemeinden
ermdglichen sollen, bei Falschalarmierung durch Systeme zum Absetzen eines au-
tomatischen Notrufs oder zur automatischen Ubertragung einer Notfallmeldung an
eine standig besetzte Stelle (eCall), Kostenersatz zu verlangen.

4. Dadie Feuerwehren als gemeindliche Einrichtungen zur Abwehr dringender Gefah-
ren fir Leben, Gesundheit oder bedeutende Sachwerte Drohnen und Léschroboter
im Einsatz nutzen, die Bildaufnahmen oder -aufzeichnungen sowie Ubersichtsbilder
oder -aufzeichnungen verarbeiten, wird mit Blick auf die Anforderungen und Vorga-
ben der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung — DSGVO)
eine datenschutzrechtliche Regelung in Art. 30 BayFwG geschaffen.

Mit dem Gesetzentwurf zur Anderung der Bayerischen Bauordnung (BayBO) sollen die
Vorgaben der Europaischen Kommission zur Seveso-llI-Richtlinie im Bauordnungs-
recht umgesetzt werden.

Die Umsetzung von Art. 15 Abs. 3 Seveso-lII-Richtlinie, der u. a. fordert, dass der Of-
fentlichkeit Unterlagen innerhalb angemessener Fristen zugénglich gemacht werden,
fuhrt zu einer Erganzung der Regelungen zur Beteiligung der Offentlichkeit in Art. 66a
Abs. 1 BayBO. Dies ist nach Ansicht der Kommission in Bayern und anderen Landern
nicht vollstandig erfolgt.

C) Alternativen
Keine

D) Kosten
1. Fir den Staat

Finanzielle Mehrbelastungen fir den Staat sind nicht ersichtlich.
2. Fur die Kommunen

Die Gemeinden werden durch die Einflgung neuer Kostentatbestande finanziell
entlastet. Durch Entschadigungen fur Ausbilder konnen ggf. zusatzliche Kosten ent-
stehen. Allerdings handelt es sich lediglich um eine Klarstellung in Art. 2
und 11 BayFwG; auch vorher schon war die Zahlung von Entschadigungen an Aus-
bilder mdglich.

Der Erfullungsaufwand aufgrund der Neuregelungen in Art. 66a Abs. 1 BayBO ist
als auRert gering einzustufen. Mit den Anderungen des Art. 66a BayBO im Zuge
der Umsetzung der Seveso-llI-Richtlinie soll bei der Offentlichkeitsbeteiligung ent-
sprechend der Regelung in § 10 Abs. 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG) die Méglichkeit eroffnet werden, fir die Bekanntmachung zur Offentlich-
keitsbeteiligung statt der 6ffentlichen Tageszeitungen das Internet zu nutzen, was
zu einer Kostenreduzierung fuhren kann.

Konnexitatsverpflichtungen werden durch das Gesetz nicht ausgelost.
3. Burger und Wirtschaft

Unternehmen und Burgern kénnen Kosten entstehen, wenn sie im Einzelfall auf-
grund der neuen Kostentatbestande in Art. 28 Abs. 2 BayFwG kostenersatzpflichtig
sind. Fur einen félschlich ausgeldsten Einsatz durch eCall ist im Durchschnitt mit
Kosten von rund 150 € zu rechnen. Bei Bréanden in Gewerbe- und Industriebetrieben
entstehen oft hohe Kosten, weil der Feuerwehreinsatz durch Leistungen Dritter er-
ganzt werden muss. Hierfur wird den Gemeinden kiinftig die Mdglichkeit des Kos-
tenersatzes erdffnet. Vor dem Hintergrund, dass hierfir in der Regel die Versiche-
rungen aufkommen, ist dies den Unternehmen zumutbar.
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Gesetzentwurf

zur Anderung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes und der Bayerischen Bauord-
nung

§1
Anderung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes
Das Bayerische Feuerwehrgesetz (BayFwG) in der in der Bayerischen Rechts-

sammlung (BayRS 215-3-1-1) veroffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch
§ 6 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBI. S. 570) ge&ndert worden ist, wird wie
folgt gedndert:

1.

10.

11.

Art. 1 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Die Gemeinden kénnen MalRnahmen zur Brandschutzerziehung und -pré-
vention ergreifen.”

In Art. 2 Satz 2 wird nach der Angabe ,durchfiihren® die Angabe ,und Ausbildern
Entschadigungen zahlen® eingeflgt.

Art. 4 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

~Die Feuerwehren sind verpflichtet, Sicherheitswachen zu stellen, wenn dies von
der Gemeinde oder aufgrund besonderer Vorschriften notwendig ist und die Sicher-
heitswache nicht durch einen geeigneten Dritten gestellt werden kann sowie recht-
zeitig angefordert wird.“

Art. 5 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) 'Die Feuerwehrvereine unterstiitzen die gemeindliche Einrichtung Feuer-
wehr personell. 2Sie kdnnen Alters- und Ehrenabteilungen bilden.*

In Art. 6 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe ,vom vollendeten 18. bis zum vollendeten
65. Lebensjahr” durch die Angabe ,vom vollendeten 18. Lebensjahr bis zum Errei-
chen der Regelaltersgrenze nach § 35 Satz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch (SGB VI)“ ersetzt.

In Art. 8 Abs. 5 Satz 1 wird die Angabe ,im Ausnahmefall* gestrichen.
Dem Art. 9 wird folgender Abs. 6 angeflgt:

»(6) *Abweichend von Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 haben Beschéftigte und Be-
amte, die Aufgaben der unmittelbaren Gefahrenabwehr wahrnehmen, insbeson-
dere hauptberuflich tatige Berufs- oder Werkfeuerwehrangehorige sowie im Polizei-
vollzugs-, Leitstellen- oder Rettungsdienst Beschéftigte, keinen Freistellungsan-
spruch fir Einsatze. 2Bei freiwilliger Freistellung fiir Einsatze durch einen privaten
Arbeitgeber gilt Art. 10 entsprechend.”

Art. 11 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

L2Geratewarte, Jugendwarte, Ausbilder und andere Feuerwehrdienstleistende, die
regelméRig uUber das ubliche Mal3 hinaus Feuerwehrdienst leisten, sowie Feuer-
wehrkommandanten und ihre Stellvertreter, die nach Satz 1 keinen Entschadi-
gungsanspruch haben, kbnnen angemessen entschadigt werden.*

Art. 16 Abs. 3 wird aufgehoben.

In Art. 17 Abs. 3 Satz 2 wird nach der Angabe ,Staatsministerium des Innern, flr
Sport und Integration” die Angabe ,,(Staatsministerium)“ eingefligt.

In Art. 18 Abs. 7 wird die Angabe ,des Innern, fir Sport und Integration“ gestrichen.

01.04.2025
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Art. 19 Abs. 1 wird wie folgt geandert:
a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefugt:

,2Das Landratsamt soll den Kreisbrandrat bei Genehmigungsverfahren beteili-
gen, soweit Belange des abwehrenden Brandschutzes betroffen sind.”

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.
Art. 20 Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

~LFUr Freistellungs-, Entgeltfortzahlungs- und Ersatzanspriiche gelten Art. 9 Abs. 1
bis 3, Abs. 5 Nr. 2, Abs. 6 und Art. 10 entsprechend.”

In Art. 21 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe ,Standbrandrat® durch die Angabe ,Stadt-
brandrat” ersetzt.

Art. 22 wird wie folgt geandert:
a) Dem Wortlaut wird folgender Satz 1 vorangestellt:
.sDas Staatsministerium pflegt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem

Landesfeuerwehrverband Bayern e.V. und anderen Interessenvertretungen der
Feuerwehren.*

b) Der bisherige Wortlaut wird Satz 2.

In Art. 23 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 wird die Angabe ,,und Schiffe“ durch die Angabe
» » Schiffe und Land-, Schienen- sowie Luftfahrzeuge* ersetzt.

In der Uberschrift des Abschnitts V wird die Angabe ,SchluBvorschriften® durch die
Angabe ,Datenschutz und Schlussvorschriften® ersetzt.

Art. 28 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 2 wird wie folgt gedndert:
aa) Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

»3. fur aufgewendete Sonderléschmittel sowie Leistungen Dritter bei Bran-
den in Gewerbe- und Industriebetrieben,*.

bb) In Nr. 5 wird nach der Angabe ,Brandmeldeanlage” die Angabe ,oder
durch ein System zum Absetzen eines automatischen Notrufs oder zur
automatischen Ubertragung einer Notfallmeldung an eine standig besetzte
Stelle (eCall)* eingefigt.

cc) In Nr. 6 wird die Angabe ,trotz fehlender” durch die Angabe ,ohne beleg-
bare® ersetzt.

b) Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

»3. wer in den Fallen des Abs. 2 Nr. 5 die Feuerwehr vorsatzlich oder grob fahr-
l&ssig falsch alarmiert hat, eine private Brandmeldeanlage betreibt oder Hal-
ter eines Fahrzeugs oder Eigentiimer eines Geréts ist, das Uber eCall einen
Falschalarm ausgel6st hat,*.

Nach Art. 29 wird folgender Art. 30 eingeflgt:
JArt. 30
Datenverarbeitungen mittels technischer Einsatzmittel

(1) *Zur Abwehr dringender Gefahren fir Leben, Gesundheit und bedeutende
Sachwerte konnen betroffene Kommunen bei Feuerwehreinsatzen Bild- und Uber-
sichtsaufnahmen sowie Bild- und Ubersichtsaufzeichnungen auch unter Einsatz
von technischen Systemen anfertigen und dabei personenbezogene Daten verar-
beiten. 2Als Feuerwehreinsatz in diesem Sinne gilt auch der Ubungsbetrieb im er-
forderlichen Umfang.

(2) Die Informationspflichten nach den Art. 13, 14 und 21 Abs. 4 der Verord-
nung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) gelten in den Fallen dieses
Artikels nicht, soweit durch deren Erflllung die effektive Gefahrenabwehr beein-
trachtigt ware. 2Die einschlagigen Informationen sind, soweit mdglich, in allgemein
und jedermann zuganglicher Form zur Verfiigung zu stellen.
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20.

21.

22.

14.

(3) Aufzeichnungen geman Abs. 1 sind grundsatzlich unverziglich, spatestens
nach zwei Monaten zu léschen oder zu vernichten, soweit und solange sie nicht
erforderlich sind zur Vorbereitung oder Durchfiihrung von gerichtlichen Verfahren
oder Verwaltungsverfahren. 2Die Léschung ist zu dokumentieren.*

Der bisherige Art. 30 wird Art. 31 und wie folgt gefasst:
JArt. 31
Einschrankungen von Grundrechten

Das Recht auf korperliche Unversehrtheit, die Freiheit der Person, die Ver-
sammlungsfreiheit, die Freizligigkeit und die Unverletzlichkeit der Wohnung kénnen
auf Grund dieses Gesetzes eingeschrankt werden (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und 2, Art. 8
Abs. 2, Art. 11 und 13 des Grundgesetzes, Art. 102, 106 Abs. 3, Art. 109, 113 der
Verfassung).”

Der bisherige Art. 31 wird Art. 32 und wie folgt geéndert:

a) Im Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe ,des Innern, fiir Sport und Integration“ ge-
strichen.

b) In Nr. 9 wird die Angabe ,, . “ am Ende durch die Angabe ,, , “ ersetzt.
c) Folgende Nr. 10 wird angefugt:

,10. Einzelheiten des Datenschutzes, insbesondere der Datenverarbeitung.”
Der bisherige Art. 32 wird Art. 33.

§2
Anderung der Bayerischen Bauordnung

Die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die 8§ 12 und 13

des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom

23.

1.

Dezember 2024 (GVBI. S. 619) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:
Art. 66 Abs. 2 wird wie folgt gedndert:

a) Satz 5 wird aufgehoben.

b) Satz 6 wird Satz 5.

Art. 66a Abs. 1 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 Halbsatz 1 wird die Angabe ,in ihrem amtlichen Verdffentlichungsblatt
und auBerdem in drtlichen Tageszeitungen, die im Bereich des Standorts der
Anlage verbreitet sind,“ gestrichen.

b) Nach Satz 1 werden die folgenden Satze 2 und 3 eingeflgt:

,2Nach der Bekanntmachung sind der Antrag und die Bauvorlagen sowie die
entscheidungserheblichen Berichte und Empfehlungen, die der Bauaufsichts-
behorde im Zeitpunkt der Bekanntmachung vorliegen, einen Monat zur Einsicht
auszulegen. 2Bauvorlagen, die Geschéfts- oder Betriebsgeheimnisse enthalten,
sind nicht auszulegen, fur sie gilt 8 10 Abs. 2 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (BImSchG) entsprechend.”

c) Der bisherige Satz 2 wird Satz 4, die Angabe ,einem Monat nach der Bekannt-
machung des Bauvorhabens* wird durch die Angabe ,zwei Wochen nach Ablauf
der Auslegungsfrist” ersetzt und nach der Angabe ,ausgeschlossen® wird die
Angabe ,, , dies gilt fir umweltbezogene Einwendungen nur fir das Genehmi-
gungsverfahren® eingefigt.

d) Die bisherigen Satze 3 und 4 werden die Satze 5 und 6.
e) Folgender Satz 7 wird angefigt:

»'Weitere Informationen, die fir die Entscheidung Uiber die Genehmigung von
Bedeutung sein kdnnen und die der zustandigen Behorde erst nach Beginn der
Auslegung vorliegen, sind der Offentlichkeit nach den Bestimmungen des Bay-
erischen Umweltinformationsgesetzes (BayUIG) zuganglich zu machen.*
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3. In Art. 82 Abs. 5 Nr. 3 wird die Angabe ,des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG)* durch die Angabe ,BImSchG* ersetzt.

§3
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am ...[einzusetzen: Datum des Inkrafttretens] in Kraft.

Begrundung:
A) Allgemeines

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll das Bayerische Feuerwehrgesetz (BayFwG)
als Basis der Arbeit der bayerischen Feuerwehren, insbesondere der 6ffentlichen Feu-
erwehren in Erfullung der gemeindlichen Pflichtaufgabe, den abwehrenden Brand-
schutz und eine effektive technische Hilfsleistung sicherzustellen, zeitgemaf und pra-
xistauglich fortentwickelt werden.

Mit dem vorliegenden 8§ 2 des Gesetzentwurfs soll Art. 15 Abs. 3 der Richtlinie
2012/18/EU (Seveso-llI-Richtlinie) im Bauordnungsrecht umgesetzt werden. Fir die
(wenigen) in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallenden baugenehmigungspflich-
tigen Anlagen ist eine Umsetzung der verfahrensrechtlichen Vorgaben in der Bayeri-
schen Bauordnung (BayBO) erforderlich. Die Umsetzung der Richtlinien ist zwingend,
da EU-rechtliche Vorgaben, die nicht im Bundesrecht umgesetzt werden kdnnen, lan-
desrechtlich zu regeln sind.

B) Zwingende Notwendigkeit einer normativen Regelung

Die Gemeinden und ihre Feuerwehren stehen vor einer Fllle an Herausforderungen,
angefangen vom demografischen und gesellschaftlichen Wandel, Uber technische Ent-
wicklungen bis hin zu den geopolitischen und klimatischen Veranderungen. Dies alles
geht mit veranderten Lebenssituationen und Bedurfnissen der Feuerwehrdienstleisten-
den sowie einer Zunahme und Veranderung der Aufgabenbereiche einher. Es ist daher
unabdingbar, dass die Rahmenbedingungen fiir den weit Uberwiegend ehrenamtlich
geleisteten Feuerwehrdienst optimal ausgestaltet sind. Da die Feuerwehren im Rahmen
von Einsatzen, z. B. mit Drohnen oder Ldschrobotern, Bildaufnahmen und -aufzeich-
nungen anfertigen, wurde mit dem neuen Art. 30 BayFwG eine datenschutzrechtliche
Regelung geschaffen.

Dies kann nur durch eine Anderung auf Ebene des formellen Gesetzes erreicht werden.

C) Zu den einzelnen Vorschriften
Zu 8 1 - Anderung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes
Zu Nr. 1 (Art. 1 Abs. 3)

Bereits jetzt ergreifen viele Gemeinden im Rahmen ihrer Leistungsfahigkeit Mal3nah-
men bei der Brandschutzerziehung und -pravention, indem sie z. B. Aufklarungsarbeit
in Schulen oder Kindergarten leisten oder die Bevolkerung Uber die Vermeidung von
Branden informieren. Mit dem neuen Abs. 3 sollen die Gemeinden dazu ermutigt wer-
den, diese wichtigen MalRnahmen fortzufiihren oder sogar im Rahmen der Leistungsféa-
higkeit noch auszubauen.

Zu Nr. 2 (Art. 2 Satz 2)

Eine gute Ausbildung vor Ort ist die Basis fur eine effektive Hilfeleistung im abwehren-
den Brandschutz und technischen Hilfsdienst. Gerade kleine Gemeinden sind vielfach
darauf angewiesen, dass ihre begrenzten Mdglichkeiten der Ausbildung am Standort
durch Angebote auf Kreisebene erganzt werden. Um das wichtige Engagement der
Ausbilder in der Feuerwehrausbildung auch auf Kreisebene zu stéarken, wird die Mog-
lichkeit einer Entschadigung fur sie ausdricklich in das Gesetz aufgenommen.
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Zu Nr. 3 (Art. 4 Abs. 2 Satz 1)

Art. 4 Abs. 2 Satz 1 regelt die Verpflichtung der Feuerwehren, Sicherheitswachen zu
stellen, wenn dies durch die Gemeinde angeordnet wird oder aufgrund besonderer Vor-
schriften notwendig ist. Dies fiihrt gerade in den grof3en Stadten mit einem umfangrei-
chen Veranstaltungsangebot zu einer erheblichen Belastung der Feuerwehrdienstleis-
tenden.

Die Verpflichtung der Feuerwehren, Sicherheitswachen zu stellen, wird daher ausdrtick-
lich eingeschrankt auf die Falle, wenn eine Sicherheitswache nicht durch einen geeig-
neten Dritten — also insbesondere den Veranstalter — gestellt werden kann.

Zu Nr. 4 (Art. 5 Abs. 1)

In Art. 5 Abs. 1 wird der Wortlaut entsprechend der Entwicklung abgeandert. Es ent-
spricht nicht mehr den tatséchlichen Gegebenheiten, dass die Einsatzkrafte der Freiwil-
ligen Feuerwehr regelméRig allein durch die Feuerwehrvereine gestellt werden. Aller-
dings unterstutzen die Vereine die Feuerwehren immer noch personell. Mit dem neuen
Wortlaut des Abs. 1 wird klargestellt, dass die Feuerwehrvereine ein wichtiger Riickhalt
fur die gemeindlichen Feuerwehren sind.

Durch die im neuen Satz 2 genannten Alters- und Ehrenabteilungen in den Feuerwehr-
vereinen wird ein Rahmen geschaffen, in dem die Feuerwehrdienstleistenden auch
nach ihrem Ausscheiden aus dem aktiven Feuerwehrdienst ihre Feuerwehr weiter un-
terstiitzen kénnen. Denkbar sind hier z. B. Aufgaben in der Ausbildung, Geratewartung
oder Brandschutzerziehung.

Zu Nr. 5 (Art. 6 Abs. 2)

Nach Art. 6 Abs. 2 Satz 1 endete der aktive Feuerwehrdienst bislang kraft Gesetzes mit
Vollendung des 65. Lebensjahres; alteren Personen war es damit grundsétzlich ver-
wehrt, Feuerwehrdienst zu leisten. Da sich die gesundheitsbezogene Lebensqualitat
gerade in den héheren Altersgruppen aufgrund des medizinischen Fortschritts in den
letzten Jahren deutlich verbessert hat, werden nach der bisher geltenden Rechtslage
zunehmend noch feuerwehrdiensttaugliche Personen vom Dienst in der o6ffentlichen
Einrichtung Feuerwehr ausgeschlossen. Durch die Anpassung der Altersgrenze auf das
jeweils geltende gesetzliche Renteneintrittsalter (derzeit 67) wird dieser Entwicklung
Rechnung getragen und diesen Personen ermdéglicht, sich langer in der Feuerwehr ein-
zubringen. Dies unterstitzt auch die Gemeinden bei der Erfillung ihrer Pflichtaufgabe
Feuerwehr, da der Kreis an geeigneten Personen fur den ehrenamtlichen Feuerwehr-
dienst erweitert wird.

Auch nach Ausscheiden aus dem aktiven Dienst kdnnen Feuerwehrdienstleistende ihre
Feuerwehr unterstitzen. Wenn es zur Abwehr einer gegenwartigen Gefahr fur die All-
gemeinheit zwingend geboten ist, konnen sie ggf. nach Art. 23 wie andere Personen
auch zur Hilfeleistung herangezogen werden. Bei Katastrophenfallen besteht diese
Madoglichkeit ebenfalls nach Art. 9 Abs. 1 des Bayerischen Katastrophenschutzgesetzes
(BayKSG). Ohne Weiteres moglich ist es, dass Feuerwehrdienstleistende auch jenseits
der Altersgrenze weiterhin die Feuerwehr mit ihrer umfangreichen Erfahrung und Ar-
beitskraft unterstiitzen, indem sie Tatigkeiten aul3erhalb des aktiven Dienstes Uiberneh-
men, wie z. B. die Mitwirkung in der Ausbildung oder bei der Geratepflege. Die in Art. 5
Abs. 1 Satz 2 neu genannten Alters- und Ehrenabteilungen kdnnen hierfir einen geeig-
neten Rahmen bilden.

Zu Nr. 6 (Art. 8 Abs. 5 Satz 1)

Mit der Streichung wird es den Gemeinden ermdglicht, entsprechend den 6rtlichen Ge-
gebenheiten véllig frei zu entscheiden, ob der Kommandant ein oder zwei Stellvertreter
hat. Dies ermdglicht u. a. eine Entlastung des Ehrenamts, da die Aufgaben auch ohne
besondere Begriindung auf mehrere Schultern verteilt werden kénnen.

Zu Nr. 7 (Art. 9 Abs. 6)

Ein (uneingeschrankter) Freistellungsanspruch fur den ehrenamtlichen Feuerwehr-
dienst kollidiert bei hauptberuflich Beschéaftigten und Beamten in der unmittelbaren Ge-
fahrenabwehr mit ihren Dienstpflichten im Hauptamt. Beschéftigte und Beamte der Be-
rufsfeuerwehren, der Stéandigen Wachen und Werkfeuerwehren, das Personal der Inte-
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grierten Leitstellen, des Rettungsdienstes und des Polizeivollzugsdienstes sind wah-
rend der Austibung ihrer beruflichen Tatigkeit fir Einsétze, Ausbildungsveranstaltungen
und Brandsicherheitswachen, in der Freiwilligen Feuerwehr grundsétzlich nicht verfig-
bar, da die Dienstpflichten des Hauptamtes Vorrang haben. Mit der Anderung wird klar-
gestellt, dass der Freistellungsanspruch fir Einsatze in der Freiwilligen Feuerwehr bei
Personen, die bereits von Berufs wegen mit der Wahrnehmung von Aufgaben in der
unmittelbaren Gefahrenabwehr betraut sind, wahrend der Ausiibung ihrer beruflichen
Tatigkeit grundsatzlich nicht besteht. Dies gilt nicht fir planbare Veranstaltungen, wie
Sicherheitswachen, Ausbildungsveranstaltungen und Ubungen. Hier hat der umfas-
sende Freistellungsanspruch fiir ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende nach Art. 9
Abs. 1 BayFwG weiterhin Vorrang, da Feuerwehrdienstleistende nach Art. 6 Abs. 1
Satz 2 BayFwG teilzunehmen haben und der Arbeitgeber/Dienstherr rechtzeitig Vorbe-
reitungen fir die Abwesenheit treffen kann. Sofern private Arbeitgeber solche Beschaf-
tigte freiwillig fir einen Feuerwehreinsatz freistellen, bspw. fir einen planbaren Einsatz
bei Hochwasser, besteht der Erstattungsanspruch nach Art. 10.

Zu Nr. 8 (Art. 11 Abs. 1 Satz 2)

Die Ausbildung ist wesentliche Grundlage fur den Einsatzerfolg, aber auch fur die Si-
cherheit der Feuerwehrdienstleistenden. Mit einer guten Ausbildung vor Ort in den ge-
meindlichen Feuerwehren wird die Basis flr eine professionelle und effektive Hilfeleis-
tung gelegt. Feuerwehrdienstleistende, die zusatzlich noch als Ausbilder tatig werden,
leisten vielfach Uber das Ubliche Mal3 hinaus Feuerwehrdienst. Um dieses Engagement
anzuerkennen und die Ausbildung zu stérken, werden auch die Ausbilder zukiinftig als
Empfanger moéglicher Entschéadigungen in Art. 11 Abs. 1 Satz 2 ausdriicklich genannt.
Zu Nr. 9 (Art. 16 Abs. 3)

Art. 16 Abs. 3 wird aufgehoben. Die Regelung enthalt nur eine beispielhafte Aufzéhlung
von gemeinsamen Angelegenheiten mehrerer Feuerwehren. Eine normative Regelung
ist hierfar nicht erforderlich.

Zu Nr. 10 (Art. 17 Abs. 3 Satz 2)
Redaktionelle Anderung

Zu Nr. 11 (Art. 18 Abs. 7)
Redaktionelle Anderung

Zu Nr. 12 (Art. 19 Abs. 1)

Zu Buchst. a (Art. 19 Abs. 1 Satz 2)

Fur eine effektive Hilfe durch die Feuerwehren ist es wichtig, dass ihre Belange im Ein-
satzfall — z. B. Aufstellflachen fiur Feuerwehrfahrzeuge u. 4. — im Rahmen von Geneh-
migungsverfahren bertcksichtigt werden. Mit dem neu eingefiigten Satz 2 soll sicher-
gestellt werden, dass der Kreisbrandrat hierzu gehort wird, insbesondere in Bauleitpla-
nungs- und Baugenehmigungsverfahren, zugleich wird seine Beteiligung aber aus-
dricklich auf den abwehrenden Brandschutz beschrankt. Der Kreisbrandrat kann sich
auch bei dieser Aufgabe durch Kreisbrandinspektoren oder -meister unterstiitzen las-
sen.

Zu Buchst. b (Art. 19 Abs. 1 Satz 3)
Folgeédnderung zu Buchst. a.

Zu Nr. 13 (Art. 20 Abs. 4 Satz 1)
Folgeénderung zu Nr. 7.

Zu Nr. 14 (Art. 21 Abs. 1 Satz 3)
Redaktionelle Anderung

Zu Nr. 15 (Art. 22)

Zu Buchst. a (Art. 22 Satz 1)

Mit dem neu eingefligten Satz 1 soll die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem
Staatsministerium des Innern, fir Sport und Integration und dem Landesfeuerwehrver-
band Bayern e. V. und anderen Interessenvertretungen der Feuerwehren im Gesetz
zum Ausdruck gebracht werden. Der Landesfeuerwehrverband Bayern e. V. vertritt die
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Interessen von rund 320 000 Feuerwehrdienstleistenden und ist durch seine Binde-
lungsfunktion des vielfaltigen Meinungsspektrums ein wichtiger Partner fir die Staats-
verwaltung.

Zu Buchst. b (Art. 22 Satz 2)
Folgeédnderung zu Buchst. a.
Zu Nr. 16 (Art. 23 Abs. 2 Satz 1)

In Art. 23 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 sind bislang beziiglich des Benutzungs- und Betre-
tungsrechts nur Schiffe genannt. Zur Vervollstandigung moglicher Einsatzorte werden
,Land-, Schienen- sowie Luftfahrzeuge® in die Aufzahlung mit aufgenommen. Eine ent-
sprechende Anderung des Abs. 3 ist nicht notwendig, da der dort verwendete Begriff
.Fahrzeuge“ bereits Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge umfasst.

Zu Nr. 17 (V. Abschnitt)

Die Uberschrift des V. Abschnitts wird in ,Kosten, Datenschutz und Schlussvorschriften®
geandert, um dem neu eingefiigten Art. 30 zu Datenschutz und Dokumentationspflicht
Rechnung zu tragen.

Zu Nr. 18 (Art. 28)
Zu Buchst. a Doppelbuchst. aa (Art. 28 Abs. 2 Nr. 3)

Art. 28 Abs. 2 Nr. 3 wird dahingehend erganzt, dass bei Branden in Gewerbe- und In-
dustriebetrieben Kostenersatz nicht nur fir Sonderléschmittel, sondern auch fir Leis-
tungen Dritter verlangt werden kann.

Schon bisher sind bei Branden in Gewerbe- und Industriebetrieben die Kosten fur Son-
derléschmittel aus der grundsatzlichen Kostenfreiheit im abwehrenden Brandschutz
ausgenommen. Denn bei Branden in diesen Bereichen kann es zu Gefahrenlagen kom-
men, die nur mit sehr kostenintensivem Einsatz bekampft werden kénnen. Diese unver-
haltnisméaRigen Kosten sollen nicht der Gemeinde auferlegt werden. Aufgrund des Ge-
fahrenpotenzials, das inzwischen von Gewerbe- und Industriebetrieben ausgeht, ist der
Aufwand zur Bewaltigung von Grol3branden dort teilweise enorm. Wenn sich die Eins-
atze Uber einen langeren Zeitraum erstrecken, ist die Abdeckung des technischen und
personellen Aufwands mit gemeindlichen Mitteln nur schwer zu gewahrleisten. Krafte
und Geratschaften weiterer gemeindlicher Feuerwehren, Werkfeuerwehren sowie des
Technischen Hilfswerks (THW) missen ebenso wie private Firmen zur Brandbekamp-
fung und Beseitigung weiterer Gefahren herangezogen werden. Die hierbei anfallenden
Kosten waren bislang von der Gemeinde zu tragen.

Nunmehr werden die Ersatzmdglichkeiten auch auf Kosten ausgeweitet, die die Ge-
meinde fir Leistungen Dritter zur Brandbekampfung aufwenden musste. Dies umfasst
sowohl Leistungen von Behorden und Organisationen (wie beispielsweise das THW),
als auch von privaten Firmen, inklusive deren Werkfeuerwehren; nicht umfasst sind die
Kosten fir den Einsatz anderer gemeindlicher Feuerwehren.

Zu Buchst. a Doppelbuchst. bb (Art. 28 Abs. 2 Nr. 5)

Die Anzahl ausgeloster Fehlalarmierungen in Bayern durch eCall sind seit 2020 von 65
auf 1 214 im Jahr 2023 angestiegen. Dies ist ein Anstieg um das 17-fache. Hintergrund
hierfur ist, dass die Funktion des eCalls seit April 2018 fiir neue Modelle von Pkw und
leichten Nutzfahrzeugen durch EU-Verordnung verpflichtend geworden ist. Darliber hin-
aus verfligen inzwischen auch Smartphones und Smartwatches Uber entsprechende
installierte eCall-Systeme. Die eCall-Systeme I6sen bei einem Unfall automatisch einen
Notruf (eCall) an die Notrufnummer 112 aus oder Ubertragen alternativ eine automati-
sche Notfallmeldung an eine stdndig besetzte Stelle (Call-Center). Infolge technischer
Fehlfunktionen oder vorwerfbar unterlassener Riickmeldung tber die automatisch her-
gestellte Sprechverbindung kommt es immer haufiger zu Fehlalarmen. Den Gemeinden
wird daher die Méglichkeit eréffnet, fir Falschalarme, die durch eCall ausgeltst werden,
Kostenersatz zu verlangen.

Zu Buchst. a Doppelbuchst. cc (Art. 28 Abs. 2 Nr. 6)

Erfahrungsgemal kommt der Kostentatbestand des Art. 28 Abs. 2 Nr. 6 kaum zur An-
wendung, weil es den gemeindlichen Feuerwehren oft nicht mdglich ist, nachzuweisen,
dass Anhaltspunkte fur die Notwendigkeit eines Feuerwehreinsatzes gegeben waren.



Drucksache 19/6139 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 10

Durch die geanderte Formulierung ,ohne belegbare Anhaltspunkte® wird die Nachweis-
pflicht umgekehrt, sodass zukinftig der Sicherheitsdienst nachweisen muss, dass es
fur die Notwendigkeit der Alarmierung der Feuerwehr belegbare Anhaltspunkte gab.

In der Regel sind es Hausnotrufdienste, die die Feuerwehren alarmieren. Die Praxis
zeigt, dass diese Notrufdienste bei Eingang eines Notrufs bei ihnen vielfach nicht pru-
fen, ob tatséchlich eine Gefahr besteht, sondern generell einen Notruf bei der Integrier-
ten Leitstelle absetzen. Vor dem Hintergrund, dass die Hausnotrufdienste ein Entgelt
dafir erheben, dass sie im Notfall Hilfe leisten, ist es nicht akzeptabel, dass sie in gro-
Rem Umfang diese Aufgabe letztlich unentgeltlich Giber die Feuerwehren erledigen las-
sen, was inzwischen zu einer erheblichen zusatzlichen Belastung der weit Giberwiegend
ehrenamtlichen Feuerwehrdienstleistenden fihrt. Priméar ist es Aufgabe der Hausnot-
rufdienste, organisatorisch sicherzustellen, dass Hilfe geleistet werden kann. Hinzu
kommt, dass sich vor Ort in den meisten Fallen herausstellt, dass gar kein Notfall vorlag,
sondern der Notruf unbeabsichtigt getatigt wurde oder nur allgemeine Hilfe vom Haus-
notruf benétigt wurde (Person ist aus dem Rollstuhl gefallen). Mit der Umkehr der Nach-
weispflicht soll den Gemeinden eine erweiterte Moglichkeit zum Kostenersatz gegeben
werden, damit so bei den Hausnotrufdiensten die erforderliche organisatorische Veran-
derung veranlasst wird.

Zu Buchst. b (Art. 28 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3)

Fur den neuen Kostenersatztatbestand bei Fehlalarmierung tber eCall wird in Art. 28
Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 der Fahrzeughalter als Kostenverpflichteter vorgesehen, da er Ver-
antwortlicher fur die durch das Kfz hervorgerufenen Betriebsgefahren ist. Bei einem
ausgelosten eCall durch ein Gerét, wie z. B. ein Smartphone oder eine Smartwatch wird
der Eigentimer als Kostenverpflichteter vorgesehen. Bei manuell ausgelosten eCalls
greift bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit die Kostenregelung des Abs. 3 Satz 1
Nr. 3.

Zu Nr. 19 (Art. 30)

Art. 30 Abs. 1 ermdglicht am Einsatzort Bildaufnahmen oder -aufzeichnungen sowie
Ubersichtsbilder oder -aufzeichnungen, wenn diese zur Abwehr einer dringenden Ge-
fahr fur Leben, Gesundheit oder einen bedeutenden Sachwert notwendig ist. Hiermit
wird die Rechtsgrundlage vor allem fur AufklarungsmaflRnahmen mit Drohnen und
Ldschrobotern geschaffen, mit denen beispielsweise gezielt und ohne dass sich Feuer-
wehrdienstleistende in Gefahrenzonen begeben missen, nach Glutnestern gesucht oder
ein drohender Einsturz von Gebauden abgeschéatzt werden kann. Auch das Absuchen
bzw. Uberpriifen von Waldern und Fluren zur Abwehr entsprechender Brande kann um-
fasst sein. Klarstellend sei angemerkt, dass die technischen Systeme — soweit die Vo-
raussetzungen des Abs. 1 im jeweiligen Einzelfall erfillt sind, auch zu Zwecken des
technischen Hilfsdienstes eingesetzt werden kdnnen. Ob der Einsatz einer Flugdrohne
oder eines Loschroboters zur Abwehr einer dringenden Gefahr fur Leben, Gesundheit
oder einen bedeutenden Sachwert tatséchlich erforderlich ist, ist stets vor jeder Einsatz-
entscheidung im Einzelfall zu prifen. Auch ist hierbei der Grundsatz der Datenminimie-
rung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 Buchst. ¢ der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
zu berucksichtigen. Art. 13 Abs. 7 des Grundgesetzes (GG) lasst Eingriffe und Be-
schrankungen der Unverletzlichkeit der Wohnung aufgrund eines Gesetzes auch zur
Verhiitung dringender Gefahren fiir die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung zu. Ubungen
im Rahmen des Erforderlichen sind umfasst. Es ist sicherzustellen, dass die Uibertrage-
nen Bildaufnahmen nicht zur Kenntnis von am Einsatz nicht beteiligten Dritten gelangen
(z. B. Passanten). Hierfur ist ggf. eine visuelle Abschirmung des Empfangsgerates vor-
zunehmen.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten beim Einsatz einer Flugdrohne oder eines
Ldéschroboters ist in das Verzeichnis der Verarbeitungstatigkeiten nach Art. 30 DSGVO
aufzunehmen.

Abs. 2 stellt eine Beschrdnkung im Sinne des Art. 23 Abs. 1 DSGVO unter Ausnutzung
der Regelungsbefugnisse des Art. 23 Abs. 1 Buchst. ¢, d und i DSGVO dar. In Anleh-
nung an Art. 9 Abs. 1 des Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG) und die
88 32 ff. des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) wird so den hinter dem Tatbestand
des Abs. 1 stehenden 6ffentlichen Interessen nicht nur im Bereich der Gefahrenabwehr
Rechnung getragen, die bei der uneingeschrankten Erfillung der Informationspflichten
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im Einsatz beeintrachtigt wiirden. Den zustandigen Kommunen wird zum Schutz der
berechtigten Interessen der betroffenen Personen aber auferlegt, in allgemeiner und
jedermann zuganglicher Form Uber die Datenverarbeitung zu informieren; die einschla-
gigen Informationen kdnnen beispielsweise auf Homepages oder bei der Feuerwehr vor
Ort bereitgestellt werden. Soweit der Grundsatz der effektiven Gefahrenabwehr durch
die Erfiillung von Informationspflichten nicht beeintrachtigt wird (vor allem im Ubungs-
betrieb), sind diese uneingeschrankt zu erftllen.

Abs. 3 regelt die Speicherfristen. Gespeicherte Daten zur Abwehr dringender Gefahren
fur Leben, Gesundheit und einen bedeutenden Sachwert durch Bild- und Ubersichts-
aufnahmen aus der Luft sowie durch technische Systeme sind unverziglich, spatestens
nach zwei Monaten zu I6schen bzw. zu vernichten, es sei denn die Daten sind zur Vor-
bereitung oder Durchfiihrung von gerichtlichen Verfahren oder Verwaltungsverfahren
erforderlich. Im Falle der Speicherung ist regelmafig zu prufen, ob diese tatsachlich
noch zur Zweckerflllung erforderlich ist.

Zu Nr. 20 (Art. 31)

Aufgrund von Vorschriften dieses Gesetzes kénnen die in diesem Artikel genannten
Grundrechte eingeschréankt werden. Die Bestimmung dient der Erflllung des Zitierge-
bots nach Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG.

Die Verschiebung der Nummerierung des Art. 30 ist eine Folgednderung zu Nr. 19.
Zu Nr. 21 (Art. 32)

Die Verschiebung der Nummerierung des Art. 31 ist eine Folgednderung zu Nr. 19.
Zu Buchst. a (Art. 32 Satzteil vor Nr. 1)

Redaktionelle Anderung

Zu Buchst. b (Art. 32 Nr. 9)

Folgeédnderung zu Nr. 21 Buchst. c.

Zu Buchst. ¢ (Art. 32 Nr. 10)

Die neu eingefiigte Nr. 10 erméchtigt das Staatsministerium des Innern, fir Sport und
Integration, Einzelheiten im Zusammenhang mit dem Datenschutz, insbesondere der
Datenverarbeitung zu regeln. Dies ermdglicht es, genauere Detailfragen zur Datenver-
arbeitung in der Verordnung zur Ausfihrung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (AV-
BayFwG) festzulegen.

Zu Nr. 22 (Art. 33)

Folgeanderung zu Nr. 19.

Zu § 2 — Anderung der Bayerischen Bauordnung
Zu Nr. 1 (Art. 66 Abs. 2)
Zu Buchst. a (Art. 66 Abs. 2 Satz 5)

Die Anforderungen an die 6ffentliche Bekanntmachung ergeben sich bereits aus allge-
meinen verwaltungsrechtlichen Vorgaben. Satz 5 kann daher gestrichen werden.

Zu Buchst. b (Art. 66 Abs. 2 Satz 6)
Redaktionelle Anderung.

Zu Nr. 2 (Art. 66a Abs. 1)

Zu Buchst. a (Art. 66a Abs. 1 Satz 1)

Die bisherigen spezifischen Vorgaben, in welchen Publikationen Bauvorhaben auf An-
trag des Bauherrn 6ffentlich bekanntgemacht werden kénnen, sollen gestrichen wer-
den. Vielmehr geniigt bereits die Bezugnahme auf die 6ffentliche Bekanntmachung, die
sich nach allgemeinen verwaltungsrechtlichen Vorgaben richtet. Der Bauaufsichtsbe-
horde bleibt es selbstverstandlich weiterhin unbenommen, die Bekanntmachung auch
in Ortlichen Tageszeitungen, die im Bereich des Standorts der Anlage verbreitet sind,
zu vergffentlichen.
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Zu Buchst. b (Art. 66a Abs. 1 Satz 2 und 3)

Die Satze dienen der vollstandigen unionsrechtskonformen Umsetzung des Art. 15
Abs. 3 Buchst. a Seveso-llI-Richtlinie und orientieren sich dabei an den Vorgaben der
Musterbauordnung (MBO). Nach Auffassung der Kommission ist die Richtlinie im Frei-
staat Bayern nicht vollstandig umgesetzt. Die Anderung dient der Abwendung eines
Vertragsverletzungsverfahrens. Die Auslegung der ,entscheidungserheblichen Berichte
und Empfehlungen, die der Bauaufsichtsbehdrde im Zeitpunkt der Bekanntmachung
vorliegen,”“ wird vorrangig Umweltgutachten und -stellungnahmen betreffen. Insoweit
dirfte ohnehin regelmafig ein Einsichtsrecht der Nachbarn bestehen. Bauvorlagen, die
Geschafts- oder Betriebsgeheimnisse enthalten, sind daher nicht auszulegen. Dies
ergibt sich aus Art. 4 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 2003/4/EG. Da der Bauaufsichts-
behdrde eine entsprechende Bewertung regelm&Rig nicht méglich ist, sind diese Unter-
lagen entsprechend 8§ 10 Abs. 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zu
kennzeichnen und getrennt vorzulegen. lhr Inhalt muss, soweit es ohne Preisgabe des
Geheimnisses geschehen kann, so ausfihrlich dargestellt sein, dass es Dritten mdglich
ist, zu beurteilen, ob und in welchem Umfang sie von den Auswirkungen der Anlage
betroffen werden kdnnen.

Zu Buchst. ¢ (Art. 66a Abs. 1 Satz 4)

Die umfassende Préaklusion aller nicht rechtzeitig geltend gemachter 6ffentlich-rechtli-
chen Einwendungen wurde bei Einwendungen mit umweltbezogenem Inhalt auf das
Genehmigungsverfahren beschrénkt. Die Beschrankung ist aus europarechtlichen
Grunden erforderlich und entspricht den im Zusammenhang mit der Novellierung des
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) erfolgten Anderungen verschiedener bun-
desrechtlicher Regelungen.

Zu Buchst. d (Art. 66a Abs. 1 Satz 5 und 6)
Redaktionelle Anderung
Zu Buchst. e (Art. 66a Abs. 1 Satz 7)

Der Satz dient der unionsrechtskonformen Umsetzung des Art. 15 Abs. 3 Buchst. b Se-
veso-llI-Richtlinie.

Zu 8 3 — Inkrafttreten
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.



Miiller, Saskia (StMI)

Betreff: WG: D1-2211-1-39; Gesetz zur Anderung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes;
Verbandsanhdrung
Anlagen: 310125_Stellungnahme_LFV_Verbandsanhérung BayFwG.pdf

Von: Uwe Peetz <peetz@Ifv-bayern.de>

Gesendet: Montag, 3. Februar 2025 12:34

An: Sachgebiet-D1 (StMl) <Sachgebiet-D1@stmi.bayern.de>

Betreff: D1-2211-1-39; Gesetz zur Anderung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes; Verbandsanhérung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach der finalen Bbstimmung in den Verbandsgremien des Landesfeuerwehrverbands Bayern tibersende ich Ihnen in
der Enlage unsere Stellungnahme zur geplanten Anderung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes.

Mit freundlichen GriRen

e

Uwe Peetz, Rechtsanwalt
Landesgeschaftsfiihrer

LandesFeuerwehrVerband Bayern e.V.
Carl-von-Linde-Strale 42
85716 Unterschleifheim

Telefon: 089 388372-0

Fax: 089 388372-18
mailto:peetz@Ifv-bayern.de
http://www.lfv-bayern.de

Folgen Sie dem LFV Bayern auch auf Facebook.

Nutze deine Starken. S “eeam Tl
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Py Eroninst, Makne P - www.teamil2.bayern
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LFV Bayern e.V. ® Carl-von-Linde-Str. 42 ® 85716 UnterschleiBheim

Bayerisches Staatsministerium des Innern
fiir Sport und Integration

Sachgebiet D1

Odeonsplatz 3

80539 Miinchen

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom Unser Zeichen / Unsere Nachricht vom Datum
D1-2211-1-39 PE-12/12.2-25 31.01.2025
Ansprechpartner E-Mail Telefon

LGF Uwe Peetz geschaeftsstelle@Ifv-bayern.de 089/3883720

Gesetz zur Anderung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes;
Verbandsanhérung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken lhnen fiir die mit 0.a. Schreiben erfolgte Gelegenheit zur Stellungnahme

aus feuerwehrfachlicher wie -rechtlicher Sicht.

Wir hatten hierzu dankenswerterweise bereits im letzten Jahr Gelegenheit, nach Be-
teiligung der Bezirksfeuerwehrverbdnde und Abstimmung in den Verbandsgremien,
die aus unserer Sicht wichtigen Punkte bei einer Novellierung des BayFwG mitteilen zu
kénnen. Zuletzt haben wir dies auch im Schreiben vom 06.09.2024 an Herrn Staatsminis-

ter Joachim Herrmann weiter konkretisiert.

Leider miissen wir nun mit grofRer Sorge und Unverstdndnis feststellen, dass sich nahezu

keiner unserer Punkte im Gesetzentwurf wiederfindet.
Mit dem vorgelegten Entwurf besteht leider kein Einverstandnis!

Wir teilen hier auch die Auffassung der AGBF Bayern zur Bedarfsabfrage und erwarten
nunmebhr, dass die nachfolgenden Ausfiihrungen, die das Meinungsbild der Bayerischen
Feuerwehren insgesamt wiedergeben und die zuletzt einvernehmlich und einstimmig in
der Sitzung unseres Verbandsausschusses am 31.01.2025 beraten und beschlossen wur-

den, nun Bericksichtigung finden.

LANDESFEUERWEHRVERBAND BAYERN

LandesfeuerwehrVerband Bayern e.V.

Carl-von-Linde-Str. 42

85716 UnterschleiBheim

Tel.: 089 388 372 0

Fax: 089 388 372-18

E-Mail: geschaeftsstelle@lfv-bayern.de

www.Ifv-bayern.de

Vorsitzender: Johann Eitzenberger
Vereinsregister Mdnchen: VR 14579

Steuer-Nr. 143/218/60339

Bankverbindung:
HypoVereinsbank Mdnchen
IBAN: DE57 7002 0270 0039 6029 54

BIC HYVEDEMMXXX



Im Einzelnen:

Art. 1 BayFwG — Hilfsfrist, Brandschutzerziehung und -aufklarung, Selbstschutz verankern!

Im Artikel 1 (oder ggf. an anderer geeigneter Stelle) soll die Begrifflichkeit ,Hilfsfrist” in das Gesetz aufgenommen

werden.

Wir unterstiitzen hier die im Schreiben der AGBF Bayern vom 28.03.2024 sowie vom Werkfeuerwehrverband
Bayern vom 24.01.2025 enthaltene Forderung.

Mit der Aufnahme des Begriffs der ,Hilfsfrist” wird die Verantwortung der Kommunen verdeutlicht und fir

Rechtssicherheit gesorgt.

Weiter ist bei Art. 1 BayFwG als moglicher neuer Absatz 3 die Brandschutzerziehung und -aufklarung, das Ver-
halten bei Branden und die Selbsthilfe aufzunehmen (z.B. , Die Gemeinden sollen unter Beachtung des Absatzes

2 geeignete MaRRnahmen bei der Brandschutzerziehung und -aufklarung ergreifen)

Viele Feuerwehren leisten bereits wichtige Praventionsarbeit im Selbstschutz sowie in der Brandschutzerziehung
und -aufklarung. Im Hinblick auf die aktuellen Herausforderungen und Erfordernisse des Bevolkerungsschutzes
und die Steigerung der Resilienz ist eine gesetzliche Grundlage fiir die in diesen Bereichen tatigen Einsatzkrafte

erforderlich.

Dieser Vorschlag wurde in einem Abstimmungsgesprach mit dem Bayerischen Gemeindetag am 24.01.2025 be-

reits konsentiert.

Art. 2 BayFwG — Ausbildung auch Kreisaufgabe!
In Art. 2 BayFwG muss den tatsdchlichen Gegebenheiten Rechnung getragen werden und deshalb klar zum Aus-
druck gebracht werden, dass sich die Landkreise an der Aus- und Fortbildung der Feuerwehrdienstleistenden

beteiligen sollen.
Weiter ist klarstellend festzuhalten, dass die Landkreise die Aufgaben der Brandschutzdienststelle wahrnehmen.
Satz 2 sollte deshalb aus unserer Sicht lauten:

,Die Landkreise fiihren tGiberortliche Aus- und Fortbildungen fiir Feuerwehrdienstleistende durch und erfiillen

die Aufgabe der Brandschutzdienststelle.”

Art. 3 S. 2 BayFwG — Zuwendungen fiir Kreisausbildung!
Aufbauend auf den vorstehenden Ausfiihrungen zu Art. 2 BayFwG ist in Art. 3 S. 2 BayFwG zu ergénzen, dass der
Staat auch Zuwendungen fiir die Ausbildung auf Kreisebene gewahrt. Dies wird durch die aktuellen Zuwendungs-

richtlinien ja bereits deutlich (,,z.B. Atemschutziibungsanlagen, Ubungshaus®).

Art. 4 Abs. 2 BayFwG - Sicherheitswachen konkreter regein!

Vorschlag zu Satz 1:
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»,Die Feuerwehren stellen Sicherheitswachen, wenn dies von der Gemeinde angeordnet oder aufgrund besonde-
rer Vorschriften notwendig ist und Art und Umfang der Sicherheitswache mit dem Kommandanten / Leiter der

Berufsfeuerwehr abgestimmt ist...“
Als neuer Satz 2 kdnnte die Méglichkeit er6ffnet werden, im Einzelfall auch geeignete Dritte zu beauftragen.

Die Festlegung der Rahmenbedingungen und die Zustandigkeit fiir die Entscheidung muss bei der Kommune ver-

bleiben.

Art. 5 Abs. 1 BayFwG - Feuerwehrvereine starken!

Die Streichung des jetzigen Satzes und die Neuformulierung, dass die Feuerwehrvereine die gemeindliche Ein-

richtung unterstiitzen, kbnnen wir so nicht mittragen.

Die jetzige Formulierung im BayFwG hat einen feststellenden Charakter, den es geschichtlich und gesellschafts-

politisch zu erhalten gilt.

Feuerwehrvereine bilden neben Sport- und Schiitzenvereinen nicht nur eine der grofSten Vereinssparten in Bay-
ern, sondern Gben gerade im landlichen Bereich eine wichtige Funktion in der Vereins- bzw. Dorfgemeinschaft
aus. Sie sind Motor der Demokratie und das Riickgrat der Gesellschaft. Sie stehen fiir individuelle Teilhabe, ge-
sellschaftliche Integration und sozialen Bindungen. In unseren Feuerwehrvereinen wird im Kleinen ,gelibt“, was
im GroRen das demokratische Gemeinwesen tragt. Eine Reduktion auf eine bloRe Unterstiitzungsfunktion wird

dem keinesfalls gerecht.

Vielmehr erwarten wir gerade im Hinblick auf die hohe gesellschaftliche Funktion der Feuerwehrvereine, die seit
tiber 150 Jahren eine der wichtigsten Saulen des demokratischen Gemeinwesens sind, nicht nur eine Bestands-

garantie, sondern eine Starkung ihrer Stellung im bayerischen Feuerwehrwesen.

Auch der Bayerische Gemeindetag hat vor diesem Hintergrund bereits geduflert, an der urspriinglich geforderten

Streichung des Art. 5 nicht weiter festhalten zu wollen.
Wir schlagen -gerade auch im Hinblick auf die Diskussion um die Altersgrenze folgende Neuformulierung vor:

»,Die Feuerwehrvereine unterstiitzen die gemeindliche Einrichtung Feuerwehr personell. Sie stellen in der Re-

gel die aktive Mannschaft und kdnnen Alters- und Ehrenabteilungen bilden.“

Art. 6 Abs. 2 BayFwG — Altersgrenze anpassen an gesetzliches Rentenalter — keine Verldangerung auf Antrag!

Hier besteht Einverstandnis, die Altersgrenze an das Erreichen der Regelaltersgrenze nach § 35 Satz 2 des Sechs-
ten Buches Sozialgesetzbuch zu koppeln. Eine weitere Verlangerung auf Antrag wird aber kategorisch und nach-
driicklich abgelehnt!

Eine solche Regelung ware insgesamt weder praktikabel noch zielfliihrend und birgt erhebliche Risiken:

e Fehlende medizinische Fachkompetenz: Weder Feuerwehrkommandanten noch andere Entscheidungs-
trager verfiigen Uber die notwendige medizinische oder psychologische Expertise, um die Einsatzfahig-
keit jenseits der Altersgrenze fundiert zu bewerten.

e Unvermeidbare altersbedingte Einschrankungen: Mit zunehmendem Alter sinken Schnelligkeit, Beweg-
lichkeit und Reaktionsfahigkeit — Fahigkeiten, die im Einsatzleben unerlasslich sind.
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Eine feste Altersgrenze ohne Verlangerungsoption ist daher kein Akt der Diskriminierung, sondern dient

der Sicherheit aller Beteiligten.

e Gefdhrdung der Einsatzbereitschaft: Altersbedingte Einschrankungen kdnnten in Stresssituationen zu
vermeidbaren Gefahrensituationen fiihren.

o Gefilligkeitsentscheidungen: Die Gefahr subjektiver, nicht objektiver Entscheidungen untergrédbt die
Fairness und Integritdt der Feuerwehrorganisation. Hier ist abzusehen, dass es zu Interessenkonflikten
zwischen den Kommandanten und den ,lebenserfahrenen” Kameraden kommen wird. Kaum ein Kom-
mandant wird sich dem Begehren auf Verlangerung entgegenstellen (kdnnen).

Auch die Regelwerke der DGUV und der KUVB sehen keine Antragsverfahren der Feuerwehrangehorigen und
Stellungnahmen durch die Gemeinde oder die Leitung der Feuerwehr. Die KUVB hatte in einer Vorabbeurteilung
bereits deutlich gemacht, dass sie weitere Verlangerungen des Feuerwehrdienstes nach Vollendung des 67. Le-

bensjahres als kritisch ansieht.

Schlieflich wiirde diese ,,Antragsaltersgrenze” in krassem Widerspruch zu dem bei den verschiedensten Anlassen
vom Staat propagierten Birokratieabbau stehen, da das Antragsverfahren, die Priifung der Geeignetheit und das
Verbescheidungsverfahren einen zusatzlichen und durch nichts gerechtfertigten Verwaltungsaufwand fiir den

Kommandanten, die Gemeinde und den Kreisbrandrat bedeuten wiirde.

Diese geplante Regelung wiirde in der Praxis mehr Probleme aufwerfen als 16sen. Insbesondere ware dadurch

auch keine positive Auswirkung auf die Forderung der Einsatzbereitschaft insgesamt zu erwarten.

Art. 8 Abs. 3 S. 1 BayFwG — Kommandant braucht Erfahrung!

Der geplanten Anderung kénnen wir nicht zustimmen. Es ist Meinung der Verbandsgremien, Absatz 3 so zu be-

lassen.

Art. 8 Abs. 5 BayFwG — Gemeinde legt Zahl der Stv. Kommandanten fest!

Iu

Der geplanten Streichung der Worte ,,im Ausnahmefall” wird zugestimmt.
Art. 9 Abs. 6 neu BayFwWG — Vorrang des Hauptberufs bei gleichartiger ehrenamtlicher Tatigkeit!

Der Aufnahme des neuen Absatzes 6 wird zugestimmt.

Art.11 Abs.1 Satz 2 BayFwG — ehrenamtliche Ausbildung starken!
Hier ist statt der Formulierung , kénnen”, starker ,sollen” zu wahlen.

Zudem regen wir an, die Regelung des Absatzes 1 ausdriicklich auch fiir Ausbilder auf Kreisebene anwendbar

werden zu lassen, entweder in Analogie oder ggf. auch im Rahmen des Art. 20 BayFwG.
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Art.12 BayFwG - Standige Wachen keine Brandschutzdienststelle!

Hier besteht Konsens mit der Beibehaltung der bisherigen Formulierung. Eine wie von der AGBF vorgeschlagene

Erweiterung auf Standige Wachen war aus Griinden der Ehrenamtsstarkung nicht mehrheitsfahig.

Art. 16 BayFwG -, Federfithrender” Kommandant

Intention ist es hier, dass es der Gemeinde Uberlassen bleibt, einen sog. ,federfiihrenden“ Kommandanten ein-
zusetzen. Entscheidet sich die Gemeinde hierfir, ist die Erledigung der gemeinsamen Angelegenheiten an den
Kommandanten der gemeindlichen Feuerwehr zu (ibertragen, deren Einsatzmittel die jeder anderen Feuerwehr
iberwiegen; besteht eine solche nicht, ist die Ubertragung auf einen anderen geeigneten Kommandanten vor-

zunehmen.

Damit wird Rechtssicherheit dahingehend geschaffen, dass fir die Erledigung gemeinsamer Aufgaben immer ein

Ubertragungsakt der Gemeinde erforderlich ist.

Abs.3 soll wegen des erlduternden, aber nicht abschlieRenden Charakters unverandert so belassen werden.

Art.18 BayFwG — Bewdhrte Regelung zur Einsatzleitung beibehalten!

Auch hier fand sich keine Mehrheit flir den Vorschlag dem Leiter einer Standigen Wache erweiterte Befugnisse

zu Ubertragen, da diese lediglich Bestandteil der jeweiligen Freiwilligen Feuerwehr ist.

Art. 19 Abs. 1 BayFwG - Stellung des Kreisbrandrates stirken!

In Konsequenz der Neuformulierung des Art.2 ist hier klarzustellen, dass der Kreisbrandrat in der Regel Leiter der

Brandschutzdienststelle des Landkreises ist.
Als neuer Absatz 2 soll daher eingefiigt werden:

»Der Kreisbrandrat ist in der Regel Leiter der Brandschutzdienststelle. Er kann dabei durch weitere haupt- oder
ehrenamtliche Mitarbeiter unterstiitzt werden.

Insbesondere bei Fragen des abwehrenden Brandschutzes sowie der Alarmplanung ist das Einvernehmen mit
dem Kreisbrandrat herzustellen.”

Art. 21 Abs. 4 BayFwG GroRe Kreisstadte — ,Amtsbezeichnung” der Stadtbrandinspektoren

Hier hat sich die Auffassung manifestiert, dass es sich bei den Stadtbrandinspektoren GroRer Kreisstadte um

einen reinen Ehrentitel handelt, der ein Zugestandnis im Rahmen der Gebietsreform war.

Wir sind deshalb der Auffassung, dass es im Sinne einer Harmonisierung und zur Vermeidung von Widerspriich-
lichkeiten angebracht ist, die Titel Stadtbrandinspektor und Stadtbrandmeister als reine Ehrentitel ersatzlos zu
streichen. Dies kann durchaus auch mit einer Ubergangsfrist, z. B. bis zur ndchsten Kommandantenwahl verbun-

den sein.
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Art. 22 BayFwG - Landesfeuerwehrverband Bayern ist der gesetzlich legitimierte Vertreter der bayerischen

Feuerwehren!

Zu Art. 22 BayFwG verweisen wir auf unsere ausfiihrliche Begriindung im Schreiben vom 06.09.2024, das wir hier
in der Anlage nochmals beifligen und damit ausdriicklich auch zum Gegenstand dieser Verbandsanhorung wer-

den soll.

Soweit Herr Staatsminister, MdL Joachim Herrmann in seinem Antwortschreiben vom 10.12.2024 darauf hin-
weist, dass eine namentliche Nennung nur des LFV Bayern wegen des Bestehens anderer Interessenvertretungen
nicht moglich sei, erlauben wir uns den Hinweis, dass die AGBF Bayern als Landesgruppe Bayern der Arbeitsge-
meinschaft der Leiterinnen und Leiter der Berufsfeuerwehren Deutschlands nicht von Art. 22 BayFwG erfasst
wird, da Art. 22 BayFwG ausdriicklich von Feuerwehrverbanden spricht und dies damit nicht als Argument gegen

eine namentliche Nennung des Landesfeuerwehrverbands Bayern herangezogen werden kann.

Einer weiteren Nennung des Werkfeuerwehrverbands Bayern fiir den Bereich der nichtoffentlichen Feuerweh-

ren begriiRen wir.

Daher halten wir an der Forderung einer ausdriicklichen Erwahnung des Landesfeuerwehrverbandes Bayern fest,
weil wir 1993 als Nachfolgeorganisation des staatlichen ,Sprechergremiums” gegriindet wurden und heute na-

hezu alle Feuerwehren in Bayern Mitglied sind.

Dies entspricht vor den notwendigen Geboten der Verfahrensékonomie, Meinungsbiindelung und Deregulierung

auch den aktuellen Erfordernissen.

Auch der Bayerische Gemeindetag sieht es als wichtig an, dadurch die Funktion des LFV Bayern als den Dach-

und Fachverband fir den Bereich des Feuerwehrwesens in Bayern gesetzlich klar zum Ausdruck zu bringen.
Unser Formulierungsvorschlag lautet:

,Die staatlichen Behorden haben grundsatzliche Fachfragen des Feuerwehrwesens im Benehmen mit dem

Landesfeuerwehrverband Bayern und dem Werkfeuerwehrverband Bayern zu entscheiden.

Art. 23 Abs. 2 S. 1 BayFwG

Der Ergdnzung der Aufzahlung um Land-, Schienen und Luftfahrzeuge wird zugestimmt.

Art. 28 Abs. 2 Nr. 5 BayFwG

Die Aufnahme der in einem Kraftfahrzeug installierten Systeme zum Absetzen eines automatischen Notrufs oder
zur automatischen Ubertragung einer Notfallmeldung an eine stindig besetzte Stelle wird zugestimmt. Dies gilt

dann auch fur die Ergdnzung im Absatz 3.

Ergdnzend zum eCall missen aber auch alle automatisierten Notrufeinrichtungen wie Handy oder Smartwatch

hier mit aufgefiihrt werden. Auch hier ware dann eine Ergdnzung in Absatz 3 erforderlich.
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Zum Art. 28 Abs. 2 Nr. 6 BayFwG

Soweit der Bayerische Gemeindetag im Rahmen der Verbandsanhérung weiter fordert, dass ein Sicherheits-

dienst die Notwendigkeit eines Feuerwehreinsatzes belegen muss, schlieRen wir uns dieser Forderung an.

Art. 28 Abs. 4 BayFwG

Hier hatte der Bayerische Gemeindetag im Vorverfahren darauf hingewiesen, dass aufgrund einer Entscheidung
des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs die Berlicksichtigung von Kosten fiir den Bau und den Unterhalt von
Feuerwehrgeratehausern bei der Kalkulation unzuldssig ist und daher der Gesetzgeber festschreiben mdsste,

dass diese Kosten bei der Pauschalsatze-Kalkulation beriicksichtigt werden diirfen.

Soweit der Bayerische Gemeindetag in der Verbandsanhérung an dieser Forderung festhalt, unterstiitzen wir
dieses Ansinnen.

Art. 30 BayFwG — Datenschutz

Mit der Aufnahme des neuen Art. 30 BayFwG besteht Einverstandnis. Allerdings sollte in Art. 30 Abs. 5 BayFwG

die Frist in Absatz 5 auf 12 Monate verlangert werden.

Ergdnzend bitten wir insgesamt redaktionell zu prifen, ob nicht die weibliche Form (und sonstige Formen) be-
ricksichtigt werden kénnen.

Fir Rickfragen oder weitergehende Gesprache stehen wir selbstverstandlich gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriiRen

Johann Eitzenberger

Landesverbandsvorsitzender
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Miiller, Saskia (StMI)

Betreff: WG: Stellungnahme Verbandsanhérung Novellierung Bayerisches
Feuerwehrgesetz
Anlagen: 2025-01-24 Verbandsanhorung BayFwG Stellungnahme WFV Bayern.pdf

Von: Vorsitzender WFV Bayern <vorsitzender@wfv-bayern.de>

Gesendet: Freitag, 24. Januar 2025 13:27

An: Sachgebiet-D1 (StMl) <Sachgebiet-D1@stmi.bayern.de>

Cc: vorstand@wfv-bayern.de; geschaeftsfuehrer@wfv-bayern.de

Betreff: Stellungnahme Verbandsanhorung Novellierung Bayerisches Feuerwehrgesetz

Sehr geehrter Herr Ministerialdirektor Dr. Lohner,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir mochten uns fir die Moglichkeit der Abgabe einer Stellungnahme zur Novellierung des Bayerischen
Feuerwehrgesetztes im Zuge der Verbandsanhérung bedanken.
Im Anhang Ubersenden wir lhnen die Stellungnahme des Werkfeuerwehrverband Bayern.

Gerne stehe ich |hnen fur Rickfragen zur Verfigung.

Mit freundlichen GriiRen

AAdaddi
Werkfeuerwehrverband Bayern e.V.
Arbeitsgemeinschaft Betrieblicher Brandschutz

Richard Kern
Vorsitzender

Geschiftsstelle:

Burgwaldring 4

86697 Oberhausen

Tel.: +49 8431 39 63 000
geschaeftsstelle@wfv-bayern.de
www.wfv-bayern.de

mberg, Germany

Folgen Sie uns auf

Linked [}

Der Werkfeuerwehrverband Bayern e.V. — Arbeitsgemeinschaft betrieblicher Brandschutz ist der einzige Verband, der die
Interessen der Unternehmer, Bauherren und

Betreiber im betrieblichen Brandschutz vertritt! Inhaltlich umfasst der betriebliche Brandschutz das gesamte
Themenspektrum des vorbeugenden Brandschutzes und

damit sowohl den baulichen als auch den anlagentechnischen und organisatorischen Brandschutzes. Der vorbeugende
Brandschutz findet liiber den abwehrenden

1



Brandschutz den Bogen zu den betrieblichen Feuerwehren und folglich zu den Werk- und Betriebsfeuerwehren in Bayern. Wir
kénnen mehr als 16schen!
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gxg;zg&‘;zg;%‘g:g@;d Bayern e.V. Werkfeuerwehrverband Bayern e.V.
Arbeitsgemeinschaft Betrieblicher Brandschutz

per E-Mail
Vorsitzender

Bayerisches Staatsministerium des Innern, Richard Kern

fiir Sport und Integration

Sachgebiet D1 Burgwaldring 4

Odeonsplatz 3 86697 Oberhausen

Tel: 08431-3963000

80539 Miinchen
vorsitzender@wfv-bayern.de
www.wfv-bayern.de

24. Januar 2025

Stellungnahme des Werkfeuerwehrverband Bayern e.V. zur Verbandsanhorung der
Novellierung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG)

Sehr geehrter Herr Ministerialdirektor Dr. Lohner,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir méchten uns fir die Mdglichkeit der Abgabe einer Stellungnahme zur Novellierung des Bayerischen
Feuerwehrgesetztes im Zuge der Verbandsanhérung bedanken.

Bereits vor der Verbandsanhérung wurde uns mitgeteilt, dass die Forderung zur Aufnahme der
Betriebsfeuerwehren in das bayerische Feuerwehrgesetz nicht mdglich sei. Dies bedauern wir sehr, da
hierdurch eine konsequente Festschreibung aller Feuerwehrarten nicht erfolgt. Ein rechtssicherer Rahmen der
Einrichtung Betriebsfeuerwehr ist hierdurch nicht gegeben. Die aktuell bestehende Novellierung des
bayerischen Feuerwehrgesetztes sollte vollumfanglich genutzt werden. Die Funk- und Blaulichtberechtigung
der bayerischen Betriebsfeuerwehren wurde wahrend der Gesetzeslaufzeit durch ein IMS geregelt.

Weiterhin mussten wir bedauerlicherweise feststellen, dass auch viele Forderungen unserer Partnerverbande
keinen Einzug in den Entwurf erhalten haben. Diese Forderungen unterstitzen wir als Werkfeuerwehrverband
Bayern e.V., da diese einen festdefinierten Rahmen im bayerischen Brandschutz schaffen.

Art. 1 BayFwG — Aufgaben der Gemeinde
Die vorgeschlagene Aufnahme der Hilfsfrist in das Gesetz stellt eine definierte Verantwortung der Kommunen
dar und schafft Rechtssicherheit.

Art. 2 BayFwG — Aufgaben der Landkreise
Gangige Praxis ist es, dass die Landkreise die Uberdrtliche Ausbildung der Feuerwehren im Wirkungskreis
durchfiihren. Dies sollte auch in der Novellierung bericksichtigt und formuliert werden.

Bitte beachten Sie unsere neuen Kontaktdaten der Geschaftsstelle

Vorsitzender: Richard Kern stellv. Vorsitzender: Peter Eschenbacher stellv. Vorsitzender: Alexander Kiesl
Schatzmeister: Andreas Gottschalk  Geschaftsstelle: Burgwaldring 4, 86697 Oberhausen
Bankverbindung: Sparkasse Schweinfurt, IBAN: DE33 7935 0101 0000 2007 82, SWIFT-BIC: BYLADEM1KSW

Vereinsregister Nr. 6832, AG Minchen, StNr. 241/111/60933, www.wfv-bayern.de, geschaeftsstelle@wfv-bayern.de
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Werkfeuerwehrverband Bayern e.V.

Arbeitsgemeinschaft Betrieblicher Brandschutz

Art. 6 BayFwG — Altersgrenze

Die in Art. 6 BayFwG beschriebene Anpassung des Feuerwehrdienstes an die Regelaltersgrenze begrif3en wir
aus Sicht der nebenberuflichen Werk- und Betriebsfeuerwehren. Ein auf Antrag mdégliche Verlangerung wird
von Seiten des Werkfeuerwehrverbandes abgelehnt.

Fur eine Einschatzung zur Feuerwehrdiensttauglichkeit verflgen Kommandanten und weitere
Entscheidungstrager nicht tber die entsprechende Expertise, um die Einsatzfahigkeit Gber die Altersgrenze zu
bewerten. Mit zunehmenden Alter sinken Fahigkeiten, welche im Einsatzdienst von Néten sind, dies entspricht
der Natur und wirde zu Gefahrdungen im Einsatzdienst fiihren.

Der Staat mochte Birokratie abbauen. Durch das ,Antragsverfahren® wirde ein deutlicher
Verwaltungsmehraufwand entstehen, welchen die Gemeinden und im ehrenamtlichen Bereich die
Kommandanten und Kreisbrandrate zusatzlich tragen mussten.

Art. 6 BayFwG — Demokratie
Wir unterstiitzen die Bekenntnis der freiheitlich demokratischen Grundordnung diese in das BayFwG
aufzunehmen.

Art. 8 BayFwG — Erfahrungszeit Kommandant

Mit Verwunderung haben wir davon Kenntnis genommen, dass eine Erfahrung- und Dienstzeit fur
Kommandanten entfallen soll. Diesen Entfall lehnen wir ab!

Eine Fuhrungskraft braucht Erfahrung in Leben, Beruf und Einsatzdienst, um diese anwenden zu kénnen und
dadurch die Organisation Feuerwehr sicher zu flihren und zu lenken.

Weiterhin wird durch den Entfall der Erfahrungs- und Dienstzeit Gefahr getragen, dass junge Aktive Uberlastet
werden.

Art. 9 BayFwG - Freistellung
Die in Art. 9 BayFwG festgelegten Freistellungsanspriiche von hauptberuflichen Kraften der Werkfeuerwehren
wird von Seiten des Verbandes begrif3t und schafft eine rechtssicheren Rahmen fur Mitarbeitende.

Art. 19 BayFwG - Leiter der Brandschutzdienststelle
Die bereits géngige Praxis muss gesetzlich verankert werden, mit dem Hinweis, dass der Kreisbrandrat der

Leiter der Brandschutzdienststelle des Landkreises ist. Zusatzlich sollte hier der Vermerk angebracht werden,
dass auch Alternativen méglich sind, wenn der Kreisbrandrat die Funktion nicht austiben will oder kann.

Durch die anstehende Novellierung muss die Feuerwehr, der Birokratieabbau sowie die gangige Praxis weiter
gestarkt werden.
Gerne stehen wir lhnen fur Rickfragen zur Verfigung

Mit freundlichen Grif3en

ichard Ke&rn

Vorsitzénder
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Miiller, Saskia (StMI)

Betreff: WG: 3.02.25; Verbandsanhérung; Gesetz zur Anderung des Bayerischen
Feuerwehrgesetzes - Ihr Zeichen: D1-2211-1-39 - Stellungnahme Bayerische
Chemieverbande

Anlagen: 2025-01-27_BCV-StN_Bayerisches Feuerwehrgesetz_grundsatzliche
Herausforderungen bei der Umsetzung der feuerwehrgesetzlichen Vorgaben in
Bayern.pdf; Gesetzentwurf_final.pdf;
Verbandsanhorungsschreiben_final_(Reinschrift).pdf

Prioritat: Hoch

Von: Appel, Roland Dr. <appel@I|v-bayern.vci.de>

Gesendet: Dienstag, 28. Januar 2025 16:29

An: Sachgebiet-D1 (StMl) <Sachgebiet-D1@stmi.bayern.de>

Cc: Kindlein, Franziska <kindlein@Iv-bayern.vci.de>; Weil, Cordula Dr. <weiss@chemie-kvi-bayern.de>

Betreff: WG: 3.02.25; Verbandsanhérung; Gesetz zur Anderung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes - lhr Zeichen: D1-
2211-1-39 - Stellungnahme Bayerische Chemieverbande

Prioritat: Hoch

Sehr geehrter Herr Dr. Lohner,
sehr geehrte Damen und Herren,

fur den o0.g. Gesetzentwurf |auft derzeit eine Verbandeanhoérung (lhr Zeichen: D1-2211-1-39). Die Bayerischen
Chemieverbande wurden hierzu zwar nicht direkt angeschrieben, mdchten aber dennoch die Gelegenheit nutzen, um im
Rahmen der Anhérung (und (iber die konkret geplanten Anderungen hinaus) fir grundsatzliche Herausforderungen bei
der Umsetzung der feuerwehrgesetzlichen Vorgaben in Bayern zu sensibilisieren.

Die Zielsetzung des Gesetzentwurfs wird auch seitens der Bayerischen Chemieverbande grundsatzlich geteilt. Ein Fokus
der MalRnahmen, die primar den ehrenamtlichen Feuerwehrdienst adressieren, greift aber nach unserer Auffassung zu
kurz. Auch der Aufbau hauptberuflicher Feuerwehrkrafte im Bereich der Werkfeuerwehren unterliegt den
Herausforderungen des demographischen Wandels — und zudem stellen die Anforderungen an Werkfeuerwehren
Industriestandorte vor erhebliche Herausforderungen.

Konkret geht es um die Forderung nach einer méglichen Reduzierung/Flexibilisierung der Mindeststarke fur eine
anerkannte Werkfeuerwehr sowie bessere Mdglichkeiten flir eine Kooperation von regional nahe beieinander liegender
Industrie-Standorte bei Werksfeuerwehren. Details dazu sind der anhangenden Stellungnahme zu entnehmen. Wir
wurden uns freuen, wenn diese Anregungen in den kommenden Beratungen Berlicksichtigung finden kdnnen.

Als Bayerische Chemieverbande sind wir im Bayerischen Lobbyregister unter der Registernummer DEBYLTO0030 bzw.
DEBYLTO0031 registriert. Der Veroffentlichung der o.g. Stellungnahme stehen keine Geschéaftsgeheimnisse oder andere
im Einzelfall ahnlich schutzwirdige personliche Informationen entgegen.

Mit freundlichen Grif3en

Roland Appel

BAYERISCHE CHEMIEVERBANDE

Dr. Roland Appel
Geschaftsflihrer

Innstr. 15, 81679 Minchen
T 089 92691-16 oder -32 | M +49 1590 403 51 73 | F 089 92691-816 oder -832 | E appel@chemie-kvi-bayern.de
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Die Bayerischen Chemieverbdnde

Stellungnahme der Bayerischen Chemieverbande zum Entwurf fir
eine Anderung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (Zeichen D1-
2211-1-39)

Verbesserung der Rahmenbedingungen und pragmatischer Vollzug sind auch for
Werkfeuerwehrkrafte nétig: Mindeststarke anpassen/flexibilisieren und regionale
Kooperationen ermdglichen!

Das Staatsministerium des Innern, fur Sport und Integration (StMI) hat am 11.12.2024 eine
Anderung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwWG) in die Verbandeanhdérung gegeben.
Das Regelungsvorhaben soll im Wesentlichen dazu dienen, die rechtlichen Rahmenbedingungen
fur den Feuerwehrdienst optimal auszugestalten, um in Zeiten des demographischen Wandels
das Engagement von ehrenamtlichen Feuerwehrménnern und -frauen zu erhalten.

Die Zielsetzung des Gesetzentwurfs wird auch seitens der Bayerischen Chemieverbande
grundséatzlich geteilt. Ein Fokus der MalBnahmen, die primar den ehrenamtlichen
Feuerwehrdienst adressieren, greift aber nach unserer Auffassung zu kurz. Auch der Aufbau
hauptberuflicher Feuerwehrkrafte im Bereich der Werkfeuerwehren unterliegt den
Herausforderungen des demographischen Wandels — und zudem stellen die Anforderungen an
Werkfeuerwehren Industriestandorte vor erhebliche Herausforderungen.

Die Bayerischen Chemieverbande mdchten daher im Rahmen der laufenden Verbandeanhdrung
auch auf weitere grundsatzliche Herausforderungen bei der Umsetzung der
feuerwehrgesetzlichen Vorgaben in Bayern hinweisen und mogliche MaBBhahmen zur
Verbesserung der Situation anregen.

Bestandsaufnahme: Verscharfung der Anforderungen und demographischer Wandel
stellen (vor allem kleinere) Standorte mit Werkfeuerwehren vor erhebliche
Herausforderungen

Aus Sicht von Behdrden und Industriestandorten wird die Aufstellung von Feuerwehren mit
nebenberuflichen Kraften immer schwieriger: Die Betriebe unterliegen dem Fachkraftemangel,
haben weniger Mitarbeitende und die Anfahrtswege vieler Mitarbeitender sind langer geworden
— auBBerdem lasst die Bereitschaft der Beschaftigten, Feuerwehrdienst zu leisten, nach und eine
,Dienstverpflichtung® ist schwieriger umzusetzen. Wo die Sicherstellung der erforderlichen Kréfte
nicht mit nebenberuflichen Kraften erreichbar ist, werden hauptberufliche Kréfte (oder deren
Verstarkung) gefordert. Im Lichte dieser Situation verscharfen die zustandigen Behdrden in
Bayern in weiten Teilen die tatsachlichen Anforderungen fur Werkfeuerwehren, indem sie die
Vorgaben aus der entsprechenden Verordnung zur Ausfihrung des Bayerischen
Feuerwehrgesetzes (gem. Verordnungsermachtigung nach Art 31. Nr. 4 BayFwG bzw. Art. 32 Nr.
4 BayFwG-E) konsequenter einfordern.
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Im Gegenzug ist in vielen Betrieben eine Senkung des Gefahrdungspotentials zu verzeichnen —
im Wesentlichen durch eine stetige Verbesserung des vorbeugenden und des bauseitigen
Brandschutzes aber auch die fortschreitenden Vorgaben im Bereich der Anlagensicherheit.

Der Aufbau hauptberuflicher Feuerwehrkrafte fuhrt fir die betroffenen Unternehmen zu
wesentlichen zusatzlichen Kostenpositionen. Soweit die Firmen in diesem Zusammenhang auf
die Anerkennung ihrer Werkfeuerwehr verzichten, fuhrt dies zu einem Aufgabenzuwachs und
einer Einsatzmehrung der gemeindlichen (v.a. freiwilligen) Feuerwehren, die ebenfalls oftmals
bereits am Limit agieren. Zudem ist auf dem Arbeitsmarkt festzustellen, dass ausgebildete
hauptberufliche Feuerwehrleute zumeist schwer zu bekommen sind. Eine Betriebsfeuerwehr mit
geringeren Anforderungen ist in Bayern leider nicht anerkannt — auch stellt dies gerade bei
Chemieunternehmen ggf. keine adéaquate Losungsoption dar.

Um fur die Unternehmen weitere Kostensteigerungen zu vermeiden (Stichwort: Standortfaktoren
und wirtschaftliche Rahmenbedingungen), die gemeindlichen Feuerwehren nicht tber Gebthr zu
belasten und den demographischen Herausforderungen zu begegnen, missen auch im Bereich
der hauptamtlichen Feuerwehrkrafte bei Werkfeuerwehren entsprechende pragmatische
Maflnahmen zur Verbesserung der Situation getroffen werden. Dabei gilt natrlich, dass die
Sicherheitserfordernisse gewahrt bleiben miissen.

Erforderliche Mindeststarke einer anerkannten Werkfeuerwehr anpassen bzw. flexibleren
Vollzug erméglichen

Eine mdgliche MalBnahme fir die Verbesserung bei der Umsetzung der feuerwehrgesetzlichen
Regelungen stellt die Verringerung bzw. Flexibilisierung der erforderlichen Mindeststarke einer
anerkannten Werkfeuerwehr dar.

Das zur Konsultation gestellte Feuerwehrgesetz verlangt von den Werkfeuerwehren lediglich
(und richtigerweise): ,,Sie missen in Aufbau, Ausristung und Ausbildung den Erfordernissen des
Betriebs oder der Einrichtung und den an gemeindliche Feuerwehren gestellten Anforderungen
entsprechen®. (Art. 15 Abs. 1 S. 2 BayFwG-E). Die damit beschriebenen Herausforderungen im
Vollzug resultieren aus der Verordnungserméachtigung (gem. Art. 32 Nr. 4 BayFwG-E) und den
auf dieser Basis bereits erlassenen Vorschriften (Verordnung zur Ausfihrung des Bayerischen
Feuerwehrgesetzes). Insofern besteht ein Anderungsbedarf in diesem nachgelagerten Rechtsakt
und in der Vollzugspraxis.

Im Einzelnen:

In der Verordnung zur Ausfilhrung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (Feuerwehrgesetz-
ausfiihrungsverordnung — AVBayFwG) ist in 8 14 Abs. 2 AVBayFwG als Mindeststarke die
Gruppe definiert; auch die nebenberuflichen Krafte miussen auferhalb der Arbeitszeit in
Gruppenstérke einsatzbereit sein.

Die Bayerischen Chemieverbadnde schlagen vor, die Mindeststarke auf eine Staffel (6
Einsatzkrafte) zu beschranken und weitere Funktionen entsprechend der spezifischen
Erfordernisse behdordlich festzulegen (Flexibilisierung). AuRerdem sollte die in 8§ 14 Abs. 6
AVBayFwG normierte Berucksichtigung der Einsatzfahigkeit der gemeindlichen Feuerwehr in
beide Richtungen berticksichtigt werden.

Die Anrechenbarkeit von den Mitarbeitenden der Alarmzentrale auf die Schichtstarke sollte vom
Einsatz- bzw. Alarmierungsgeschehen abhéngig gemacht werden und zumindest bei der
Gruppenstérke moglich sein.
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Kooperationen von regional nahe beieinander liegenden Industriestandorten bei
Werkfeuerwehren ermdglichen

Ein weiterer Aspekt zur Verbesserung der Umsetzung feuerwehrgesetzlicher Anforderungen sind
regional vorausschauende Kooperationsmdaglichkeiten. Konkret sollte es in Regionen mit einer
Haufung von Industriestandorten in raumlicher Nahe mit jeweiligen Anforderungen an eine
Werkfeuerwehr die Mdoglichkeit von Kooperationen geben, um den feuerwehrgesetzlichen
Anforderungen gemeinschaftlich nachkommen Zu konnen. Durch solche
Kooperationsmdglichkeiten kénnen nicht nur kostenseitige Synergieeffekte gehoben werden.
Auch kann gerade in solchen Konstellationen einem (lokalen) Personalmangel aufgrund des
besonders hoher Bedarfs an Feuerwehrkraften entgegengewirkt werden.

In der Praxis stehen solchen Regelungen zumeist nétige bescheidliche Anderungen von
Zugriffszeiten aber auch andere bescheidliche Festlegungen entgegen, so z.B. die Anforderung,
dass in der Werkfeuerwehr zwingend eigenes Personal tétig sein muss. Daher sollte den
zustandigen Vollzugsbehorden im Einvernehmen mit Industriestandorten mehr Flexibilitat und ein
erweiterterter Blick auf die jeweiligen regionalen gesamtheitlichen Bedurfnisse fir
Werkfeuerwehrkooperationen ermdglicht werden. So waren hier z.B. Mdglichkeiten fur eine
Anpassung/Lockerung der Hilfsfristen/Zugriffszeiten winschenswert, um effektive zentrale
Einrichtungen schaffen zu kénnen.

Ebenfalls ist in diesem Zusammenhang zu prifen, inwieweit die Moglichkeiten der
Zusammenarbeit zwischen kommunalen und Werkfeuerwehren verbessert werden konnen. Ein

héheres Mafl? an Flexibilitat fur Kooperationen kdnnten (perspektivisch) beiden Seiten mit Blick
auf den sich verscharfenden Fachkréfte-/Personalmangel helfen.
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizeprasident Alexander Hold
Staatsminister Joachim Herrmann
Abg. Jorg Baumann

Abg. Norbert Dunkel

Abg. Florian Siekmann

Abg. Bernhard Heinisch

Abg. Christiane Feichtmeier



Protokollauszug
48. Plenum, 09.04.2025 Bayerischer Landtag — 19. Wahlperiode

Zweiter Vizeprasident Alexander Hold: Ich rufe Tagesordnungspunkt 1 b auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung
zur Anderung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes und der Bayerischen
Bauordnung (Drs. 19/6139)

- Erste Lesung -

Begrundung und Aussprache werden miteinander verbunden. Damit ergibt sich eine
Redezeit von 14 Minuten flr die Staatsregierung. Ich eréffne zugleich die Aussprache.
Die Gesamtredezeit der Fraktionen betragt 29 Minuten. — Ich erteile Herrn Staatsmi-

nister Joachim Herrmann das Wort. Bitte schon.

Staatsminister Joachim Herrmann (Inneres, Sport und Integration): Herr Prasident,
liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich denke, wir wissen alle, was wir an unseren baye-
rischen Feuerwehren haben. Unsere Feuerwehrmanner und -frauen sind stets zur
Stelle, wenn es brenzlig wird. Sie sind Helfer in der Not bei Unfallen, bei Branden
und bei Katastrophen. Der unermudliche Einsatz und das ehrenamtliche Engagement

unserer bayerischen Feuerwehrdienstleistenden sind wirklich beispiellos.

In Bayern leisten derzeit rund 328.000 Personen aktiven Feuerwehrdienst. Hiervon
sind rund 320.000 Ehrenamtliche. Dieses ehrenamtliche Potenzial ist wirklich enorm.
Ich mochte deshalb zunachst die heutige Debatte nutzen, um den Mannern und
Frauen von Herzen zu danken, die in den Feuerwehren hoch engagiert und hoch
professionell immer da sind und zupacken, wenn andere Hilfe bendtigen. Ich bin froh,

dass wir uns auf sie immer verlassen konnen.
(Beifall bei der CSU, den FREIEN WAHLERN sowie Abgeordneten der SPD)

Ich freue mich, dass ich Ihnen heute einen Gesetzentwurf vorstellen kann, mit dem
wir die Rahmenbedingungen flr diesen unverzichtbaren Dienst flr die Allgemeinheit

optimieren und an die aktuellen Entwicklungen anpassen.


descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link
https://www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/drucksachen?isInitialCheck=0&q=&dknr=6139&suchverhalten=AND&dokumentenart=Drucksache&ist_basisdokument=off&sort=date&anzahl_treffer=20&wahlperiodeid%5B%5D=19&erfassungsdatum%5Bstart%5D=&erfassungsdatum%5Bend%5D=&dokumentenart=Drucksache
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/4218
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Allen Verbanden, die mit ihren Stellungnahmen mitgeholfen haben, dass wir eine
passgenaue Fortentwicklung des Gesetzes entwerfen konnten, gilt mein herzlicher
Dank. Gesellschaftliche und demografische Veranderungen, technische Neuerungen,
klimatische Veranderungen — all das stellt auch unsere Feuerwehren vor grole Her-

ausforderungen.

Damit wir diesen Herausforderungen auch in Zukunft gerecht werden kénnen, missen
die Rahmenbedingungen fur den Feuerwehrdienst optimal angepasst werden. Ein
ganz wichtiger Baustein hierfur ist die Anhebung der gesetzlichen Altersgrenze flir den
aktiven Dienst in der Feuerwehr. Immer mehr altere Personen waren gesundheitlich
noch fur den Feuerwehrdienst geeignet und kénnten dort auch noch einen wichtigen

Beitrag leisten, und viele wollen dies auch.

Viele der Betroffenen selbst haben in den letzten Jahren immer wieder deutlich ge-
macht: Warum muss ich mich jetzt mit 65 Jahren verabschieden? Ich ware doch gerne
noch mit dabei, ich kdnnte immer noch das Auto fahren, ich kdnnte dieses oder jenes
machen. — Es geht ja nicht bei jedem darum, dass er in der Lage sein muss, mit dem
Atemschutzgerat in ein brennendes Haus zu gehen. Es werden viele Kopfe bei einem

solchen Einsatz gebraucht.

Deshalb wollen wir jetzt diese Altersgrenze verandern. Wir wollen sie auf das gesetzli-
che Renteneintrittsalter von 67 anheben. Wichtig war uns dartber hinaus die Starkung
der Ausbildung. Dem haben wir durch die ausdruckliche Moglichkeit, Ausbildern vor

Ort und auf Kreisebene eine Entschadigung zu zahlen, Rechnung getragen.

Die zunachst auf Vorschlag der Kommunen geplante Streichung der vierjahrigen
Dienstzeit als Voraussetzung fir die Wahl zum Kommandanten wird nicht weiterver-

folgt.

Der Landesfeuerwehrverband Bayern, meine Damen und Herren, ist als Interessen-
vertretung der rund 328.000 Feuerwehrdienstleistenden ein ganz wichtiger Partner flr

uns. Mit einem neuen Satz haben wir die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem
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Landesfeuerwehrverband und den anderen Interessenvertretungen der Feuerwehren
nun ausdrtcklich in diesen Gesetzentwurf aufgenommen. Mit neuen Regelungen flr
den Kostenersatz bei Fehlalarmierungen durch eCall bei Branden in Gewerbe- und
Industriebetrieben und bei Falschalarmierungen durch Hausnotrufe unterstitzen wir
die Gemeinden; denn wir bekommen von uberall die Berichte, dass diese Fehlalarmie-
rungen immer mehr zunehmen. Das ist, wenn es mal passiert, kein Problem. Wenn
eine Feuerwehr jedoch in der gleichen Woche zum dritten, vierten oder flnften Mal
eigentlich grundlos alarmiert, herausgerufen wird, wird es irgendwann fur die Betroffe-

nen lastig, und es geht auch ins Geld.
(Beifall bei der CSU, den FREIEN WAHLERN sowie Abgeordneten der SPD)

Deshalb mussen die Kommunen die Moglichkeit haben, so etwas auch in Rechnung

zu stellen.

Mit dem Gesetzentwurf wird zudem eine datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage fur
Bildaufnahmen oder Aufzeichnungen unter Nutzung technischer Einsatzmittel wie zum
Beispiel von Drohnen und Loschrobotern geschaffen; denn diese Gerate kommen
bei den Feuerwehren zunehmend mehr zum Einsatz. Sie sind wichtig, damit sich
zum Beispiel eine Feuerwehr sehr schnell ein verntnftiges Bild von der Lage verschaf-
fen kann. Dazu muss es klar sein, dass die Feuerwehr auch berechtigt ist, fur die
Bewaltigung einer Einsatzlage entsprechende Videos oder Fotos auch aus der Luft

anzufertigen.

Mit diesen und weiteren Anderungen im Bayerischen Feuerwehrgesetz werden wir
eine wichtige Weichenstellung fir die Zukunft unserer bayerischen Feuerwehren vor-

nehmen.

Der Vollstandigkeit halber darf ich noch darauf hinweisen, dass der Gesetzentwurf
ebenfalls eine Anderung der Bayerischen Bauordnung umfasst, um die Vorgaben der

Seveso-llI-Richtlinie in das Bauordnungsrecht in Bayern zu integrieren.
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Um Missverstandnissen vorzubeugen, darf ich aber ausdricklich festhalten: Eine Be-
seitigung von Brandmauern ist darin nicht vorgesehen. Ich bitte um zugige Beratung

des Feuerwehrgesetzes und um lhre Zustimmung zu diesem.
(Beifall bei der CSU und den FREIEN WAHLERN)

Zweiter Vizeprasident Alexander Hold: Danke schon, Herr Staatsminister. — Der

nachste Redner ist fur die AfD-Fraktion der Abgeordnete J6rg Baumann.
(Beifall bei der AfD)

Jorg Baumann (AfD): Sehr geehrter Herr Vizeprasident, werte Kolleginnen und Kol-
legen! Uns liegt der Erstentwurf des Bayerischen Feuerwehrgesetzes vor. Was der
Herr Innenminister vergessen hat zu sagen: Es gab ein kleines Vorspiel zu dem
Ganzen, und zwar ein nicht allzu langes, daflr aber umso heftigeres und kurzes Hin
und Her mit den Feuerwehrverbanden. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis dieser
Entwurf fertiggestellt werden konnte. Man hat nattrlich den Feuerwehrverband schon
lange Zeit vorher mit eingebunden. Dieser Feuerwehrverband hat auch eine Antwort
geschrieben, die ich Ihnen hier nicht vorenthalten mochte — Zitat —: Leider mussen wir
nun mit groBer Sorge und Unverstandnis feststellen, dass sich nahezu keiner unserer
Punkte im Gesetzentwurf wiederfindet. — Da muss ich mich schon fragen: Warum geht
man nicht gleich den Weg und bespricht ein so wichtiges Gesetz ordentlich mit den

Verbanden? — Das hatte doch etwas weniger Zeit in Anspruch genommen.

Worum geht es in diesem Gesetz, das Ubrigens ein sehr gutes Gesetz ist, dem
sich die AfD auch anschliel3t? — Zunachst einmal geht es um die Beibehaltung der
vier Jahre Mindestdienstzeit fir Kommandanten. Jeder, der in der Blaulichtfamilie
zu Hause ist, weil3, dass nichts Uber praktische Erfahrung geht. Diese praktische
Erfahrung sollte auch jeder Kommandant haben, der seine Mannen in eine Gefahren-

situation schickt, der soll auch wissen, was er zu tun hat.


https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5249
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Ein heil diskutierter Punkt, den der Herr Innenminister gerade angesprochen hat,
ist natUrlich die Altersgrenze, die Erhéhung auf 67 Jahre. Wir von der AfD haben
hier im Plenum auch schon gesagt, dass wir bei dieser Erhohung selbstverstandlich
mitgehen. Ein wichtiger Punkt ist aber, dass es eben keine freiwillige Verlangerung
gibt. Dies war auch der Vorschlag des Landesfeuerwehrverbandes. Ob es an der
Basis genauso gesehen wird, dazu habe ich unterschiedliche Mitteilungen bekommen.
Naturlich gibt es immer wieder einige Feuerwehrleute, die das gerne langer machen
wurden, aber so ist das gesetzlich verankert, und ich denke, alle kbnnen mit dieser

Regelung leben.

Ein wichtiger Punkt, der in diesem Gesetz angesprochen wird, ist die Starkung der
Feuerwehrvereine. SchliefRlich ist eine Feuerwehr nicht nur zum Retten, Loschen,
Bergen und Schitzen da. Nein, gerade im landlichen Bereich ist die Feuerwehr ein
wichtiger Bestandteil der Ortsgemeinschaft. Dieses Gesetz tragt dem Ganzen auch
Rechnung. Es gibt weiterhin Ehren- und Altersabteilungen. Eine Feuerwehr hat nicht
nur eine Unterstlitzungsfunktion flr die Gemeinden, sondern sie ist eine tragende

Saule.
(Beifall bei der AfD)

Ein weiterer Punkt ist: Die Gemeinde kann jetzt selbststandig festlegen, wie viele
stellvertretende Kommandanten es bei der zustandigen Feuerwehr gibt — naturlich in
Rucksprache mit der Feuerwehr selbst. Das ist insofern wichtig, als sich doch alle
Kommunen stark voneinander unterscheiden. Man kann die Kommunen nicht mitein-
ander vergleichen. Sie kdnnen selbst entscheiden, wie viele stellvertretende Komman-
danten das Richtige flr sie sind. Wir halten diese Entscheidung flr sehr gut. Das

Ganze war maglich, indem man einfach den Passus "im Ausnahmefall" gestrichen hat.

Zum Schluss bleibt noch ein Wunsch Ubrig, den uns der Feuerwehrverband mit auf
den Weg gegeben hat; und zwar winscht er sich nichts mehr, als dass dieses Gesetz

so schnell wie moglich verabschiedet wird. Ich denke, dass wir mit unseren Beratun-
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gen in den Ausschussen sehr schnell vorankommen werden. Wir kdnnten auch die
Zweite und die Dritte Lesung zusammenlegen; denn ich denke, an diesem Gesetz gibt
es relativ wenig auszusetzen. Von unserer Seite besteht hier Einverstandnis, und wir

stimmen dem Ganzen selbstverstandlich zu.
(Beifall bei der AfD)

Zweiter Vizeprasident Alexander Hold: Herzlichen Dank. — Nachster Redner ist der

Kollege Norbert Dunkel fur die CSU-Fraktion. Herr Kollege, Sie haben das Wort.

Norbert Diinkel (CSU): Lieber Herr Prasident, lieber Herr Staatsminister! Eineinhalb
Jahre haben wir jetzt an diesem Gesetz gearbeitet. Herr Baumann, ich habe gestern
noch mal mit dem Landesvorsitzenden Hannes Eitzenberger telefoniert, und ich kann

nur sagen: Kritik vom Landesfeuerwehrverband Bayern gibt es null Komma nuill.
(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WAHLER)

Lieber Herr Staatsminister, Sie haben heute nicht nur zu Beginn gesprochen, sondern
das Gesetz tragt die Handschrift des Ministers. Ich méchte — was ein bisschen un-
ublich ist — auch die Fachabteilung mit Frau Fuchs erwahnen, weil das Ministerium
diesen Gesetzentwurf mit so viel Nachdruck verfolgt hat, entwickelt hat und eben

entgegen dem, was die AfD gerade proklamiert hat, alle Verbande eingebunden hat:
(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WAHLER)

den Bayerischen Gemeindetag, den Stadtetag und insbesondere unseren Landesfeu-
erwehrverband Bayern. Wir sind im Landesfeuerwehrverband mehrmals mit allen
Kreisbrandraten und vielen Mitgliedern der Kreisbrandinspektionen vor Ort zusam-
mengekommen, um die Themen, die unsere Feuerwehren interessieren, die ihnen am
Herzen liegen, sehr profund und tiefgreifend zu beraten, zu besprechen und das zu
entwickeln, was heute als Entwurf vorliegt, jetzt in die Lesung geht, in die Ausschiisse
kommt und am Ende auch zum Gesetz, zur Novelle des Bayerischen Feuerwehrgeset-

zes werden wird.


https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5249
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, wir haben uns Zeit gelassen. Wir hatten — und
auch das mochte ich betonen, lieber Joachim Herrmann — im Dezember einen Kabi-
nettsentwurf, der nach einigen Anderungsvorschldgen noch einmal Uberprift worden
ist und noch einmal in eine Anhorung gegangen ist. Jetzt konnen wir sagen: Der
Gesetzentwurf vom Dezember bildet auch im April weiterhin die Grundlage, weil die
Verbande gesagt haben: Wir wollen keine Anderungen. — Zum Beispiel keine Ande-
rung dahin gehend, dass wir die gesetzliche Altersgrenze aufweichen: Wir haben nicht
67 als Altersgrenze definiert, sondern die gesetzliche Altersgrenze, und die steht jetzt
bei 67. Es soll nicht den Kommandanten ubertragen sein zu sagen, der eine Kamerad
kann langer bleiben, und der andere muss ausscheiden, oder dem Burgermeister
einer Gemeinde zukommen, dartber zu befinden. Wir haben hier miteinander eine

Formulierung und einen Modus entwickelt, die profund und tragfahig sind.

Deshalb sage ich an dieser Stelle Danke an alle, die hier mitgewirkt haben; insbeson-
dere an Hannes Eitzenberger vom Landesfeuerwehrverband Bayern in Vertretung fur
die Feuerwehren, denen ich heute auch fir unseren ganzen Innenarbeitskreis der
CSU und sicherlich auch fiir die Freunde von den FREIEN WAHLERN Dank sagen

mochte flr inren Dienst.

Ich stelle das auch in den Kontext der Diskussion Uber die Wiedereinfiihrung der
Wehrpflicht oder eines sozialen Jahres, flr sechs Monate oder zwolf Monate. Unsere

Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmanner sind Jahrzehnte im Dienst, im Einsatz,
(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WAHLER)

24/7, 24 Stunden an sieben Tagen die Woche. Ich schaue das Bild an, das in einer
kleinen Vorschau auf die Anderungen des Feuerwehrgesetzes im Ausschuss verteilt
worden ist, auf dem wir die Spinde sehen, auf dem die Feuerwehrleute mit ihren
Meldeempfangern ausgerustet zu jeder Tages- und Nachtzeit ausriicken, die Stiefel
anziehen, die Uniform, den Helm, nicht wissend, was auf sie zukommt, bereit, unter

Einsatz ihrer Gesundheit und vielleicht auch ihres Lebens zu kampfen: fir die Bevdl-
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kerung, fUr die Hofe, fur die Anwesen, fur Tiere, fur Eigentum, flr uns alle. Ein Dank

an unsere Feuerwehrleute in Bayern. Wir sind stolz auf euch!

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WAHLER, der GRUNEN
und der SPD)

Sicherlich lag in der Diskussion in den letzten Wochen und Monaten der Fokus auf
diesem Thema: Wie weit kdnnen wir die Altersgrenze erhdhen? — Wir haben uns jetzt

auf das gesetzliche Rentenalter verstandigt.

Aber insgesamt schaffen wir elf neue Regelungen, die den Anspriichen an ein zeitge-

males Feuerwehrgesetz gerecht werden.

Ich nenne zum Ersten das Thema Gemeinden, MaRnahmen zur Brandschutzerzie-

hung durch die Gemeinden.

Ich nenne zum Zweiten die Starkung der Ausbildung vor Ort, auch durch eine Ausbil-
derentschadigung.lch nenne zum Dritten die Einschrankungsmoglichkeit. Gegenwar-
tig regelt das Gesetz das noch anders. Es geht um die Einschrankungsmaoglichkeit
der Erfordernis, Sicherheitswachen durch die Feuerwehr zu stellen, wenn man auf
gemeindlicher Ebene der Meinung ist, dass das auch der organisierende Verein einer

Veranstaltung durch eigene Dienste erledigen kann.

Ich nenne zum Vierten die Moglichkeit, vor Ort Alters- und Ehrenabteilungen zu schaf-
fen, in denen auch Kameradinnen und Kameraden nach Erreichen der Altersgrenze
noch Feuerwehrdienst leisten konnen, zum Beispiel als Ausbilder, im Bereich der

Geratewartung und bei weiteren Mal3nahmen.

Ich nenne zum Flnften die Mdglichkeit fir Gemeinden — der Minister hat es angespro-

chen —, zwei stellvertretende Kommandanten zu stellen. Das hatten wir bisher nicht.

Uns ist von den Berufsfeuerwehren auch die Neuregelung des Freistellungsanspruchs

angetragen worden. Wir haben viele Kameraden, die sowohl beruflich als auch ehren-
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amtlich vor Ort in der Feuerwehr sind. Man soll dann festlegen kdnnen, dass bereits
beruflich mit Aufgaben der Gefahrenabwehr Betraute hier auch eine entsprechende

Verpflichtung haben.

SchlieRlich zur Bayerischen Bauordnung: Uns ist bei der Einbindung unserer Kreis-
brandrate in die Genehmigungsverfahren beim abwehrenden Brandschutz wichtig,
eine enge Kooperation mit dem Landesfeuerwehrverband Bayern auch gesetzlich
zu dokumentieren. Wir haben Neuregelungen — lieber Minister, du bist darauf einge-
gangen — beim Hausnotruf. Viele, die einen Hausnotruf anbieten, kriegen daflr im
Monat 50, 60 Euro. Es kann nicht sein, dass dann die Feuerwehr kommen und ehren-

amtlich aushelfen muss.

Wir sind auf einem guten Weg. Ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Ich
danke am Ende allen, die zum jetzigen Entwurfstext beigetragen haben. Ich habe

noch acht Sekunden Redezeit — vielen Dank, ich habe fertig. Schéne Sitzung!
(Beifall bei der CSU und den FREIEN WAHLERN)

Zweiter Vizeprasident Alexander Hold: Danke schon, Herr Kollege Dlnkel. — Nach-
ster Redner ist der Kollege Florian Siekmann fiir die Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRU-
NEN. Bitte schon, Sie haben das Wort.

Florian Siekmann (GRUNE): Herr Prasident, Kolleginnen und Kollegen! Ich schlieRe
mich dem Dank an die Kamerad:innen naturlich an. Es hat schon eine gewisse Trag-
weite, wenn wir heute Uber ein Gesetz sprechen, das am Ende rund 330.000 Feuer-
wehrdienstleistende in Bayern betreffen wird. Das sind also nicht wenige Menschen,
die tagtaglich dazu bereit sind, ihre Gesundheit daflr einzusetzen, zu I6schen, andere
zu retten, zu bergen und zu schitzen. Dieser Dank verpflichtet uns, flr den Einsatz
bestmogliche Voraussetzungen zu schaffen. Ich will das kurz an drei Punkten im

Gesetz festmachen.


https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5249
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Der erste Punkt betrifft die Feuerwehrdienstleistenden selbst. Die gréflite Frage war
hier naturlich, was aus der Altersgrenze wird. Vorneweg gesagt bin ich Fan der Re-
gelung, die man jetzt trifft: eine feste Grenze, gekoppelt an das Renteneintrittsalter.
Wir sind der Uberzeugung, dass die Menschen bis zu diesem Alter grundsatzlich
sehr gut Feuerwehrdienst leisten kdnnen. Gleichzeitig wird damit aber nicht den Kom-
mandantinnen und Kommandanten die jeweilige Verantwortung im Einzelfall fir ewige

Verlangerungsantrage ubertragen.

Es war aber schon — das gehdért an dieser Stelle zur Ehrlichkeit dazu — ein ganz
schoner Eiertanz, bis man jetzt zu dieser Regelung gekommen ist. Ich erinnere an
den Gesetzentwurf der SPD. Wir hatten dazu am 05.12. eine gute Ausschussdebatte,
in der es eigentlich eine breite Einigkeit dariber gab, eher eine feste Grenze zu
praferieren. Dann kam am 10.12. eine Pressemitteilung des Innenministeriums, wir
machen 65 Jahre plus einen Antrag um jeweils dreijahrige Verlangerung, solange man
modchte. Das war also gerade das Gegenteil. Dann musste der Landesfeuerwehrver-
band intervenieren, um das Ganze wieder zurlickzuholen und heute zu der Regel zu
kommen, bei der wir eigentlich am 05.12. zumindest in der Ausschussmehrheit schon
angelangt waren; zuvor hatte diese Pressemitteilung an die 7.500 Kommandantinnen
und Kommandanten in Bayern in Aufruhr versetzt. Das spricht nicht flr den Prozess,

immerhin ist am Ende das richtige Ergebnis herausgekommen.

Gut ist, dass die Erfahrung fir die Kommandantinnen und Kommandanten bleibt.
Auch gut ist, dass die Feuerwehrvereine mit den Alters- und Ehrenabteilungen ihre
Rolle spielen; dadurch wird die Moglichkeit gegeben, dass Menschen weiterhin nicht
nur dabei sind, sondern wirklich auch Funktionen tibernehmen konnen, die fur die Ein-
satzfahigkeit der oértlichen Feuerwehr entscheidend sind. Das ist schon angesprochen

worden.

Der zweite grof3e Punkt betrifft die Ausbildung. Wir wissen, dass einfach das Problem
besteht, dass das Interesse an den Lehrgangen der Staatlichen Feuerwehrschulen

deutlich gréer ist, als Lehrgangsplatze Jahr fur Jahr zur Verfligung stehen. Wir haben
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das fur 2023 abgefragt. Fast 60 % der Interessierten missen am Ende abgewiesen
werden. Von 36.000 Interessebekundungen kommen am Ende also nur 15.000 zum

Zug und erhalten dann wirklich einen Platz an der Feuerwehrschule.

Bei manchen Lehrgangen ist das argerlich, bei anderen ist es ein echtes Problem.
Weniger als die Halfte derjenigen, die Jugendwart werden wollen, kriegen einen Platz.
Weniger als die Halfte derjenigen, die Ausbilderin oder Ausbilder in der Feuerwehr
werden wollen, kriegen einen Platz. Das sind die Leute, die wir dringend brauchen,
um den Nachwuchs auszubilden. Deswegen ist es Uberfallig, dass die Feuerwehraus-

bildung auch im Gesetz den notwendigen hohen Stellenwert bekommt.
(Beifall bei den GRUNEN)

Wo soll das gemacht werden, wenn man die Feuerwehrschulen nicht immer groRer
machen will? — In den Landkreisen. Da hatte man mutiger sein kdénnen. Ja, man
ermdglicht — vorher war das nicht méglich —, den Ausbilder:innen auf Kreisebene eine
Entschadigung zu zahlen. Ich hatte mir aber schon gewlinscht, dass man im Gesetz
statt dem Kénnen zu einem Sollen gekommen ware, um den Stadten, den Gemeinden
und Landkreisen klarzumachen, dass das einfach eine Funktion ist, die fiirs Uberleben

der ortlichen Feuerwehren unabdingbar ist.

Genauso wichtig ware es auch gewesen — das wird jetzt Uber die Zuwendungsrichtli-
nie gemacht —, gesetzlich zu normieren, dass die Zuwendungen des Freistaats an
die Landkreise und die Gemeinden auch dazu gedacht sind und explizit dafur bereit-
gestellt werden, die Ausbildungsmoglichkeiten auszubauen. Eine einsatznahe und
einsatzorientierte Ausbildung erfordert natirlich auch Liegenschaften wie zum Beispiel
ein Ubungshaus, in dem man wirklich am Objekt so iben kann, wie man es im Einsatz

am Ende erwartet.

Ich ware damit beim letzten Punkt: bei den Gemeinden und Landkreisen. Kostenersatz
ist hier sicherlich der richtige Weg. Das betrifft insbesondere auch die Berufsfeuer-

wehren und damit gro3e Stadte wie Minchen. Es ist auch gut, dass die Kreisbrand-



Protokollauszug
48. Plenum, 09.04.2025 Bayerischer Landtag — 19. Wahlperiode 12

rat:innen besser eingebunden werden sollen. Man hatte sich da auch noch mehr
vorstellen kdnnen, sie also standardmalig zu den Leiterinnen und Leitern der Brand-

schutzdienststellen zu machen, um im Landratsamt Personalsynergie zu nutzen.

Ich komme zum Schluss. Insgesamt ist das ein ganz solider Entwurf mit ein paar
Potenzialen, wo vielleicht mehr gegangen ware. Wir winschen uns eine schnelle
Beratung, weil der Weg hierher tatsachlich etwas lang war. Zumindest bei der Alters-
grenze war es ein echter Eiertanz. Ich hoffe, dass wir das jetzt im Ausschuss zigig

uber die Buhne bringen.
(Beifall bei den GRUNEN)

Zweiter Vizeprasident Alexander Hold: Danke schén, Herr Kollege. — Nachster Red-
ner ist der Kollege Bernhard Heinisch fir die Fraktion der FREIEN WAHLER. Bitte, Sie
haben das Wort.

Bernhard Heinisch (FREIE WAHLER): Sehr geehrter Herr Prasident, sehr geehrte
Kolleginnen und Kollegen! Wir starken mit der Novellierung des Bayerischen Feuer-
wehrgesetzes eine Institution, auf die sich die Menschen in Bayern seit Generatio-
nen verlassen konnen: unsere Feuerwehren. Die Feuerwehren verdienen nicht nur
Dank und Anerkennung, sondern auch klare, moderne und verlassliche gesetzliche
Rahmenbedingungen. Als FREIE WAHLER war es uns deshalb wichtig, das Gesetz

praxisnah, birgernah und vor allem feuerwehrnah mitzugestalten.

Ein zentrales Anliegen war uns die Starkung der Brandschutzerziehung und der
Pravention. Viele Kommunen leisten hier bereits hervorragende Arbeit, etwa durch
Aufklarung in Kindergarten oder gezielte Informationskampagnen. Der neue Gesetzes-
wortlaut macht deutlich, Pravention ist kein nettes Extra, sondern lebenswichtig. Wir
ermutigen die Gemeinden deshalb ausdrtcklich, ihr Engagement fortzufihren und

auszubauen.
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Ebenso bedeutend ist die Ausbildung auf Kreisebene. Sie bildet das Rckgrat jeder
funktionierenden Feuerwehr. Klnftig besteht die Moglichkeit, Ausbilder fur ihren zeit-
intensiven Einsatz angemessen zu entschadigen. Das ist ein wichtiges Signal der

Wertschatzung, aber vor allem auch der Motivation.

Ein weiterer Punkt ist die Neuregelung der Sicherheitswachen. Sicherheitswachen
konnen gerade kleinere Feuerwehren stark belasten. Deshalb wird die Feuerwehr
kinftig nur dann herangezogen, wenn keine geeigneten Dritten — in der Regel der
Veranstalter — die Aufgaben Ubernehmen kdnnen. Das schafft Klarheit und entlastet

die Ehrenamtlichen.

Auch die gesetzliche Altersgrenze wird angepasst. Statt an der starren Grenze von
65 Jahren orientiert sie sich nun am gesetzlichen Renteneintrittsalter, also an aktuell

67 Jahren. So kdnnen motivierte, gesunde Feuerwehrleute langer mitwirken.

Zusatzlich schaffen wir mit Alters- und Ehrenabteilungen neue Moglichkeiten, wie ehe-
malige Aktive ihre Erfahrung weiterhin einbringen kénnen — sei es in der Ausbildung,

bei der Geratewartung oder bei der Brandschutzerziehung.

Mehr Flexibilitat schaffen wir auch in der Fihrung der Feuerwehren. Gemeinden kon-
nen nun selbst entscheiden, ob ein oder zwei stellvertretende Kommandanten bestellt
werden. Das erlaubt eine bessere Aufgabenverteilung und starkt wiederum das Ehren-

amt.

Ein schwieriger, aber notwendiger Punkt betrifft die Einsatze hauptberuflicher Krafte
in der Gefahrenabwehr. Klnftig ist klar geregelt: Wer bereits hauptamtlich in der
Gefahrenabwehr tatig ist, kann mit Ausnahme planbarer Veranstaltungen wahrend
seiner Arbeitszeit nicht gleichzeitig fur Einsatze der Freiwilligen Feuerwehr freigestellt
werden. Das schafft wiederum Rechtssicherheit und vermeidet Interessenkonflikte.
Wichtig ist auch die Einbindung der Kreisbrandrate in bau- und planungsrechtliche
Verfahren. Sie sollen kinftig frihzeitig mit Blick auf den abwehrenden Brandschutz

gehort werden.
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(Unruhe)

Zweiter Vizeprasident Alexander Hold: Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um etwas
mehr Ruhe im Saal. Wer Gesprache fihren mdchte, der kann gerne den Sitzungssaal

verlassen. — Bitte schon.

Bernhard Heinisch (FREIE WAHLER): So kénnen zum Beispiel Zufahrten und Auf-

stellflachen fur Einsatzfahrzeuge schon in der Planung berlcksichtigt werden.

Besonders freut mich die gesetzliche Verankerung der Zusammenarbeit mit dem Lan-
desfeuerwehrverband Bayern. Damit wirdigen wir die wichtige Rolle dieses Verban-
des als Sprachrohr von Uber 300.000 Feuerwehrdienstleistenden im Freistaat, und
schliel3lich regeln wir auch noch die Kostenverteilung moderner. Gemeinden erhalten
bessere Moglichkeiten, die durch aufwendige Einsatze oder Fehlalarme durch techni-
sche Systeme entstehenden Kosten geltend zu machen. Die Beweislastumkehr bei
Notrufsystemen sorgt zudem daflr, dass Anbieter ihre Technik im Sinne der Einsatz-

bereitschaft unserer Feuerwehren sorgfaltiger prifen.

Diese Reform ist umfassend, zukunftsgerichtet und ein starkes Bekenntnis zum Eh-
renamt. Sie starkt die Feuerwehren, entlastet die Kommunen und sorgt flr klare Ver-
antwortlichkeiten. Als FREIE WAHLER stehen wir mit voller Uberzeugung hinter dieser
Novelle und danken allen, die an ihrer Ausarbeitung beteiligt waren, insbesondere
unseren Kameradinnen und Kameraden vor Ort, den Kreisverbanden, dem Landes-

feuerwehrverband und dem Innenministerium.
(Beifall bei den FREIEN WAHLERN sowie Abgeordneten der CSU)

Ich bitte daher um breite Zustimmung fir eine starke Feuerwehr, auf die man sich

auch im Notfall verlassen kann, fur mehr Sicherheit und fur Bayern.

Herr Siekmann, lhnen muss ich sagen: Manchmal dauert es einfach ein bisschen

langer, aber es wird dann vernunftig gemacht, und alle sind im Boot.
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(Beifall bei den FREIEN WAHLERN sowie des Abgeordneten Michael Hofmann
(CSV))

Zweiter Vizeprasident Alexander Hold: Danke, verehrter Herr Kollege. — Nachste
Rednerin ist die Kollegin Christiane Feichtmeier flr die SPD-Fraktion. Bitte schoén, Sie

haben das Wort.
(Gesprach der Abgeordneten Alex Dorow (CSU) und Josef Zellmeier (CSU))

— Darf ich die Kolleginnen und Kollegen noch einmal bitten, hier nicht wahrend der
Reden private Gesprache zu fihren und hier auch nicht unbedingt langere Zeit herum-

zustehen. Das kdnnen Sie gern draul3en machen. — Bitte, Sie haben das Wort.

Christiane Feichtmeier (SPD): Sehr geehrtes Prasidium, sehr geehrte Kolleginnen
und Kollegen! Wir beraten heute in Erster Lesung den Gesetzentwurf der Staatsre-
gierung zur Anderung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes. Lassen Sie mich zu Be-
ginn klarstellen: Wir als SPD-Fraktion begriifen grundsatzlich die Stoldrichtung dieses
Gesetzentwurfs, insbesondere die langst Uberfallige Anhebung der Altersgrenze fur
den ehrenamtlichen Feuerwehrdienst auf das gesetzliche Renteneintrittsalter. Das
entspricht exakt dem, was wir als SPD bereits in unserem eigenen Gesetzentwurf
gefordert haben. Dass diese Forderung nun von der Staatsregierung Ubernommen
wurde, ist ein Erfolg, auch wenn wir uns eine noch offenere und flexiblere Regelung

gewunscht hatten.

Der urspringlich vorgesehene Spielraum fur Kommandanten, im Einzelfall auch Uber
das Renteneintrittsalter hinaus eine Dienstzeit zu ermoglichen, wurde nach der Ver-
bandeanhorung offensichtlich gestrichen. Das ist schade; denn gerade im landlichen
Raum ware etwas mehr Flexibilitat durchaus hilfreich gewesen, gerade weil wir wis-
sen, wie hoch die Belastung der ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und -manner in
Bayern heute ist. Die meisten von ihnen leisten ihren Dienst neben dem Beruf in der

Freizeit, oft nachts oder am Wochenende. Und das ist nicht nur ein Einsatz hier und
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da. Es sind Wohnungsbrande, Verkehrsunfalle, hochwassertechnische Hilfeleistungen,

Gefahrgutunfalle, oft unter korperlich und psychisch extrem fordernden Bedingungen.

Ein Feuerwehrmann hat mir einmal gesagt: Wir sind immer da, wenn andere Hilfe
brauchen, egal ob an Weihnachten, mitten in der Nacht oder bei 40 Grad im Schatten.
Wir brauchen eine Politik, die auch dann flr uns da ist, wenn es um bessere Bedin-

gungen und Anerkennung geht.
(Beifall bei der SPD)

Dieses Zitat hat mich sehr bewegt, weil es zeigt, wie viel Pflichtgeflhl, aber auch wie
viel Erwartung an uns, die Politik, darin steckt — und das zu Recht. Deshalb braucht
es nicht nur eine gesetzliche Grundlage, sondern auch politischen Respekt und echte
Unterstitzung. Wir missen dafir sorgen, dass dieses Ehrenamt auf breite Schultern
verteilt wird und nicht diejenigen ausbrennen, die seit Jahren die Licken im System

fallen.

Positiv zu bewerten ist auch die nun gesetzlich verankerte Maoglichkeit, dass Aus-
bilderinnen und Ausbilder eine Entschadigung erhalten. Das ist nicht nur gerecht,
sondern auch ein wichtiges Signal der Wertschatzung an diejenigen, die unsere Feu-

erwehrkameradinnen und -kameraden auf inren Einsatz vorbereiten.

Ein weiterer Punkt ist die Regelung zum Kostenersatz bei Fehlalarmen, etwa durch
automatisierte Notrufe wie eCall oder Hausnotrufsysteme. Hier entsteht fir Kommu-
nen die Mdglichkeit, sich gegen mutmallich unnétige Einsatze abzusichern. Gleich-
zeitig durfen wir aber nicht aus dem Blick verlieren, dass solche Regelungen mit
Augenmald umgesetzt werden missen, gerade wenn altere Menschen oder Menschen
mit Behinderung betroffen sind. Wir werden sehr genau darauf achten, dass es hier

keine sozialen Harten gibt.

Nicht alle Winsche der Verbande wurden aufgegriffen. Das gehort zur Wahrheit auch

dazu. Insbesondere die Forderung nach Abschaffung des Stadtbrandinspektors blieb
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unbeachtet, und auch die Stellungnahme des Chemieverbands zeigt, dass es in der
Praxis noch Optimierungsbedarf gibt, etwa bei der Kooperation zwischen Werkfeuer-

wehren und benachbarten Unternehmen.

Unser Fazit lautet: Der Gesetzentwurf ist kein gro3er Wurf, aber er ist ein Schritt in die
richtige Richtung. Die Anhebung der Altersgrenze war Uberfallig. Die Klarstellungen im
Gesetz sind grofitenteils nachvollziehbar und praktikabel. Wir werden diesen Gesetz-
entwurf im weiteren Verfahren konstruktiv begleiten, mit einem wachen Blick darauf,

dass aus Verbesserungen keine neuen Belastungen erwachsen.
(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizeprasident Alexander Hold: Danke schon, Frau Kollegin. — Weitere Wort-
meldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist hiermit geschlossen. Ich schlage
vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss fir Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und
Sport als federfuhrendem Ausschuss zu Uberweisen. Erhebt sich Widerspruch? — Das

ist nicht der Fall. Dann ist das so beschlossen.
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Beschlussempfehlung und Bericht

des Ausschusses fir Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport

Gesetzentwurf der Staatsregierung
Drs. 19/6139

zur Anderung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes und der Bayerischen Bau-
ordnung

I. Beschlussempfehlung:

Zustimmung

Berichterstatter: Norbert Diunkel
Mitberichterstatterin: Christiane Feichtmeier
Il. Bericht:

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss fir Kommunale Fragen, Innere Si-
cherheit und Sport federfihrend zugewiesen. Der Ausschuss fiir Wohnen, Bau
und Verkehr hat den Gesetzentwurf mitberaten.

Der Ausschuss fur Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat
den Gesetzentwurf endberaten.

2. Der federfihrende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 28. Sitzung am
14. Mai 2025 beraten und einstimmig Zustimmung empfohlen.

3. Der Ausschuss fir Wohnen, Bau und Verkehr hat den Gesetzentwurf in seiner
27. Sitzung am 20. Mai 2025 mitberaten und einstimmig Zustimmung
empfohlen.

4. Der Ausschuss fur Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat
den Gesetzentwurf in seiner 29. Sitzung am 26. Juni 2025 endberaten und
einstimmig Zustimmung empfohlen mit der Mal3gabe, dass

1. in§ 1 Nr. 3, dortin Art. 4 Abs. 2 Satz 1 nach den Worten ,wenn dies von
der Gemeinde® das Wort ,angeordnet* eingefugt wird und

2. in den Platzhalter des § 3 als Datum des Inkrafttretens der ,16. Juli 2025*
eingesetzt wird.

Roland Weigert
Vorsitzender

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschisse sind im Internet unter www.bay-
ern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsubersicht steht unter www.bayern.landtag.de — Aktuelles/Sitzungen zur Verfi-

gung.
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Beschluss

des Bayerischen Landtags

Der Landtag hat in seiner heutigen 6ffentlichen Sitzung beraten und beschlossen:

Gesetzentwurf der Staatsregierung
Drs. 19/6139, 19/7222

Gesetz zur Anderung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes und der Bayerischen
Bauordnung

§1
Anderung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes

Das Bayerische Feuerwehrgesetz (BayFwG) in der in der Bayerischen Rechts-
sammlung (BayRS 215-3-1-I) veroffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch
8§ 6 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBI. S. 570) geandert worden ist, wird wie
folgt geandert:

1. Art. 1 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Die Gemeinden kénnen MalRnahmen zur Brandschutzerziehung und -pra-
vention ergreifen.”

2. In Art. 2 Satz 2 wird nach der Angabe ,durchfihren“ die Angabe ,und Ausbildern
Entschadigungen zahlen® eingefiigt.

3. Art. 4 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

~.Die Feuerwehren sind verpflichtet, Sicherheitswachen zu stellen, wenn dies von
der Gemeinde angeordnet oder aufgrund besonderer Vorschriften notwendig ist und
die Sicherheitswache nicht durch einen geeigneten Dritten gestellt werden kann so-
wie rechtzeitig angefordert wird.”

4. Art. 5 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Die Feuerwehrvereine unterstiitzen die gemeindliche Einrichtung Feuer-
wehr personell. 2Sie konnen Alters- und Ehrenabteilungen bilden.*

5. In Art. 6 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe ,vom vollendeten 18. bis zum vollendeten
65. Lebensjahr” durch die Angabe ,vom vollendeten 18. Lebensjahr bis zum Errei-
chen der Regelaltersgrenze nach § 35 Satz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch (SGB VI)* ersetzt.

6. In Art. 8 Abs. 5 Satz 1 wird die Angabe ,im Ausnahmefall* gestrichen.
7. Dem Art. 9 wird folgender Abs. 6 angefugt:

»(6) YAbweichend von Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 haben Beschéftigte und Be-
amte, die Aufgaben der unmittelbaren Gefahrenabwehr wahrnehmen, insbeson-
dere hauptberuflich tatige Berufs- oder Werkfeuerwehrangehérige sowie im Polizei-
vollzugs-, Leitstellen- oder Rettungsdienst Beschéftigte, keinen Freistellungsan-
spruch fir Einsatze. 2Bei freiwilliger Freistellung fiir Einsatze durch einen privaten
Arbeitgeber gilt Art. 10 entsprechend.”

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschisse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle
Sitzungstibersicht steht unter www.bayern.landtag.de — Aktuelles/Sitzungen zur Verfiigung.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Art. 11 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

,~Geratewarte, Jugendwarte, Ausbilder und andere Feuerwehrdienstleistende, die
regelmaRig Uber das Ubliche MalR hinaus Feuerwehrdienst leisten, sowie Feuer-
wehrkommandanten und ihre Stellvertreter, die nach Satz 1 keinen Entschadi-
gungsanspruch haben, kdbnnen angemessen entschadigt werden.*

Art. 16 Abs. 3 wird aufgehoben.

In Art. 17 Abs. 3 Satz 2 wird nach der Angabe ,Staatsministerium des Innern, flr
Sport und Integration” die Angabe ,(Staatsministerium)* eingefuigt.

In Art. 18 Abs. 7 wird die Angabe ,des Innern, fir Sport und Integration® gestrichen.
Art. 19 Abs. 1 wird wie folgt geandert:
a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefugt:

».Das Landratsamt soll den Kreisbrandrat bei Genehmigungsverfahren beteili-
gen, soweit Belange des abwehrenden Brandschutzes betroffen sind.*

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.
Art. 20 Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

-~ FUr Freistellungs-, Entgeltfortzahlungs- und Ersatzanspriiche gelten Art. 9 Abs. 1
bis 3, Abs. 5 Nr. 2, Abs. 6 und Art. 10 entsprechend.”

In Art. 21 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe ,Standbrandrat® durch die Angabe ,Stadt-
brandrat” ersetzt.

Art. 22 wird wie folgt geandert:
a) Dem Wortlaut wird folgender Satz 1 vorangestellt:

.-Das Staatsministerium pflegt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem
Landesfeuerwehrverband Bayern e.V. und anderen Interessenvertretungen der
Feuerwehren.”

b) Der bisherige Wortlaut wird Satz 2.

In Art. 23 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 wird die Angabe ,,und Schiffe“ durch die Angabe
» » Schiffe und Land-, Schienen- sowie Luftfahrzeuge* ersetzt.

In der Uberschrift des Abschnitts V wird die Angabe ,SchluRvorschriften* durch die
Angabe ,Datenschutz und Schlussvorschriften® ersetzt.

Art. 28 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 2 wird wie folgt geandert:
aa) Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

»3. fur aufgewendete Sonderléschmittel sowie Leistungen Dritter bei Bran-
den in Gewerbe- und Industriebetrieben,*.

bb) In Nr. 5 wird nach der Angabe ,Brandmeldeanlage® die Angabe ,oder
durch ein System zum Absetzen eines automatischen Notrufs oder zur
automatischen Ubertragung einer Notfallmeldung an eine standig besetzte
Stelle (eCall)* eingefigt.

cc) In Nr. 6 wird die Angabe ,trotz fehlender” durch die Angabe ,ohne beleg-
bare® ersetzt.

b) Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

»3. wer in den Fallen des Abs. 2 Nr. 5 die Feuerwehr vorsatzlich oder grob fahr-
lassig falsch alarmiert hat, eine private Brandmeldeanlage betreibt oder Hal-
ter eines Fahrzeugs oder Eigentiimer eines Geréts ist, das Uber eCall einen
Falschalarm ausgel6st hat,”.
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19.

20.

21.

22.

14.

Nach Art. 29 wird folgender Art. 30 eingefligt:
SArt. 30
Datenverarbeitungen mittels technischer Einsatzmittel

(1) *Zur Abwehr dringender Gefahren fir Leben, Gesundheit und bedeutende
Sachwerte kénnen betroffene Kommunen bei Feuerwehreinsatzen Bild- und Uber-
sichtsaufnahmen sowie Bild- und Ubersichtsaufzeichnungen auch unter Einsatz
von technischen Systemen anfertigen und dabei personenbezogene Daten verar-
beiten. 2Als Feuerwehreinsatz in diesem Sinne gilt auch der Ubungsbetrieb im er-
forderlichen Umfang.

(2) Die Informationspflichten nach den Art. 13, 14 und 21 Abs. 4 der Verord-
nung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) gelten in den Fallen dieses
Artikels nicht, soweit durch deren Erfullung die effektive Gefahrenabwehr beein-
trachtigt ware. ?Die einschlagigen Informationen sind, soweit mdglich, in allgemein
und jedermann zuganglicher Form zur Verfligung zu stellen.

(3) Aufzeichnungen geman Abs. 1 sind grundsatzlich unverziglich, spatestens
nach zwei Monaten zu léschen oder zu vernichten, soweit und solange sie nicht
erforderlich sind zur Vorbereitung oder Durchfiihrung von gerichtlichen Verfahren
oder Verwaltungsverfahren. 2Die Léschung ist zu dokumentieren.*

Der bisherige Art. 30 wird Art. 31 und wie folgt gefasst:
JArt. 31
Einschrankungen von Grundrechten

Das Recht auf korperliche Unversehrtheit, die Freiheit der Person, die Ver-
sammlungsfreiheit, die Freiziligigkeit und die Unverletzlichkeit der Wohnung kénnen
auf Grund dieses Gesetzes eingeschrankt werden (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und 2, Art. 8
Abs. 2, Art. 11 und 13 des Grundgesetzes, Art. 102, 106 Abs. 3, Art. 109, 113 der
Verfassung).”

Der bisherige Art. 31 wird Art. 32 und wie folgt geéndert:

a) Im Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe ,des Innern, fiir Sport und Integration“ ge-
strichen.

b) In Nr. 9 wird die Angabe ,, . “am Ende durch die Angabe ,, , “ ersetzt.
c) Folgende Nr. 10 wird angefugt:

,10. Einzelheiten des Datenschutzes, insbesondere der Datenverarbeitung.”
Der bisherige Art. 32 wird Art. 33.

§2
Anderung der Bayerischen Bauordnung

Die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die 8§ 12 und 13

des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom

23.

1.

2.

Dezember 2024 (GVBI. S. 619) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:
Art. 66 Abs. 2 wird wie folgt gedndert:

a) Satz 5 wird aufgehoben.

b) Satz 6 wird Satz 5.

Art. 66a Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

a) In Satz 1 Halbsatz 1 wird die Angabe ,in ihrem amtlichen Veroffentlichungsblatt
und auBerdem in drtlichen Tageszeitungen, die im Bereich des Standorts der
Anlage verbreitet sind,“ gestrichen.

b) Nach Satz 1 werden die folgenden Séatze 2 und 3 eingeflgt:

».Nach der Bekanntmachung sind der Antrag und die Bauvorlagen sowie die
entscheidungserheblichen Berichte und Empfehlungen, die der Bauaufsichts-
behorde im Zeitpunkt der Bekanntmachung vorliegen, einen Monat zur Einsicht
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auszulegen. 3Bauvorlagen, die Geschéfts- oder Betriebsgeheimnisse enthalten,
sind nicht auszulegen, fur sie gilt 8 10 Abs. 2 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (BImSchG) entsprechend.”

Der bisherige Satz 2 wird Satz 4, die Angabe ,einem Monat nach der Bekannt-
machung des Bauvorhabens* wird durch die Angabe ,zwei Wochen nach Ablauf
der Auslegungsfrist” ersetzt und nach der Angabe ,ausgeschlossen® wird die
Angabe ,, , dies gilt fir umweltbezogene Einwendungen nur fir das Genehmi-
gungsverfahren® eingeflgt.

Die bisherigen Satze 3 und 4 werden die Satze 5 und 6.
Folgender Satz 7 wird angefugt:

»'Weitere Informationen, die fir die Entscheidung tber die Genehmigung von
Bedeutung sein kdnnen und die der zustandigen Behorde erst nach Beginn der
Auslegung vorliegen, sind der Offentlichkeit nach den Bestimmungen des Bay-
erischen Umweltinformationsgesetzes (BayUIG) zuganglich zu machen.*

In Art. 82 Abs. 5 Nr. 3 wird die Angabe ,des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG)* durch die Angabe ,BImSchG* ersetzt.

8§83
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 16. Juli 2025 in Kraft.

Die Prasidentin

I.V.

Alexander Hold
Il. Vizeprasident
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Zweiter Vizeprasident Alexander Hold: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 10 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung
zur Anderung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes und der Bayerischen
Bauordnung (Drs. 19/6139)

- Zweite Lesung -

Die Gesamtredezeit der Fraktionen betragt 29 Minuten. Die Redezeit der Staatsregie-
rung orientiert sich dabei an der Redezeit der starksten Fraktion. Erster Redner ist der

Kollege Norbert Dinkel fur die CSU-Fraktion. Bitte, Sie haben das Wort.

Norbert Diinkel (CSU): Herr Prasident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es hat ein
bisschen gedauert, eigentlich ein halbes Jahr langer als gedacht, auch zu meinem

Bedauern, aber daflr ist es gut geworden.

Wir haben vorhin uber 400.000 Ehrenamtliche im Rettungsdienst in Bayern ge-
sprochen. Man muss sehen, dass wir alleine im Rahmen unserer Feuerwehren
326.000 Frauen und Manner haben, von denen 320.000 ehrenamtlich tatig sind.
320.000 im Ehrenamt! Diese 320.000 sind in 7.400 freiwilligen Feuerwehren, die das
organisieren, mit Kommandantinnen und Kommandanten, die fur ihren Ort, ihre Orts-
teile, ihre Stadte verantwortlich sind. Das Ganze wird erganzt durch ein ganz kleines
Kontingent von nur sieben Berufsfeuerwehren in Bayern. Hinzu kommen insgesamt
52 Betriebsfeuerwehren. Dann haben unsere Feuerwehren auch noch Feuerwehrver-
eine, in denen Frauen, Manner und auch Jugendliche stehen, die sich solidarisch
zeigen mit dem Gedanken des Feuerwehrdienstes. Insgesamt sind das 950.000 in

Bayern.

Lieber Staatsminister, lieber Joachim Herrmann, mit dir haben wir den Minister, der flr
das Gesicht der Inneren Sicherheit in Deutschland, nicht nur in Bayern, steht, der mit
grol3er Leidenschaft und Prasenz immer da ist, wenn ihn Vereine und Organisationen
um Teilnahme an Veranstaltungen bitten. Im Innenministerium herrscht diese grofRe

Leidenschaft auch in den Fachabteilungen. Wenn es mir gestattet ist, mochte ich


descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link
https://www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/drucksachen?isInitialCheck=0&q=&dknr=6139&suchverhalten=AND&dokumentenart=Drucksache&ist_basisdokument=off&sort=date&anzahl_treffer=20&wahlperiodeid%5B%5D=19&erfassungsdatum%5Bstart%5D=&erfassungsdatum%5Bend%5D=&dokumentenart=Drucksache
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5157

Protokollauszug
54. Plenum, 02.07.2025 Bayerischer Landtag — 19. Wahlperiode

ganz bewusst auch Frau Fuchs aus dem Innenministerium erwahnen, die an so vielen
Gesprachen teilgenommen hat, um die unterschiedlichen Erwartungen der einzelnen
Kreisbrandinspektionen mit so vielen Kreisbrandraten und Dienstleistenden in der
Feuerwehrfuhrung zu einem Paket zu schniren, das sowohl fir unsere Feuerwehren
als auch fur den Freistaat Bayern und auch fur den Ausschuss fur Innere Sicherheit —
und ich hoffe, auch sagen zu kdnnen, flir das gesamte Parlament — signifikant gut und

zielorientiert ist.

Wir haben heute die Zweite Lesung. Der Gesetzentwurf wurde schon im Ausschuss
fur Innere Sicherheit behandelt. Ich will heute nicht mehr grof3 auf Details eingehen.

Einige Punkte, einige Uberschriften méchte ich aber nennen:

Zum Ersten das Thema MalRnahmen zur Brandschutzerziehung und Brandschutzpra-
vention der Gemeinden; zum Zweiten — ganz wichtig — die Starkung der Ausbildung
auf Landkreisebene und vor Ort, um das wichtige Engagement in der Feuerwehraus-
bildung auf Gemeinde- und Kreisebene zu fordern. Jetzt wird im Gesetz auch die

Madglichkeit einer Entschadigung fur die Ausbilder abgebildet.

Das Thema Sicherheitswachen berthrt uns im Augenblick in der Presse oder im Priva-
ten jeden Tag. Draul3en bei den Veranstaltungen war es Ublich, dass die Feuerwehr
absichert. Naturlich ist eine funktionierende Festabsicherung notwendig, die auch
dann gegeben ist, wenn die Feuerwehr einen Einsatzbefehl bekommt und abrticken
muss. Ich habe heute aus meiner Kreisstadt Lauf gelesen, dass ein Appell an ortliche
Fuhrunternehmer gerichtet wurde, ihre Lkw zur Verfigung zu stellen, um die Zufahrt
zu Festzugen gegen maogliche Attentater abzublocken. Das muss nicht immer die Feu-
erwehr machen. Wir haben Artikel 4 Absatz 2 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes
ausdrucklich auf die Falle eingeschrankt, in denen eine Sicherheitswache nicht durch

einen geeigneten Dritten gestellt werden kann.

Das Thema Feuerwehrvereine ist vielleicht ein Nebenthema. Wir haben jetzt einen

neuen Satz 2, der besagt, dass sich in Alters- und Ehrenabteilungen auch altere
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Kameraden nach Erreichen der Altersgrenze einbringen konnen. Damit verbunden ist
das Thema, das seit zwolf Monaten durchgekaut worden ist: Wann findet die Anpas-
sung der Altersgrenze statt? Wie alt sind Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmanner?
— Im Augenblick sind es fast nur Manner. Wann endet fur sie die Zeit? Wir hatten
bisher 65 Jahre. Jetzt haben wir die gesetzliche Altersgrenze und damit auch eine dy-
namische Entwicklung ermadglicht. Damit erhoht sich die Altersgrenze jetzt schon von
65 auf 67. Wenn sich kunftighin aufgrund der demografischen Entwicklung in Deutsch-
land die gesetzliche Regelaltersgrenze verandert, wird auch bei der Feuerwehr die

Altersgrenze ohne Anderung des Gesetzes angehoben.

Ferner geht es um einen zweiten Stellvertreter des Kommandanten. Es geht um
Sicherheitswachen. Es geht um Einbindung von Kreisbrandratinnen und Kreisbrand-
raten in Genehmigungsverfahren. Das war uns ganz wichtig, weil wir der Meinung
sind, dass die breite Erfahrung, die in den Kreisbrandinspektionen und insbesondere
bei den Kreisbrandraten vorhanden ist, auch in die Genehmigungsverfahren Einzug

halten soll.

Wir haben eine ganz spezielle Regelung, die auch der Bayerische Landesfeuerwehr-
verband gewunscht hat. Die bisher schon sehr konstruktive, enge und vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesfeuerwehrverband wird im Gesetz ganz
speziell verortet. Nachdem wir aber sehen, dass es auch noch andere Verbande gibt,

wurde das in entsprechender Weise formuliert.

SchlieRlich nenne ich das Thema Kostenregelung. Wir sehen im Augenblick, dass
mehr Menschen alter werden, viele auch eine Alarmuhr haben; es gibt auch Fahr-
zeuge, die Alarmsysteme haben, die die Feuerwehr automatisch Uber die Rettungs-
leitstelle alarmieren. So etwas kostet den Anspruchsnehmer zum Beispiel bei einem
Rettungsdienst wie dem BRK 50 Euro im Monat. Aufgrund der Intervention des Baye-
rischen Landesfeuerwehrverbandes sehen wir zwischenzeitlich Handlungsbedarf, da

sich auch die Rettungsorganisationen, die das Entgelt entgegennehmen, in einer
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grolkeren Verpflichtung sehen, zum Beispiel Schlissel von den Anspruchsnehmern

entgegenzunehmen und dann selbststandig ohne Feuerwehr hinfahren zu kénnen.

Ich schlieRe. — Ich glaube, wir haben in vielen Monaten ein Gesetz geschaffen, das
alle Beteiligten, insbesondere das Innenministerium, in eine enge Zusammenarbeit
und Kooperation mit dem Landesfeuerwehrverband und mit den Feuerwehren bringt.

Deshalb bitte ich um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. — Vielen Dank.
(Beifall bei der CSU und den FREIEN WAHLERN)

Vierter Vizeprasident Ludwig Hartmann: Danke schén. — Nachster Redner ist der

Abgeordnete Jorg Baumann fur die AfD-Fraktion. — Bitte schon.
(Beifall bei der AfD)

Jorg Baumann (AfD): Sehr geehrter Herr Prasident, sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen! Zweite Lesung, das Thema Bayerisches Feuerwehrgesetz — ich sage es
salopp — ist eigentlich durchgekaut. Alle wichtigen Punkte hat Kollege Dunkel schon
hervorragend vorgetragen. Das ist ein gutes Gesetz. Es ist ein Gesetz, das vom
Landesfeuerwehrverband malgeblich mitgetragen wurde. Ich meine, wir konnten in

diesen Entwurf viele Wiinsche der Landesfeuerwehr aufnehmen.

Erwahnenswert ist vielleicht noch der Einsatz der Drohnen. Dieser wurde jetzt gere-

gelt. Dies schafft Rechtssicherheit.

Ich habe mitbekommen — man telefoniert ja doch mit den Feuerwehrkommandanten
und den Kreisbrandmeistern —, dass das Thema Anhebung der Altersgrenze auf
67 Jahre positiv aufgenommen wird. Allerdings ist das von Feuerwehrverband zu
Feuerwehrverband unterschiedlich. Viele wunschen sich die Freiwilligkeit, dass man
also freiwillig noch langer machen kann. Dieses Thema wird uns wahrscheinlich in den
nachsten Jahren noch begleiten. Die Regelung, die wir jetzt fur alle haben, halte ich
aber fUr hervorragend. Damit werden die Blrgermeister und die Feuerwehrkomman-

danten entlastet, und man hat eine einheitliche Regelung.
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Auch bei der Jugendfeuerwehr stand zur Debatte: Soll man das Alter fur die Jugend-
feuerwehr heruntersetzen? — Ich bin der Meinung gewesen, dass es so, wie es jetzt
ist, genau richtig ist; denn das Ganze muss auch altersgerecht gestaltet werden. Die

bestehende Regelung ist gut.

Wir von der AfD sagen ganz klar Ja zu diesem Feuerwehrgesetz und mdchten uns
an dieser Stelle bei allen Feuerwehren, bei allen Freiwilligen, aber auch bei den
Berufsfeuerwehren fur ihren alltdglichen Einsatz oft unter Lebensgefahr bedanken.Wir
hoffen, dass wir mit diesem Gesetz den Feuerwehren etwas an die Hand geben

kénnen, mit dem sie in Zukunft besser und zielgerichteter arbeiten kénnen.
Wir sagen vielen Dank und stimmen diesem Gesetzentwurf zu.
(Beifall bei der AfD)

Vierter Vizeprasident Ludwig Hartmann: Nachster Redner ist Herr Kollege Bernhard

Heinisch fir die Fraktion der FREIEN WAHLER. — Bitte schon.

Bernhard Heinisch (FREIE WAHLER): Sehr geehrter Herr Prasident, sehr geehrte
Kolleginnen und Kollegen! Mit der heutigen Zweiten Lesung bringen wir eine wichti-
ge Reform auf den Weg: die Novelle des Bayerischen Feuerwehrgesetzes. Fur uns
FREIE WAHLER ist das ein echter Erfolg; denn wir stehen fest an der Seite unserer

Feuerwehren und setzen uns seit geraumer Zeit fur diese Novelle ein.

Die Anhebung der Altersgrenze im ehrenamtlichen Feuerwehrdienst ist fur uns ein
besonders wichtiger Punkt. Kinftig wird die Altersgrenze dynamisch an das Renten-
eintrittsalter angepasst, aktuell also auf 67 Jahre. Das ist eine klare, unblrokratische
und praxistaugliche Losung, wie sie die Feuerwehrfamilie eingefordert hat. Unser Ziel
ist es, die Einsatzbereitschaft vor Ort zu sichern. Dazu gehoért es, dass erfahrene Feu-
erwehrleute so lange wie mdglich aktiv bleiben kdnnen. Gerade im landlichen Raum
— auch bei uns in Amberg — sind wir auf funktionierende Strukturen und engagierte

Ehrenamtliche angewiesen, Tag und Nacht, in allen Lagen.
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Neben der Neuregelung der Altersgrenze enthalt die Reform weitere sinnvolle Mal3-
nahmen, sei es die Modernisierung von Ausbildung und Brandschutzerziehung, sei es

die Moglichkeit der Bildung von Alters- und Ehrenabteilungen und vieles mehr.

Herr Staatsminister Herrmann, danke fur die gute Zusammenarbeit. Auch das muss
ich an dieser Stelle sagen: Sie verlief konstruktiv und super — wie immer. Danke

schon!

Insgesamt starken wir mit dieser Gesetzesnovelle unsere Feuerwehren. Wir machen

sie fit fur die Zukunft. Ich bitte Sie daher um Zustimmung. — Herzlichen Dank.
(Beifall bei den FREIEN WAHLERN und der CSU)

Vierter Vizeprasident Ludwig Hartmann: Vielen Dank. — Als nachstem Redner ertei-
le ich Herrn Kollegen Florian Siekmann fir die Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN
das Wort. — Bitte schon.

Florian Siekmann (GRUNE): Herr Prasident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das
Feuerwehrgesetz ist da, und heute findet die Zweite Lesung statt. Das ist gut. Es gab
ja doch ein etwas langeres Hickhack. Im Dezember letzten Jahres war ich gemeinsam
mit der Ausschussmehrheit noch fest davon Uberzeugt: Wir legen die Altersgrenze auf
das gesetzliche Renteneintrittsalter — gegenwartig 67 Jahre — fest. Am 10. Dezember
folgte die Pressemitteilung des Innenministeriums: 65 plus dreimal X. Das heildt, es
sollte eine Verlangerung der aktiven Dienstzeit um bis zu drei Jahre ermaoglicht wer-
den. Heute sind wir zurlick bei der Regelung mit der festen Altersgrenze, die sich am

gesetzlichen Renteneintrittsalter orientiert, und das ist auch gut so.

Nun haben wir ein neues Feuerwehrgesetz. Es soll am 16. Juli 2025 in Kraft treten.
Was ist fur die 330.000 Kameradinnen und Kameraden drin? — Bis 67 ist man aktiv
dabei, auch danach noch, wenn sich das Renteneintrittsalter erhoht. Alters- und Eh-
renabteilungen kdonnen gebildet werden. Damit machen wir auch die Feuerwehrverei-

ne ein Stlck weit starker.
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Wir richten unseren Blick intensiv auf die Ausbildung auf Kreisebene. Ich sehe es
als grof3e Chance an, dass die ehrenamtlichen Ausbilderinnen und Ausbilder erstmals

eine Entschadigung bekommen kdnnen.
(Unruhe)

Vierter Vizeprasident Ludwig Hartmann: Entschuldigung! — Bitte etwas mehr Ruhe!

Die Einzelgesprache bitte einstellen! Danke.

Florian Siekmann (GRUNE): Auch derjenige, der auf Gemeindeebene als Gerate-
wart, Jugendwart oder Ausbilder aktiv ist, kann starker als bisher unterstutzt werden.

Wir entlasten von zu vielen Sicherheitswachen.

In Summe bringt dieses Gesetz einen echten Gewinn fir die Kameradinnen und

Kameraden drauf3en.

Worauf kommt es in der Zukunft an? — Das, was wir mit diesem Gesetz in Aussicht
stellen — eine Starkung der Ausbildung, eine Starkung der Wehren —, muss sich auch
im Staatshaushalt abbilden, zuallererst dann, wenn es um die Kreisausbildung geht;
denn ich kann auf der Kreisebene nur dann gut iben, wenn ich mit Ubungsh&usern
einsatznah Uben kann; aber natlrlich geht es auch um Platze flr die Lehrgange
an den Feuerwehrschulen. Gerade in den Zukunftsbereichen — ich spreche jetzt ins-
besondere von den Jugendwarten und den Ausbildern in der Feuerwehr — haben
wir immer noch die Situation, dass weniger als die Halfte derjenigen, die an dem
Lehrgang teilnehmen wollen, einen Platz bekommen. Diese Kameradinnen und Kame-

raden sind unsere Zukunft; flr sie missen wir Platze schaffen.

Ich erhoffe mir zum Feuerwehrbereich im Staatshaushalt genauso wohltuende Bera-

tungen wie zu diesem Feuerwehrgesetz. — Vielen Dank.

(Beifall bei den GRUNEN)
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Vierter Vizeprasident Ludwig Hartmann: Vielen Dank. — Als nachster Rednerin ertei-
le ich Frau Kollegin Christiane Feichtmeier fir die Fraktion der SPD das Wort. — Bitte

schon.

Christiane Feichtmeier (SPD): Sehr geehrtes Prasidium, sehr geehrte Kolleginnen
und Kollegen! Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wollen wir die Rechtsgrundlage
fur eines unserer wichtigsten Sicherheitsnetze in Bayern modernisieren: unsere Feuer-
wehren. Sie sind — es wird oft gesagt, aber selten genug gewdrdigt — das Ruckgrat
der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr. Dies gilt sowohl im I&andlichen Raum als auch
in unseren Stadten. Rund 320.000 Ehrenamtliche engagieren sich in Bayern aktiv
in der Feuerwehr. Ohne diesen Einsatz ware der Schutz unserer Bevolkerung vor
Branden, Unfallen und anderen Gefahren schlichtweg nicht aufrechtzuerhalten. Es ist
unsere Pflicht als Gesetzgeber, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass dieses
Engagement weiterhin bestehen kann, auch angesichts des demografischen Wandels,

der zunehmenden Technisierung und der wachsenden Belastungen.

Der Gesetzentwurf enthalt eine Reihe von Malihahmen, die aus unserer Sicht notwen-

dig und sinnvoll sind:

Die Anpassung der Altersgrenze an das gesetzliche Renteneintrittsalter eroffnet erfah-
renen Feuerwehrangehorigen die Moglichkeit, langer aktiv zu bleiben. Das ist ein
Beitrag zur Starkung der Einsatzbereitschaft, gerade kleinerer Wehren. Wir missen
aber gleichzeitig sicherstellen, dass die gesundheitlichen Voraussetzungen dafir er-

fallt werden.

Die Klarstellung zur Entschadigung von Ausbildern ist ebenfalls ein wichtiger Schritt,
um die Qualitat der Ausbildung und die Motivation der Ehrenamtlichen zu férdern;
denn die Ausbildung ist nicht etwas, was nebenher erfolgen darf, sondern Grundbe-

dingung flr Sicherheit im Einsatz.

Eine weitere Neuregelung betrifft die Kostenersatzpflicht bei Fehlalarmen durch eCall.

Die Zahl solcher Falschalarmierungen hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch
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erhoht; allein seit 2020 sind sie auf das 17-Fache gestiegen. Es ist sicherlich nicht
zumutbar, dass Gemeinden und ehrenamtliche Krafte diese Kosten dauerhaft schul-
tern. Aber ich bitte wie schon im Ausschuss darum, gerade bei der Kostenersatzpflicht
mit Mal} vorzugehen, damit insbesondere Hilfsbedulrftige nicht davon abgeschreckt

werden, vom Hausnotruf Gebrauch zu machen.

Neben den Inhalten des Gesetzentwurfs mdchte ich auch die kritischen Stimmen aus
den Verbanden nicht unerwahnt lassen. Gerade bei Themen wie Hilfsfrist, Rolle der
Feuerwehrvereine und langfristige Nachwuchsgewinnung besteht namlich immer noch
Handlungsbedarf. Diese Anliegen verdienen ernsthafte Beratung und, wo geboten,
auch Nachbesserung. Es geht hier nicht um Symbolpolitik, sondern um Praxistauglich-

keit.

AbschlieRend moéchte ich allen Feuerwehrangehorigen in Bayern meinen Dank und
Respekt aussprechen. Sie sind Vorbilder, was gesellschaftlichen Zusammenhalt an-
geht. Dieses Gesetz ist ein wichtiger Schritt, um ihre unverzichtbare Arbeit zu unter-

stutzen und zu modernisieren.

Die SPD-Fraktion stimmt dem vorgelegten Gesetzentwurf zu.

(Beifall bei der SPD)

Vierter Vizeprasident Ludwig Hartmann: Vielen Dank. — Fir die Staatsregierung hat

Staatsminister Herrmann um das Wort gebeten. — Bitte schon.

Staatsminister Joachim Herrmann (Inneres, Sport und Integration): Herr Prasident,
liebe Kolleginnen und Kollegen! Unsere bayerischen Feuerwehren sind wirklich von
unschatzbarem Wert. Rund 328.000 Feuerwehrmanner und -frauen stehen jederzeit
bereit, wenn andere in Not sind. Etwa 320.000 tun dies sogar ehrenamtlich. Sie sind
die ersten Helfer in Notsituationen, sei es bei Unfallen, Branden oder Katastrophen.
Gerade die letzte Zeit — wir erlebten und erleben einerseits Waldbrande, andererseits

aber auch Starkregenereignisse — hat einmal mehr deutlich gemacht, wie wichtig die-
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ser unermudliche und uneigennutzige Einsatz ist. Ich spreche daher den engagierten
Mannern und Frauen, die in den Feuerwehren stets professionell und tatkraftig zur
Stelle sind, meinen ganz herzlichen Dank aus. Wir sind sehr froh, dass wir uns immer

und Uberall auf sie verlassen konnen. Vielen Dank dafiir!
(Allgemeiner Beifall)

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Anderung des Baye-
rischen Feuerwehrgesetzes und der Bayerischen Bauordnung zeigen wir, dass sich
die Feuerwehrdienstleistenden auf die Staatsregierung — und naturlich auf den Land-
tag — verlassen konnen. Sie kbnnen darauf vertrauen, dass die Rahmenbedingungen

fur ihren wichtigen Dienst fortlaufend optimiert werden.

Dazu haben wir in den letzten beiden Jahren die Feuerwehrférderung massiv verbes-
sert. Wir bauen seit geraumer Zeit die drei staatlichen Feuerwehrschulen kontinuierlich
aus, um das Bildungsangebot fortlaufend zu optimieren. Wir haben das Personal an
den Feuerwehrschulen und im Ergebnis dessen auch die Ausbildungskapazitat in den

letzten zehn, zwdlf Jahren faktisch verdoppelt.

Nun passen wir das Bayerische Feuerwehrgesetz an die aktuellen Entwicklungen an.
Angesichts der vorherigen Reden brauche ich auf den Inhalt des Gesetzentwurfs nicht
noch einmal naher einzugehen. Der Inhalt des Gesetzes ist bekannt und wird, wie
wir gerade gehort haben, Uber alle Fraktionen hinweg unterstitzt und beflrwortet.In
allen Ausschiissen wurde der Gesetzentwurf einstimmig und ohne Anderungsantrége
beschlossen. Das ist bemerkenswert und belegt die gute Vorarbeit auch der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im Innenministerium sowie die enge Abstimmung mit dem
Landesfeuerwehrverband. Ich freue mich, dass zur Schlussabstimmung auch der Vor-
sitzende des Landesfeuerwehrverbands, Herr Johann Eitzenberger, in den Landtag

gekommen ist. Herzlichen Dank fur die ausgezeichnete Zusammenarbeit!

(Allgemeiner Beifall)
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Wir haben diesen Gesetzentwurf auch mit dem Gemeindetag, dem Stadtetag und
dem Landkreistag abgestimmt und konnten damit wirklich alle unter einen Hut bringen.
Ich bin sehr dankbar, dass dieser Gesetzentwurf das parlamentarische Verfahren so
zugig durchlaufen hat. Dadurch kann das Gesetz schon bald in Kraft treten. Insbeson-
dere die Anhebung der Altersgrenze wird dringend erwartet. Viele Dienstleistende bei
der Feuerwehr mdéchten mit ihren Fertigkeiten und Erfahrungen noch langer einen
wertvollen Beitrag in ihrer Feuerwehr leisten. Genau dies wird ihnen nun ermoglicht —
wohlgemerkt ermoglicht. Niemand wird dazu gezwungen. Wer mit 62 Jahren sagt, ich
kann nicht mehr, ich will nicht mehr, wird mit groRtem Dank verabschiedet. Wir wollen
aber denen Platz geben, die sagen: Ich bin immer noch fit genug und helfe gern, wenn

das notwendig ist. Diese Moglichkeit wollen wir schaffen.

Ich freue mich, dass wir uns Uber die wichtigen Weichenstellungen flr unsere baye-
rischen Feuerwehren so einig sind und danke herzlich allen flr das konstruktive
Zusammenwirken. Ich bitte nun darum, zu der abschlieRenden und hoffentlich einstim-

migen Abstimmung Uber diesen Gesetzentwurf zu kommen.
(Allgemeiner Beifall)

Vierter Vizeprasident Ludwig Hartmann: Vielen Dank. — Weitere Wortmeldungen
liegen nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Der
Abstimmung liegt der Gesetzentwurf der Staatsregierung auf Drucksache 19/6139 und
die Beschlussempfehlung mit Bericht des federfihrenden Ausschusses fir Kommuna-

le Fragen, Innere Sicherheit und Sport auf Drucksache 19/7222 zugrunde.

Der federfiihrende Ausschuss fur Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport
empfiehlt einstimmig Zustimmung zum Gesetzentwurf. Der endberatende Ausschuss
fur Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration empfiehlt ebenfalls einstim-
mig Zustimmung mit der MaRgabe, dass verschiedene Anderungen durchgefiihrt wer-

den. Im Einzelnen verweise ich auf die Drucksache 19/7222.
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Wer dem Gesetzentwurf mit diesen Anderungen zustimmen mochte, den bitte ich um
das Handzeichen. — Das sind die Fraktionen der AfD, der CSU, der FREIEN WAH-
LER, der SPD und des BUNDNISSES 90/DIE GRUNEN. Gegenstimmen? — Es liegen

keine vor. Stimmenthaltungen? — Auch nicht. Es ist so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, fihren wir gemaR § 56 der Ge-
schaftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher

Form durchzufihren. — Widerspruch erhebt sich nicht.

Wer dem Gesetzentwurf in der soeben beschlossenen Fassung seine Zustimmung
geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. — Das ist Zustimmung bei allen
Fraktionen. Gegenstimmen? — Es liegen keine vor. Stimmenthaltungen? — Ebenso
keine. Damit ist das Gesetz angenommen. Es hat den Titel: "Gesetz zur Anderung des

Bayerischen Feuerwehrgesetzes und der Bayerischen Bauordnung".
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2039-1-A

_Gesetz
zur Anderung des
Bayerischen Gleichstellungsgesetzes

vom 8. Juli 2025

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§1

Das Bayerische Gleichstellungsgesetz (BayGIG) vom 24. Mai 1996 (GVBI. S. 186, BayRS 2039-1-A), das zuletzt
durch Gesetz vom 23. Mai 2006 (GVBI. S. 292) geandert worden ist, wird wie folgt geéndert:

1. Die Inhaltsubersicht wird gestrichen.
2. In der Uberschrift des ersten Teils werden die Wérter ,Erster Teil* durch die Angabe ,Teil 1“ ersetzt.
3. Art. 2 wird wie folgt gedndert:
a) Abs. 1 wird wie folgt gedndert:
aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:
»2Ziel dieses Gesetzes ist die Chancengleichheit von Frauen und Mannern.*
bb) Die folgenden Satze 3 bis 5 werden angefugt:
~Ziel der Forderung ist insbesondere

1. die Erhéhung der Frauen- und Manneranteile in Bereichen, in denen sie jeweils geringer beschaftigt
sind als der andere Anteil,

2. die Chancengleichheit von Frauen und Mannern zu sichern,
3. auf eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstatigkeit fir Frauen und Manner hinzuwirken.
“Eine geringere Beschaftigung von Frauen oder Mannern im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn der
Frauen- oder Manneranteil innerhalb einer Dienststelle in einem Bereich erheblich unter 50 % liegt. *Jede
Entgelt- oder Besoldungsgruppe im Zusammenhang mit der Leistungs- oder Fachlaufbahn bildet einen
Bereich.”

b) InAbs. 3 werden die Spiegelstriche 1 bis 3 die Nrn. 1 bis 3.

c) Abs. 4 wird aufgehoben.

4. Art. 3 wird wie folgt gedndert:
a) Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

aa) Der Wortlaut wird Satz 1.

bb) Die folgenden Satze 2 und 3 werden angeflgt:
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».Bei den Angaben von Beschaftigtenzahlen in Art. 4 Abs. 1 Satz 2 und Art. 13 Abs. 1 Satz 2 werden die
Beschéftigten pro Person gezahlt. 3Art. 4 Abs. 2 bis 5 des Bayerischen Personalvertretungsgesetzes
(BayPVG) gilt entsprechend.”

b) Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geadndert:

aa) In Halbsatz 1 werden die Worter ,des Bayerischen Personalvertretungsgesetzes (BayPVG)“ durch die
Angabe ,BayPVG" ersetzt.

bb) In Halbsatz 2 wird das Wort ,gelten® durch das Wort ,gilt* ersetzt.
c) Die folgenden Abs. 4 bis 6 werden angefugt:
»(4) Berichtsjahr im Sinne des Art. 5 Abs. 1 ist das Jahr, in dem das Gleichstellungskonzept zu erstellen ist.

(5) Familienaufgaben im Sinne dieses Gesetzes liegen vor, wenn die Voraussetzungen des Art. 89 Abs. 1
Nr. 1 des Bayerischen Beamtengesetzes bei den jeweiligen Beschaftigten gegeben sind.

(6) 'Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung des Freistaates Bayern im Sinne des Art. 20 Abs. 2 sind
Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschrankter Haftung und Européische Gesellschaften (Societas
Europaea — SE), jeweils mit Sitz im Inland,

1. deren Anteile zur Mehrheit vom Freistaat Bayern gehalten werden,
2. die grolRe Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 3 des Handelsgesetzbuches) sind und deren Anteile zur

Mehrheit von Gesellschaften gehalten werden, deren Anteile ihrerseits zur Mehrheit vom Freistaat Bayern

gehalten werden, oder

3. diein der Regel mehr als 500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben und deren Anteile zur Mehrheit
von Gesellschaften gehalten werden, deren Anteile ihrerseits zur Mehrheit

a) vom Freistaat Bayern gehalten werden oder
b)  von Gesellschaften gehalten werden, bei denen sich die Inhaberschaften an den Anteilen in dieser
Weise bis zu Gesellschaften fortsetzen, deren Anteile zur Mehrheit vom Freistaat Bayern gehalten
werden.
2Anteile, die Uber ein Sondervermdgen des Freistaates Bayern gehalten werden, bleiben auler Betracht.
’Dem Freistaat Bayern stehen 6ffentlich-rechtliche Anstalten des Freistaates Bayern, die unternehmerisch
tatig sind, gleich.”
In der Uberschrift des zweiten Teils werden die Wérter ,Zweiter Teil* durch die Angabe ,Teil 2“ ersetzt.
Art. 4 wird wie folgt gedndert:
a) Abs. 1 wird wie folgt gedndert:
aa) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingeflgt:
»'Dienststellen, in denen nach Satz 2 kein Gleichstellungskonzept erstellt werden muss, kdnnen im Konzept
der ubergeordneten Behdrde beriicksichtigt werden, auch wenn die Voraussetzungen des Art. 3 Abs. 2
Satz 2 nicht vorliegen.*

bb) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5.

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
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7.

c)

»,(2) 'Die Dienststellen erstellen nach der halben Laufzeit der Gleichstellungskonzepte eine tabellarische
Datenubersicht uber die Anteile von Frauen und Mannern in der Dienststelle. 2Die Inhalte richten sich nach
den von der beim Staatsministerium fiir Familie, Arbeit und Soziales (Staatsministerium) bestehenden Leit-
stelle fur die Gleichstellung von Frauen und Mannern zur Verfligung gestellten Mustervorlagen. *Abs. 1 Satz 2
bis 4 gilt entsprechend.”

Folgender Abs. 4 wird angeflgt:
»(4) Daten, die Rickschllisse auf Einzelpersonen zulassen, insbesondere solche, die auf einer Datenbasis

von weniger als finf Personen beruhen, dirfen in den Gleichstellungskonzepten nach Abs. 1 sowie den tabel-
larischen Datentbersichten nach Abs. 2 nicht angegeben werden.”

Art. 5 wird wie folgt geandert:

a)

b)

Die Abs. 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

,(2) Die vorhandenen Unterschiede im Vergleich der Anteile von Frauen und Mannern sind ausgehend
von den von der beim Staatsministerium bestehenden Leitstelle fir die Gleichstellung von Frauen und Mannern
zur Verfuigung gestellten Mustervorlagen darzustellen und zu erldutern.

(3) 'Zur Erhéhung der jeweils erheblich unterreprasentierten Frauen- oder Manneranteile in Vorgesetzten-
und Leitungsfunktionen in den einzelnen Bereichen sind Zielvorgaben festzulegen, die wahrend der Laufzeit
des Gleichstellungskonzeptes erreicht werden sollen. 2MaRnahmen zur Erreichung dieser Zielvorgaben sowie
zur Durchsetzung personeller und organisatorischer Verbesserungen anhand von zeitbezogenen und mess-
baren Zielvorgaben sind zu entwickeln und darzustellen.”

In Abs. 6 wird das Wort ,Absatzen“ durch die Angabe ,Abs.” ersetzt.

Art. 6 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

In Abs. 1 wird das Wort ,Aktualisierungen® durch die Wérter ,tabellarische Datenuibersicht® ersetzt.
Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Wenn das Gleichstellungskonzept nicht umgesetzt worden ist oder die Zielvorgaben nach Art. 5 Abs. 3
nicht erreicht wurden, sind die Griinde hierfiir bei der Aufstellung des nachsten Gleichstellungskonzepts dar-
zulegen, entsprechend Abs. 1 bekanntzugeben und mit den Gleichstellungsbeauftragten zu erértern.”
Folgender Abs. 3 wird angeflgt:

»,(3) Das erstellte Gleichstellungskonzept und die tabellarische Datenlibersicht sind von der Dienststelle

der beim Staatsministerium bestehenden Leitstelle firr die Gleichstellung von Frauen und Mannern unverziig-
lich zur Kenntnis zu geben.”

Art. 7 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

Abs. 1 wird wie folgt gedndert:
aa) Der Wortlaut wird Satz 1.
bb) Folgender Satz 2 wird angeflgt:

»’Bei der Stellenausschreibung soll jeweils die mannliche und die weibliche Form der ausgeschriebenen
Berufsbezeichnung verwendet werden.”

Abs. 3 wird wie folgt gefasst:
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»,(3) In Stellenausschreibungen soll jeweils das Geschlecht, das in erheblich geringerer Zahl beschaftigt
ist, besonders aufgefordert werden, sich zu bewerben.*

10. Art. 8 wird wie folgt gedndert:

11.

12.

13.

a)

b)

Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In dem Satzteil vor Nr. 1 werden die Wérter ,Anteil von Frauen® durch die Wérter ,geringer beschaftigten
Anteil von Frauen oder Mannern® ersetzt und die Woérter ,als Manner werden gestrichen.

bb) In Nr. 1 werden die Worter ,, , Angestellten- und Arbeiterstellen® durch die Woérter ,und Arbeitnehmerstellen®
ersetzt.

In Abs. 2 werden die Woérter ,, , Angestellten- und Arbeiterstellen® durch die Woérter ,und Arbeitnehmerstellen®
ersetzt.

Art. 9 wird wie folgt gedndert:

a)

b)
c)

d)

e)

Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 wird die Satznummerierung ,' gestrichen und nach dem Wort ,Frauen” werden die Wérter ,und
Méanner“ eingefligt.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

In Abs. 2 wird das Wort ,Familienpflichten* durch das Wort ,Familienaufgaben® ersetzt.
In Abs. 3 Halbsatz 2 wird das Wort ,Absatz“ durch die Angabe ,Abs.“ ersetzt.

Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

»(4) Im Rahmen der Fortbildungsangebote sind, insbesondere fir Beschéftigte im Organisations- und
Personalwesen sowie in Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen, folgende Themen vorzusehen:

1. Chancengleichheit,

2. geschlechtersensible Sichtweise,

3. Gleichstellung und

4. \Verhinderung der Benachteiligung aufgrund des Geschlechts am Arbeitsplatz.*

Abs. 5 wird aufgehoben.

Art. 10 wird aufgehoben.

Art. 11 wird Art. 10 und wie folgt geéndert:

a)

b)

Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:
JArt. 10

Teilzeitarbeit,
flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten”.

Abs. 1 Satz 3 und 4 wird durch die folgenden Séatze 3 bis 5 ersetzt:
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14.

15.

16.

17.

18.

~Die Wahrnehmung von Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben ist grundsatzlich auch bei Reduzierung der
Arbeitszeit aufgrund von Familienaufgaben mdglich. “Es ist darauf hinzuwirken, dass sich daraus fiir die Teil-
zeitbeschéftigten und die lbrigen Beschéftigten keine Mehrbelastungen ergeben. °Die Satze 1 und 4 gelten
entsprechend fiir mobiles Arbeiten.*

Folgender Abs. 3 wird angeflgt:
»,(3) Soweit dienstliche Belange nicht entgegenstehen, soll im Rahmen der gesetzlichen, tarifvertraglichen

und sonstigen Regelungen der Arbeitszeit im Einzelfall Beschaftigten mit Familienaufgaben bei Notwendigkeit
Uber die gleitende Arbeitszeit hinaus eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit ermdglicht werden.”

Art. 12 wird Art. 11.

Art. 13 wird aufgehoben.

Art. 14 wird Art. 12 und wie folgt geandert:

a)

b)

Dem Abs. 1 wird folgender Satz 3 angeflgt:
~Entsprechendes gilt fir Beschéaftigte, die flexible Arbeitszeitmodelle oder mobiles Arbeiten in Anspruch nehmen.*

In Abs. 2 Halbsatz 1 wird das Wort ,Familienpflichten” durch das Wort ,Familienaufgaben® ersetzt.

In der Uberschrift des dritten Teils werden die Wérter ,Dritter Teil* durch die Angabe ,Teil 3“ ersetzt.

Art. 15 wird Art. 13 und wie folgt gedndert:

a)

b)

Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort ,Gleichstellungsbeauftragte“ die Woérter ,und eine Stellvertretung® ein-
geflgt.

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort ,Gleichstellungsbeauftragten® die Woérter ,und Stellvertretungen” ein-
geflgt.

cc) In Satz 3 Halbsatz 2 wird die Angabe ,20“ durch die Angabe ,19“ ersetzt.
Nach Abs. 1 wird folgender Abs. 2 eingefugt:

»,(2) 'Die Dienststelle hat den Beschéftigten die Gleichstellungsbeauftragten nach Bestellung in geeigneter
Weise bekanntzumachen und die Gleichstellungsbeauftragten im Geschaftsverteilungsplan auszuweisen. 2Die
Dienststellenleitung teilt nach Bestellung der beim Staatsministerium bestehenden Leitstelle fir die Gleichstel-
lung von Frauen und Mannern unverzuglich die Namen der Gleichstellungsbeauftragten mit.*

Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3 und wie folgt gedndert:
aa) In Satz 1 werden die Woérter ,Absatzes 1 Satze“ durch die Angabe ,Abs. 1 Satz“ ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

».Diese nehmen fiir ihre Dienststelle die Aufgaben nach Art. 14 Abs. 2 Satz 2, Art. 15 Abs. 2 und 3 und
Art. 17 Abs. 1 wahr.”

cc) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefligt:

~Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend.”
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dd) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.

d) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4 und wie folgt geéndert:
aa) In Satz 1 wird das Wort ,drei“ durch das Wort ,finf* ersetzt.
bb) Nach Satz 1 werden die folgenden Séatze 2 und 3 eingefugt:

,’Bei einer Verlangerung ist eine erneute Ausschreibung nicht erforderlich. 3Unverziglich nach Ende der
Bestellung, spatestens jedoch nach drei Monaten, werden neue Gleichstellungsbeauftragte bestellt.*

cc) Die bisherigen Satze 2 und 3 werden die Sétze 4 und 5.
19. Art. 16 wird Art. 14 und wie folgt geéndert:

a) InAbs. 1 Satz 2 werden die Wérter ,das nichtwissenschaftliche Personal“ durch die Wérter ,die wissenschafts-
und kunststiitzenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter” ersetzt.

b) Abs. 7 wird wie folgt geandert:
aa) In Satz 1 wird die Satzbezeichnung ,'* gestrichen.
bb) Satz 2 wird aufgehoben.
20. Art. 17 wird Art. 15.
21. Nach Art. 15 wird folgender Art. 16 eingefligt:
JArt. 16

Aufgaben der
Stellvertretung

(1) 'Die Stellvertretung wird grundsatzlich im Vertretungsfall tatig. 2Die Stellvertretung hat dieselben Aufgaben,
Rechte und Pflichten aus den Art. 14, 15 und 17 wie die Gleichstellungsbeauftragten.

(2) '"Abweichend von Abs. 1 kdnnen die Gleichstellungsbeauftragten ihrer Stellvertretung mit deren Einver-
stédndnis und dem Einverstandnis der Dienststellenleitung Aufgaben zur eigenstéandigen Erledigung Ubertragen.
2Eine Ubertragung der Mehrheit der Aufgaben darf nicht erfolgen. *Eine Aufhebung der Ubertragung nach Satz 1
kénnen die Gleichstellungsbeauftragten jederzeit ohne Zustimmung der Stellvertretung vornehmen. “Die Auf-
hebung der Aufgabenlbertragung ist gegenutber der Dienststellenleitung anzuzeigen.

(3) Im Falle des Abs. 2 Satz 1 wird die Stellvertretung anstelle der Gleichstellungsbeauftragten entsprechend
der Aufgabenlbertragung gemaR Art. 14 Abs. 6 Satz 1 freigestellt.”

22. Art. 18 wird Art. 17 und wie folgt geédndert:
a) Abs. 1 wird wie folgt gedndert:
aa) In Satz 1 wird die Satznummerierung ,'* gestrichen.
bb) Satz 2 wird aufgehoben.
b) Abs. 3 wird wie folgt geandert:

aa) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingeflgt:
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»“Auf das Antragsrecht aus Satz 3 ist spatestens im Rahmen der Einladung zum Vorstellungsgesprach
hinzuweisen.”

bb) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5.
Abs. 4 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort ,verpflichtet” die Wérter ,, , soweit die betroffenen Beschaftigten sie von
dieser Pflicht nicht entbunden haben® eingefuigt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe ,Art. 15 Abs. 2 durch die Angabe ,Art. 13 Abs. 3 ersetzt.

23. Art. 19 wird Art. 18 und wie folgt geandert:

a)

b)

Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 2 werden nach dem Wort ,Gleichstellungsbeauftragten® die Wérter ,oder nach Kenntniserlangung
der Gleichstellungsbeauftragten von den in Satz 1 genannten Verstd3en® eingefligt.

bb) Folgender Satz 3 wird angeflugt:
»Die Beanstandung ist bei der Dienststellenleitung in Textform einzulegen.”
Abs. 2 wird wie folgt gedndert:
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort ,Stelle* die Worter ,innerhalb einer Frist von einem Monat* eingefiigt.
bb) In Satz 4 werden nach den Wértern ,der Beanstandung® die Woérter ,in Textform® eingefugt.
Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

,(3) 'Bei einer Ablehnung der Beanstandung durch die Dienststellenleitung kénnen die Gleichstellungsbe-
auftragten die beim Staatsministerium bestehende Leitstelle fiir die Gleichstellung von Frauen und Mannern
zur Mediation hinzuziehen. 2Die Mediation ist fiir beide Seiten freiwillig. *Die Dienststellenleitung kann fiir die
Mediation eine weitere neutrale Person hinzuziehen. “Die Leitstelle fiir die Gleichstellung von Frauen und
Mannern hilft den Beteiligten im Rahmen der Mediation innerhalb eines Monats nach der Hinzuziehung eine

Einigung zu erarbeiten. 5Einigen sich die Gleichstellungsbeauftragten und Dienststellenleitung, soll diese Eini-
gung fiir beide Beteiligten verbindlich sein. ®Die Einigung ist in Textform festzuhalten.”

24. Art. 20 wird Art. 19 und wie folgt geandert:

a)

b)

c)

Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort ,Gleichstellungsbeauftragte“ die Woérter ,und eine Stellvertretung® ein-
geflgt.

bb) Die Séatze 3 und 4 werden wie folgt gefasst:
»Die Einzelheiten der Bestellung richten sich nach Art. 13 Abs. 2 und 4, die Aufgaben, Rechte und Pflichten
der Gleichstellungsbeauftragten nach den Art. 14 bis 18, soweit nicht durch Satzung etwas anderes
bestimmt wird. “Die Satzung kann eine Beteiligung bei Vorstellungsgesprachen auch ohne Antrag der
Betroffenen vorsehen.”

In Abs. 2 Halbsatz 2 wird das Wort ,Absatz“ durch die Angabe ,Abs.“ ersetzt.

Folgender Abs. 3 wird angeflgt:
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

,(3) Die Staatsregierung unterstiitzt die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten durch Einrichtung einer
Vernetzungsstelle bei der beim Staatsministerium bestehenden Leitstelle fir die Gleichstellung von Frauen
und Mannern.*

In der Uberschrift des vierten Teils werden die Wérter ,Vierter Teil* durch die Angabe ,Teil 4“ ersetzt.

Art. 21 wird Art. 20 und wie folgt geandert:

a) Der Wortlaut wird Abs. 1.

b) Folgender Abs. 2 wird angefiigt:

»,(2) 'Fur Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung des Freistaates Bayern gelten § 393a Abs. 2 des Aktien-

gesetzes, § 77a Abs. 2 und 3 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschrénkter Haftung sowie
§ 52a Abs. 2 des SE-Ausfiihrungsgesetzes entsprechend. 2Fir Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung des
Freistaates Bayern, die der Mitbestimmung unterliegen, gelten die gesetzlichen Regelungen und Wahlordnungen

zur Mitbestimmung in Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung des Bundes entsprechend.*

In der Uberschrift des flinften Teils werden die Wérter ,Fiinfter Teil SchluRvorschriften* durch die Wérter ,Teil 5
Schlussvorschriften” ersetzt.

Art. 22 wird Art. 21 und wie folgt geandert:
a) Der Wortlaut wird Abs. 1.

b) Folgender Abs. 2 wird angefiigt:

»(2) Der Bericht darf keine personenbezogenen Daten enthalten.
Nach Art. 21 wird folgender Art. 22 eingefiigt:
JArt. 22
Ubergangsvorschriften

(1) Gleichstellungskonzepte nach den Vorschriften der Art. 4 und 5 sind erstmals zum Stichtag 30. Juni 2026
zu erstellen.

(2) 'Die Gleichstellungskonzepte sind der beim Staatsministerium bestehenden Leitstelle fur die Gleichstellung
von Frauen und Mannern nach Art. 6 Abs. 3 erstmals bis zum 31. Dezember 2026 zur Kenntnis zu geben. ?Die
tabellarischen Datenubersichten sind erstmals zum Stichtag 31. Dezember 2028 zu erstellen und der beim Staats-
ministerium bestehenden Leitstelle fir die Gleichstellung von Frauen und Mannern erstmals bis zum 30. Juni 2029
zur Kenntnis zu geben.

(3) 'Das Beteiligungsgebot fiir den Vorstand oder fiir Geschéaftsfiihrer nach Art. 20 Abs. 2 ist erstmals ab
dem 1. September 2028 bei der Bestellung einzelner oder mehrerer Vorstandsmitglieder oder Geschaftsfuhrer
einzuhalten. 2Der jeweilige Mindestanteil von Frauen und Mannern im Aufsichtsrat nach Art. 20 Abs. 2 ist erstmals
bei erforderlich werdenden Besetzungen einzelner oder mehrerer Sitze ab dem 1. September 2028 zu beachten.
3Reicht die Anzahl der zu besetzenden Sitze nicht aus, um den Mindestanteil zu erreichen, sind diese Sitze mit Per-
sonen des unterreprasentierten Geschlechts zu besetzen, um dessen Anteil sukzessive zu steigern. “Bestehende
Mandate kénnen in den Fallen der Satze 1 bis 3 bis zu ihrem vorgesehenen Ende wahrgenommen werden.*

Art. 23 wird wie folgt gefasst:
JArt. 23

Evaluation
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(1) 'Dieses Gesetz wird auf Grundlage der nachsten zwei Berichte gemaR Art. 21, die nach dem 16. Juli 2025
dem Landtag vorgelegt werden, mit dem Ziel der Uberpriifung der weiteren Erforderlichkeit evaluiert. 2Das Gesetz
oder einzelne Vorschriften kénnen aufgehoben werden, wenn gesetzliche Vorschriften zur Zielsetzung des Gesetzes
nach Art. 2 nicht mehr erforderlich sind.

(2) Stellen sich bei der Evaluation nach Abs. 1 MaRnahmen dieses Gesetzes als nicht wirksam heraus, kénnen
einzelne Regelungen auch ohne Erreichung der Ziele aus Art. 2 aufgehoben werden.*

§2

Dieses Gesetz tritt am 16. Juli 2025 in Kraft.

Miinchen, den 8. Juli 2025

Der Bayerische Ministerprasident

Dr.MarkusSo6der
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215-3-1-1, 2132-1-B

_Gesetz
zur Anderung des
Bayerischen Feuerwehrgesetzes und der
Bayerischen Bauordnung

vom 8. Juli 2025

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§1

Anderung des
Bayerischen Feuerwehrgesetzes

Das Bayerische Feuerwehrgesetz (BayFwG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 215-3-1-I) ver-
offentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 6 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBI. S. 570) geandert
worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. Art. 1 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

,(3) Die Gemeinden kénnen MalRnahmen zur Brandschutzerziehung und -pravention ergreifen.*
2. InArt. 2 Satz 2 wird nach der Angabe ,durchfuihren” die Angabe ,,und Ausbildern Entschadigungen zahlen® eingeflgt.
3. Art. 4 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

» Die Feuerwehren sind verpflichtet, Sicherheitswachen zu stellen, wenn dies von der Gemeinde angeordnet oder

aufgrund besonderer Vorschriften notwendig ist und die Sicherheitswache nicht durch einen geeigneten Dritten

gestellt werden kann sowie rechtzeitig angefordert wird.*

4. Art. 5 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) 'Die Feuerwehrvereine unterstiitzen die gemeindliche Einrichtung Feuerwehr personell. 2Sie kdnnen
Alters- und Ehrenabteilungen bilden.*

5. InArt. 6 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe ,vom vollendeten 18. bis zum vollendeten 65. Lebensjahr” durch die Angabe
,wvom vollendeten 18. Lebensjahr bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze nach § 35 Satz 2 des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch (SGB VI)* ersetzt.

6. InArt. 8 Abs. 5 Satz 1 wird die Angabe ,im Ausnahmefall“ gestrichen.

7. Dem Art. 9 wird folgender Abs. 6 angefligt:

,(6) "Abweichend von Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 haben Beschaftigte und Beamte, die Aufgaben der unmittel-
baren Gefahrenabwehr wahrnehmen, insbesondere hauptberuflich tatige Berufs- oder Werkfeuerwehrangehdrige
sowie im Polizeivollzugs-, Leitstellen- oder Rettungsdienst Beschéftigte, keinen Freistellungsanspruch fir Einsatze.
2Bei freiwilliger Freistellung fir Einsatze durch einen privaten Arbeitgeber gilt Art. 10 entsprechend.”

8. Art. 11 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

.“Geratewarte, Jugendwarte, Ausbilder und andere Feuerwehrdienstleistende, die regelmafig liber das Ubliche
Mal hinaus Feuerwehrdienst leisten, sowie Feuerwehrkommandanten und ihre Stellvertreter, die nach Satz 1
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

keinen Entschadigungsanspruch haben, kénnen angemessen entschadigt werden.*
Art. 16 Abs. 3 wird aufgehoben.

In Art. 17 Abs. 3 Satz 2 wird nach der Angabe ,Staatsministerium des Innern, fur Sport und Integration“ die Angabe
»(Staatsministerium)“ eingefiigt.

In Art. 18 Abs. 7 wird die Angabe ,des Innern, fiir Sport und Integration® gestrichen.
Art. 19 Abs. 1 wird wie folgt gedndert:
a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefugt:

».Das Landratsamt soll den Kreisbrandrat bei Genehmigungsverfahren beteiligen, soweit Belange des abweh-
renden Brandschutzes betroffen sind.”

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.
Art. 20 Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

- FUr Freistellungs-, Entgeltfortzahlungs- und Ersatzanspriiche gelten Art. 9 Abs. 1 bis 3, Abs. 5 Nr. 2, Abs. 6 und
Art. 10 entsprechend.”

In Art. 21 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe ,Standbrandrat” durch die Angabe ,Stadtbrandrat® ersetzt.
Art. 22 wird wie folgt gedndert:
a) Dem Wortlaut wird folgender Satz 1 vorangestelit:

.'Das Staatsministerium pflegt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Landesfeuerwehrverband
Bayern e.V. und anderen Interessenvertretungen der Feuerwehren.”

b) Der bisherige Wortlaut wird Satz 2.

In Art. 23 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 wird die Angabe ,und Schiffe” durch die Angabe ,, , Schiffe und Land-, Schienen-
sowie Luftfahrzeuge* ersetzt.

In der Uberschrift des Abschnitts V wird die Angabe ,SchluRvorschriften* durch die Angabe ,Datenschutz und
Schlussvorschriften” ersetzt.

Art. 28 wird wie folgt gedndert:
a) Abs. 2 wird wie folgt gedndert:
aa) Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

»3.  furaufgewendete Sonderléschmittel sowie Leistungen Dritter bei Branden in Gewerbe- und Industrie-
betrieben,".

bb) In Nr. 5 wird nach der Angabe ,Brandmeldeanlage” die Angabe ,oder durch ein System zum Absetzen
eines automatischen Notrufs oder zur automatischen Ubertragung einer Notfallmeldung an eine sténdig
besetzte Stelle (eCall)* eingefligt.

cc) In Nr. 6 wird die Angabe ,trotz fehlender® durch die Angabe ,ohne belegbare” ersetzt.

b) Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:
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»3. wer in den Fallen des Abs. 2 Nr. 5 die Feuerwehr vorsatzlich oder grob fahrlassig falsch alarmiert hat,
eine private Brandmeldeanlage betreibt oder Halter eines Fahrzeugs oder Eigentiimer eines Gerats ist,
das Uber eCall einen Falschalarm ausgel6st hat,”.

19. Nach Art. 29 wird folgender Art. 30 eingefligt:
JArt. 30

Datenverarbeitungen mittels
technischer Einsatzmittel

(1) 'Zur Abwehr dringender Gefahren fir Leben, Gesundheit und bedeutende Sachwerte kdnnen betroffene
Kommunen bei Feuerwehreinsatzen Bild- und Ubersichtsaufnahmen sowie Bild- und Ubersichtsaufzeichnungen
auch unter Einsatz von technischen Systemen anfertigen und dabei personenbezogene Daten verarbeiten. 2Als
Feuerwehreinsatz in diesem Sinne gilt auch der Ubungsbetrieb im erforderlichen Umfang.

(2) 'Die Informationspflichten nach den Art. 13, 14 und 21 Abs. 4 der Verordnung (EU) 2016/679 (Daten-
schutz-Grundverordnung) gelten in den Fallen dieses Artikels nicht, soweit durch deren Erfiillung die effektive
Gefahrenabwehr beeintrachtigt ware. 2Die einschlagigen Informationen sind, soweit moglich, in allgemein und
jedermann zuganglicher Form zur Verfligung zu stellen.

(3) 'Aufzeichnungen gemaR Abs. 1 sind grundsatzlich unverzuglich, spatestens nach zwei Monaten zu I16schen
oder zu vernichten, soweit und solange sie nicht erforderlich sind zur Vorbereitung oder Durchfiihrung von gericht-
lichen Verfahren oder Verwaltungsverfahren. 2Die Loschung ist zu dokumentieren.”

20. Der bisherige Art. 30 wird Art. 31 und wie folgt gefasst:
JArt. 31

Einschrankungen von
Grundrechten

Das Recht auf kérperliche Unversehrtheit, die Freiheit der Person, die Versammlungsfreiheit, die Freiztigigkeit
und die Unverletzlichkeit der Wohnung kénnen auf Grund dieses Gesetzes eingeschrankt werden (Art. 2 Abs. 2
Satz 1 und 2, Art. 8 Abs. 2, Art. 11 und 13 des Grundgesetzes, Art. 102, 106 Abs. 3, Art. 109, 113 der Verfassung).”
21. Der bisherige Art. 31 wird Art. 32 und wie folgt gedndert:
a) Im Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe ,des Innern, flr Sport und Integration® gestrichen.
b) In Nr. 9 wird die Angabe ,, . “ am Ende durch die Angabe ,, , “ ersetzt.
c) Folgende Nr. 10 wird angefugt:

,10. Einzelheiten des Datenschutzes, insbesondere der Datenverarbeitung.®

22. Der bisherige Art. 32 wird Art. 33.

§2

Anderung der
Bayerischen Bauordnung

Die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI. S. 588,
BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 605) und durch
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§ 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 619) geéndert worden ist, wird wie folgt geadndert:

1. Art. 66 Abs. 2 wird wie folgt geandert:

a)

b)

Satz 5 wird aufgehoben.

Satz 6 wird Satz 5.

2. Art. 66a Abs. 1 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

d)

e)

In Satz 1 Halbsatz 1 wird die Angabe ,in ihrem amtlichen Veréffentlichungsblatt und aulerdem in 6rtlichen
Tageszeitungen, die im Bereich des Standorts der Anlage verbreitet sind,* gestrichen.

Nach Satz 1 werden die folgenden Satze 2 und 3 eingeflgt:

..Nach der Bekanntmachung sind der Antrag und die Bauvorlagen sowie die entscheidungserheblichen Be-
richte und Empfehlungen, die der Bauaufsichtsbehdrde im Zeitpunkt der Bekanntmachung vorliegen, einen
Monat zur Einsicht auszulegen. ®Bauvorlagen, die Geschafts- oder Betriebsgeheimnisse enthalten, sind nicht
auszulegen, flr sie gilt § 10 Abs. 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) entsprechend.*

Der bisherige Satz 2 wird Satz 4, die Angabe ,einem Monat nach der Bekanntmachung des Bauvorhabens*
wird durch die Angabe ,zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist® ersetzt und nach der Angabe ,ausge-
schlossen® wird die Angabe ,, , dies gilt fir umweltbezogene Einwendungen nur fir das Genehmigungsver-
fahren® eingeflgt.

Die bisherigen Satze 3 und 4 werden die Satze 5 und 6.
Folgender Satz 7 wird angefiigt:
»'Weitere Informationen, die furr die Entscheidung tber die Genehmigung von Bedeutung sein kdnnen und die

der zustandigen Behérde erst nach Beginn der Auslegung vorliegen, sind der Offentlichkeit nach den Bestim-
mungen des Bayerischen Umweltinformationsgesetzes (BayUIG) zuganglich zu machen.*

3. InArt. 82 Abs. 5 Nr. 3 wird die Angabe ,des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)“ durch die Angabe
,BImSchG* ersetzt.

§3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 16. Juli 2025 in Kraft.

Miinchen, den 8. Juli 2025

Der Bayerische Ministerprasident

Dr.MarkusSo6der
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34-1-1

_Gesetz
zur Anderung des
Gesetzes zur Ausfiihrung der
Verwaltungsgerichtsordnung

vom 8. Juli 2025

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§1
Art. 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausfluhrung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwWGO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 20. Juni 1992 (GVBI. S. 162, BayRS 34-1-1), das zuletzt durch Gesetz vom 22. April 2022 (GVBI.
S. 148) gedndert worden ist, wird wie folgt geéndert:
1. Nach Nr. 1 wird folgende Nr. 2 eingeflgt:

»2. in Plattling fir den Regierungsbezirk Niederbayern,*.

2. Die bisherige Nr. 2 wird Nr. 3 und die Angabe ,die Regierungsbezirke Niederbayern und“ wird durch die Angabe
»,den Regierungsbezirk” ersetzt.

3. Die bisherigen Nrn. 3 bis 6 werden die Nrn. 4 bis 7.

§2

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2028 in Kraft.

Minchen, den 8. Juli 2025

Der Bayerische Ministerprasident

Dr.MarkusSo6der

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



220 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 13/2025

02-1-G

Bekanntmachung
des Abkommens zur Anderung des
Abkommens uber die
Errichtung und Finanzierung des
Instituts fiir medizinische und pharmazeutische Priufungsfragen

vom 5. Juni 2025

Der Landtag des Freistaates Bayern hat mit Beschluss vom 6. Mai 2025 (Drs. 19/6547) dem im Zeitraum vom
31. Mai 2023 bis 4. November 2024 unterzeichneten Abkommen zur Anderung des Abkommens uber die Errichtung
und Finanzierung des Instituts fur medizinische und pharmazeutische Prufungsfragen zugestimmt. Das Abkommen
wird nachstehend bekannt gemacht.

Miinchen, den 5. Juni 2025

Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei

Dr. FlorianHerrmann

Abkommen
zur Anderung des
Abkommens uber die
Errichtung und Finanzierung des
Instituts fiir medizinische und pharmazeutische Priufungsfragen

Das Land Baden-Wirttemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 13/2025 221

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und

der Freistaat Thiringen

schlieen, vorbehaltlich der Zustimmung ihrer gesetzgebenden Koérperschaften, folgendes Abkommen:

1.

Artikel 1

Das Abkommen Uber die Errichtung und Finanzierung des Instituts fir medizinische und pharmazeutische Priifungs-
fragen vom 14. Oktober 1970, geéndert durch das Abkommen vom 20. Dezember 2001, wird wie folgt geandert:

Artikel 1 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

Absatz 1 erhélt folgende Fassung:

»(1) Das Land Rheinland-Pfalz errichtet das Institut fir medizinische, pharmazeutische, zahnmedizinische
und psychotherapeutische Prifungen (IMPP) als rechtsfahige Anstalt des 6ffentlichen Rechts mit Sitz in Mainz.
Das Institut kann an geeigneter Stelle auf den Zustandigkeitsumfang nach Artikel 2 Absatz 1 verweisen.”

In Absatz 3 werden die Worte ,Der fiir das Gesundheitswesen zustandige Minister” durch die Worte ,Das flr
gesundheitspolitische Angelegenheiten zustandige Ministerium® ersetzt.

Artikel 2 wird wie folgt gedndert:

a)

Absatz 1 erhélt folgende Fassung:

»(1) Das Institut steht den zustéandigen Stellen der Lander nach MalRRgabe der Approbationsordnung fir
Arzte vom 27. Juni 2002 (BGBI. | S. 2405), der Approbationsordnung fiir Apotheker vom 19. Juli 1989 (BGBI. |
S. 1489), der Approbationsordnung fir Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten vom 4. Marz 2020
(BGBI. | S. 448) und der Approbationsordnung fir Zahnarzte und Zahnérztinnen vom 8. Juli 2019 (BGBI. |
S. 933) jeweils in der jeweils geltenden Fassung sowie der Ausbildungs- und Prifungsverordnung flr Psycho-
logische Psychotherapeuten vom 18. Dezember 1998 (BGBI. | S. 3749) und der Ausbildungs- und Prifungs-
verordnung fur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten vom 18. Dezember 1998 (BGBI. | S. 3761) in der
bis zum 31. August 2020 geltenden Fassung fur folgende Aufgaben zur Verfiigung:

1. Erstellung und fortlaufende Bearbeitung der Gegensténde, auf die sich die Priifungen nach den Vorgaben
der jeweiligen Rechtsgrundlage beziehen,

2. Erstellung und fortlaufende Bearbeitung der Vorgaben zur Zusammenstellung der in Nummer 1 genannten
Prufungen,

3. Erstellung der Priifungen nach Nummer 1 mit den dazugehdrigen Bewertungsvorgaben und Bereitstellung
der standardisierten Prifungsunterlagen,

4. Erstellung der Vorgaben zur Qualitatssicherung der Prifungsaufgaben sowie Durchfihrung der gesetzlich
erforderlichen Schulung von Priiferinnen und Prifern und Simulationspatientinnen und -patienten fiir die
Prufungen nach Nummer 1,
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b)

c)

d)

5. Aufstellung der Zeitpléne fur die einheitlichen Prifungstermine und
6. Auswertung der Prufungen und Mitteilung der Auswertungsergebnisse.*

In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte ,Minister (Senatoren)“ durch die Worte ,Ministerinnen und Minister
(Senatorinnen und Senatoren)” ersetzt.

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefligt:

,(2a) Die zustandigen Stellen jedes Landes Ubermitteln dem Institut die Daten Uber das Bestehen oder
Nichtbestehen der Prufung der jeweiligen Prifungskandidatinnen und -kandidaten hinsichtlich aller nach den
in Absatz 1 genannten Rechtsvorschriften durchgefiihrten Prifungen. Das Institut verwaltet diese Daten als
zentrale Stelle und unterrichtet die zustédndigen Stellen der anderen Lénder auf Nachfrage unter Beachtung
der datenschutzrechtlichen Grenzen, wenn ein Prifungsabschnitt endgliltig nicht bestanden worden ist.“

In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort ,kann“ die Worte ,mit Zustimmung des Verwaltungsrates® eingefuigt.

3. Artikel 3 erhalt folgende Fassung:

JArtikel 3

Die vertragschlielRenden Lander verpflichten sich, dass ihre zustéandigen Stellen nach MalRRgabe der in

Artikel 2 Abs. 1 genannten Rechtsvorschriften fir die durchzuflihrenden Prifungen

1.

die vom Institut erstellten Prifungen mit den dazugehdérigen Bewertungsvorgaben sowie die standardisierten
Prufungsunterlagen anerkennen und ausschlieBlich diese verwenden,

einheitliche Prifungstermine nach den vom Institut aufgestellten Zeitplanen durchfiihren,

die Prifungen vom Institut auswerten lassen und die Auswertungsergebnisse ihren Priifungsentscheidungen
zugrunde legen und

die aus den Datenbesténden des Instituts abgeleiteten Gesamtverzeichnisse der endgultig erfolglosen Pru-
fungsteilnehmenden ihren Entscheidungen Uber die Zulassungen zu Wiederholungsprifungen zugrunde legen.”

4. In Artikel 4 werden die Worte ,der Leiter* durch die Worte ,die Leiterin oder der Leiter” ersetzt.

5. Artikel 5 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

c)

Absatz 1 erhélt folgende Fassung:

»(1) Dem Verwaltungsrat gehort je vertragsschlieRendem Land ein Mitglied an, das von der oder dem flr
das Gesundheitswesen zustandigen Ministerin oder Minister (Senatorin oder Senator) bestimmt wird. Je ein
weiteres Mitglied benennen die fir das Finanzwesen und das Hochschulwesen zustédndigen Ministerinnen und
Minister des Landes Rheinland-Pfalz. Fir jedes Mitglied des Verwaltungsrates wird eine Vertreterin oder ein
Vertreter von der zustédndigen Ministerin oder dem zusténdigen Minister (Senatorin oder Senator) bestimmt.*

Absatz 3 Satz 1 erhalt folgende Fassung:

,Der Verwaltungsrat wahlt auf die Dauer von zwei Jahren aus seiner Mitte die Vorsitzende oder den Vor-
sitzenden und dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter.”

Absatz 4 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 2 werden die Worte ,Vertreters der vertragschlieRenden Lander” durch die Worte ,seiner Mitglieder*
ersetzt.
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bb) In Satz 3 werden die Worte ,Der Vorsitzende* durch die Worte ,Die oder der Vorsitzende“ ersetzt.
cc) Nach Satz 3 wird folgender Satz angefigt:

»oie oder er kann entscheiden, dass die Sitzung ganz oder teilweise unter Nutzung geeigneter Video-
oder Telefonkonferenzsysteme durchgeftihrt wird.“

dd) Dem Absatz 5 werden folgende Séatze angefugt:

LDer Verwaltungsrat kann eine Geschéaftsstelle errichten. Die Geschéftsstelle unterstitzt den Verwaltungs-
rat bei der Durchfihrung seiner Aufgaben.*

6. Artikel 6 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 2 werden die Worte ,dem Leiter* durch die Worte ,der Leiterin oder dem Leiter” ersetzt.

bb) In Satz 3 Nummer 4 werden die Worte ,des Leiters durch die Worte ,der Leiterin oder des Leiters® ersetzt.
cc) In Satz 3 wird nach Nummer 7 der Schlusspunkt durch ein Komma ersetzt.

dd) In Satz 3 wird folgende Nummer 8 angeflgt:

,8. die Zustimmung zu weiteren Leistungen auf dem Gebiet des Ausbildungs- und Prifungswesens
nach Artikel 2 Abs. 3.°

In Absatz 2 wird nach dem Verweis ,Absatz 1 Nr. 2“ die Angabe ,und 4“ eingefligt.

Absatz 3 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird das Wort ,Beamten® durch die Worte ,Beamtinnen und Beamte* ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Worte ,den Leiter* durch die Worte ,die Leiterin oder den Leiter* ersetzt.

cc) Satz 3 und 4 erhalt folgende Fassung:
.Der Verwaltungsrat ernennt die Beamtinnen und Beamten, soweit er die Auslibung dieser Befugnis nicht
der Leiterin oder dem Leiter des Instituts Ubertragt. Die Ernennungsurkunden der Beamtinnen und Be-
amten des Instituts sind von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder seiner
Stellvertreterin oder seinem Stellvertreter, im Falle der Delegation auf die Leiterin oder den Leiter des

Instituts von dieser oder diesem zu unterzeichnen.”

dd) In Satz 5 werden die Worte ,des Leiters” durch die Worte ,der Leiterin oder des Leiters* ersetzt.

7. Artikel 7 wird wie folgt geandert:

a)

Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
aa) Satz 1 erhalt folgende Fassung:

,Die Leiterin oder der Leiter des Instituts flhrt die Amtsbezeichnung Direktorin oder Direktor des Instituts
fur medizinische, pharmazeutische, zahnmedizinische und psychotherapeutische Prifungen.”

bb) In Satz 2 werden das Wort ,Er* durch die Worte ,Sie oder er und die Worte ,zum Beamten® durch die
Worte ,,zur Beamtin oder zum Beamten® ersetzt.
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10.

b)

d)

e)

q

cc) In Satz 4 werden die Worte ,Der Leiter” durch die Worte ,Die Leiterin oder der Leiter” und das Wort ,er’
durch die Worte ,sie oder er” ersetzt.

Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 werden die Worte ,Der Leiter” durch die Worte ,Die Leiterin oder der Leiter” ersetzt.
bb) In Satz 2 wird das Wort ,Er“ durch die Worte ,Sie oder er” ersetzt.

cc) In Satz 3 wird das Wort ,er” durch die Worte ,sie oder er ersetzt.

Absatz 3 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 werden die Worte ,Der Leiter” durch die Worte ,Die Leiterin oder der Leiter” ersetzt.
bb) Satz 2 erhalt folgende Fassung:

,oie oder er unterstitzt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Verwaltungsrats bei der Vor- und
Nachbereitung der Sitzungen.“

Absatz 4 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 Halbsatz 1 werden die Worte ,Der Leiter* durch die Worte ,Die Leiterin oder der Leiter” und in
Halbsatz 2 die Worte ,der Vorsitzende“ durch ,die oder der Vorsitzende" ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Worte ,Der Leiter” durch die Worte ,Die Leiterin oder der Leiter* und die Worte ,seinem
Vorsitzenden“ durch die Worte ,seiner oder seinem Vorsitzenden® ersetzt.

In Absatz 5 werden die Worte ,des Leiters durch die Worte ,der Leiterin oder des Leiters* und das Wort ,seine“

durch die Worte ,jihre oder seine”“ ersetzt.

Artikel 8 Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

c)

In Satz 1 wird die Angabe ,Nr. 1 und 2“ durch die Angabe ,Nr. 1 bis 4“ ersetzt.
Satz 3 wird wie folgt gedndert:

aa) Die Worte ,humanmedizinischen und pharmazeutischen® werden durch die Worte ,fiir die Humanmedizin,
Pharmazie, Zahnmedizin und Psychotherapie zustandigen“ ersetzt.

bb) Nach der Verweisung ,§ 6 des Psychotherapeutengesetzes® wird die Angabe ,vom 16. Juni 1998 (BGBI.
S. 1311) in der bis zum 31. August 2020 geltenden Fassung“ eingefligt.

In Satz 4 werden die Worte ,Humanmedizin und Pharmazie durch die Worte ,Humanmedizin, Pharmazie
und Zahnmedizin®, die Worte ,Psychologische Psychotherapie und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie®
durch das Wort ,Psychotherapie® und das Wort ,Beirat* durch das Wort ,Beiraten” ersetzt.

In Artikel 9 wird das Wort ,Antwortmdglichkeiten“ durch die Worte ,Bewertungsvorgaben sowie die standardisierten
Prufungsunterlagen® ersetzt.

Artikel 10 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

In Absatz 1 wird das Wort ,Beamten” durch die Worte ,Beamtinnen und Beamten“ und das Wort ,Landes-
beamte” durch die Worte ,Landesbeamtinnen und Landesbeamte” ersetzt.

In Absatz 2 wird jeweils das Wort ,Arbeiter” durch die Worte ,Arbeiterinnen und Arbeiter” ersetzt.

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 13/2025 225

11. Artikel 11 wird wie folgt geadndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 werden nach den Worten ,den Landern® die Worte ,nach dem im Bundesanzeiger verdffentlichten
Kdnigsteiner Schlussel” eingefiigt.

bb) In Satz 2 werden die Worte ,Minister (Senatoren) durch die Worte ,Ministerinnen und Minister (Senato-
rinnen und Senatoren)” ersetzt.

b) Absatz 2 wird gestrichen.
c) Die bisherigen Abséatze 3 und 4 werden Abséatze 2 und 3.
12. Artikel 12 Abs. 3 Satz 2 erhalt folgende Fassung:

,Die Prifungsberichte sind der Leiterin oder dem Leiter des Instituts, der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden

des Verwaltungsrats, den fiir das Gesundheitswesen zustandigen Ministerinnen und Ministern (Senatorinnen und

Senatoren) und den fir das Finanzwesen zustandigen Ministerinnen und Ministern (Senatorinnen und Senatoren)

der Lander zuzuleiten.”

13. Artikel 13 wird wie folgt geéndert:

a) InAbsatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,,, erstmals zum 31. Dezember 1979 gestrichen.

b) In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort ,Beamten” durch die Worte ,Beamtinnen sowie Beamten® und das Wort
,versorgungsempfanger® durch die Worte ,Versorgungsempféngerinnen sowie Versorgungsempfanger”
ersetzt.

Artikel 2
Dieses Abkommen tritt nach Zustimmung der verfassungsmafig zustandigen Organe am ersten Tage des Monats
in Kraft, der dem Monat folgt, in dem die letzte der von den vertragschlieRenden Landern ausgefertigten Ratifikations-
urkunden bei der Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz hinterlegt wird.
Fir das Land Baden-Wiirttemberg:

Stuttgart, den 4. Juni 2024

Manfred Luch a

Fir den Freistaat Bayern:
Munchen, Juli 2023

KlausHoletschek

Fiir das Land Berlin:
Berlin, den 21. April 2024

Dr.lnaCzyborra
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Fiir das Land Brandenburg:
Potsdam, den 18. Januar 2024

UrsulaNonnemacher

Fiir die Freie Hansestadt Bremen:
Bremen, den 5. April 2024

ClaudiaBernhard

Fir die Freie und Hansestadt Hamburg:
Hamburg, den 5. Februar 2024

MelanieSchlotzhauer

Fiir das Land Hessen:
Wiesbaden, den 29. Juli 2024

DianaStolz

Fiir das Land Mecklenburg-Vorpommern:
Schwerin, den 10. Oktober 2023

StefanieDrese

Fiir das Land Niedersachsen:
Hannover, den 20. November 2023

Dr.Andreas P hilippi

Fiir das Land Nordrhein-Westfalen:
Disseldorf, den 5. Januar 2024

Karl-Josef Laumann

Fiir das Land Rheinland-Pfalz:
Mainz, den 21. August 2023

ClemensHoch
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Fiir das Saarland:
Saarbriicken, den 4. November 2024

Dr.MagnusJung

Fiir den Freistaat Sachsen:
Dresden, den 21. Oktober 2024

PetaKépping

Fiir das Land Sachsen-Anhalt:
Magdeburg, den 31. Mai 2023

PetaGrimm-Benne

Fur das Land Schleswig-Holstein:
Kiel, den 22. Dezember 2023

Prof. Dr. Kerstinvon der Decken

Fir den Freistaat Thiringen:
Erfurt, den 7. Dezember 2023

Heike Werner
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2021-1/2-1-1

Verordnung
zur Anderung der
Gemeinde- und Landkreiswahlordnung

vom 16. Juni 2025

Auf Grund des Art. 58 Satz 1 und 2 Nr. 5 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes (GLKrWG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 7. November 2006 (GVBI. S. 834, BayRS 2021-1/2-1), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes
vom 24. Juli 2023 (GVBI. S. 385) geéndert worden ist, verordnet das Bayerische Staatsministerium des Innern, fur
Sport und Integration:

§1

Die Gemeinde- und Landkreiswahlordnung (GLKrWQO) vom 7. November 2006 (GVBI. S. 852, BayRS 2021-1/2-1-1),
die zuletzt durch Verordnung vom 1. Oktober 2024 (GVBI. S. 498) geéndert worden ist, wird wie folgt geadndert:

1. § 15 Abs. 3 wird wie folgt gedndert:
a) Satz 2 wird aufgehoben.
b) Die Satze 3 bis 5 werden die Satze 2 bis 4.
2. In § 24 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe ,41.“ durch die Angabe ,20.“ ersetzt.

3. In § 103 wird nach der Angabe ,§ 15 Abs. 1“ die Angabe ,und 3“ eingefligt.

§2
Diese Verordnung tritt am 16. Juli 2025 in Kraft.
Miinchen, den 16. Juni 2025
Bayerisches Staatsministerium

des Innern, fiir Sport und Integration

Joachim H e rrma nn, Staatsminister
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2132-1-24-B, 2130-3-B

Verordnung
zur Anderung der
Digitalen Bauantragsverordnung und der
Zustandigkeitsverordnung im Bauwesen

vom 18. Juni 2025
Auf Grund

— des Art. 80a Satz 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August
2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024
(GVBI. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 619) geandert worden ist, in Ver-
bindung mit § 2 Nr. 5 der Delegationsverordnung (DelV) vom 28. Januar 2014 (GVBI. S. 22, BayRS 103-2-V), die
zuletzt durch § 2 der Verordnung vom 20. Mai 2025 (GVBI. S. 158) geandert worden ist,

— des Art. 7 Abs. 3 Satz 1 des Bayerischen Abgrabungsgesetzes (BayAbgrG) vom 27. Dezember 1999 (GVBI.
S. 532, 535, BayRS 2132-2-B), das zuletzt durch § 6 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 619) ge-
andert worden ist, in Verbindung mit § 2 Nr. 6 der Delegationsverordnung (DelV) vom 28. Januar 2014 (GVBI.
S. 22, BayRS 103-2-V), die zuletzt durch § 2 der Verordnung vom 20. Mai 2025 (GVBI. S. 158) geandert worden
ist, und

— des Art. 53 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes vom
23. Dezember 2024 (GVBI. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 619) gedndert

worden ist,

verordnet das Bayerische Staatsministerium fiir Wohnen, Bau und Verkehr:

§1

Anderung der
Digitalen Bauantragsverordnung

§ 1 der Digitalen Bauantragsverordnung (DBauV) vom 2. Februar 2021 (GVBI. S. 26, BayRS 2132-1-24-B), die
zuletzt durch Verordnung vom 6. Marz 2025 (GVBI. S. 74) gedndert worden ist, wird wie folgt geéndert:

1. Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt geandert:
a) Nach Nr. 6 wird folgende Nr. 7 eingefugt:
»7. Stadt Hof,".
b) Die bisherigen Nrn. 7 bis 19 werden die Nrn. 8 bis 20.
2. Abs. 3 wird wie folgt geéndert:
a) Nach Nr. 7 wird folgende Nr. 8 eingefiigt:
,8. Stadt Forchheim,".

b) Die bisherigen Nrn. 8 bis 16 werden die Nrn. 9 bis 17.
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c) Nach Nr. 17 wird folgende Nr. 18 eingefligt:
,18. Stadt Pfaffenhofen a.d.lim,".

d) Die bisherigen Nrn. 17 bis 22 werden die Nrn. 19 bis 24.

§2

Anderung der
Zustandigkeitsverordnung im Bauwesen

In § 5 Abs. 2 der Zustandigkeitsverordnung im Bauwesen (ZustVBau) vom 5. Juli 1994 (GVBI. S. 573, BayRS
2130-3-B), die zuletzt durch Verordnung vom 3. Januar 2025 (GVBI. S. 16) gedndert worden ist, wird die Angabe
LPfaffenhofen a.d.llm, Waldsassen und Bad Wérishofen® durch die Angabe ,Pfaffenhofen a.d.llm und Waldsassen®
ersetzt.

§3

Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. August 2025 in Kraft.
Miinchen, den 18. Juni 2025
Bayerisches Staatsministerium

fiir Wohnen, Bau und Verkehr

ChristanBernreiter, Staatsminister
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411-3-W

Verordnung
zur Anderung der
Borsenverordnung

vom 20. Juni 2025

Auf Grund des § 13 Abs. 4 Satz 1 und 2 sowie des § 22 Abs. 1 Satz 1 und 3 des Boérsengesetzes (BérsG) vom

16. Juli 2007 (BGBI. | S. 1330), das zuletzt durch Art. 10 des Gesetzes vom 27. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 438)
geéandert worden ist, in Verbindung mit § 5 Nr. 1 der Delegationsverordnung (DelV) vom 28. Januar 2014 (GVBI. S. 22,
BayRS 103-2-V), die zuletzt durch § 2 der Verordnung vom 20. Mai 2025 (GVBI. S. 158) gedndert worden ist, verordnet
das Bayerische Staatsministerium fiir Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie:

§1

Die Bérsenverordnung (BayBérsV) vom 3. Mai 2001 (GVBI. S. 245, BayRS 411-3-W), die zuletzt durch Verordnung

vom 31. Mai 2022 (GVBI. S. 291) geéndert worden ist, wird wie folgt geadndert:

1.

§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 wird wie folgt geandert:

a) InBuchst. a wird die Angabe ,4 Vertreter” durch die Angabe ,3 Vertreter” ersetzt.

b) In Buchst. b wird die Angabe ,3 Vertreter” durch die Angabe ,4 Vertreter” ersetzt.

§ 4 wird wie folgt geéndert:

a) InAbs. 2 Satz 2 wird die Angabe ,mul3* durch die Angabe ,muss* ersetzt.

b) InAbs. 5 wird die Angabe ,Absatz“ durch die Angabe ,Abs.” ersetzt.

c) InAbs. 6 Satz 1 Nr. 3 wird die Angabe ,eigenhandig unterzeichnete® durch die Angabe ,schriftliche” ersetzt.
§ 5 wird wie folgt geéndert:

a) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Die Wahlerlisten sind bis zum Ende der Einspruchsfrist auf der Internetseite der Bérse zu veréffent-
lichen.”

b) In Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe ,der auf das Ende der Auslegung folgenden finf Bdrsentage® durch die
Angabe ,des zehnten auf die erste Veréffentlichung folgenden Bérsentags® ersetzt.

§ 10 wird wie folgt gefasst:
,8 10

Feststellung des
Wahlergebnisses

'Die Wahlhandlung ist durch die Mitglieder des Wahlausschusses in Textform zu dokumentieren. 2In ihr sind
nach Wahlergruppen gesondert die Zahl der abgegebenen ungiiltigen und giiltigen Stimmzettel sowie die auf die
Bewerber entfallenen Stimmen und die sich daraus ergebenden gewahlten Mitglieder des Borsenrats festzustellen.
3In der Dokumentation sind auch sonstige, fiir die Wahlhandlung wesentliche Vorgange zu erwahnen.*

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



232 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 13/2025

10.

11.

12.

13.

§ 11 wird wie folgt geéndert:
a) InAbs. 1 wird die Angabe ,schriftlich“ durch die Angabe ,in Textform* ersetzt.
b) Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Dokumentation der Wahlhandlung im Bérsensekretariat an finf auf-
einanderfolgenden Bérsentagen eingesehen werden kann.*

§ 12 wird wie folgt geéndert:
a) InAbs. 2 Satz 2 wird die Angabe ,gleiche” durch die Angabe ,Gleiche” ersetzt.

b) In Abs. 3 wird die Angabe ,Absatz“ durch die Angabe ,Abs.“ und die Angabe ,schriftliche Stellungnahme*
durch die Angabe ,Stellungnahme in Textform® ersetzt.

In § 13 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe ,schriftlich“ gestrichen.

§ 19 wird wie folgt geéndert:

a) InAbs. 1 Nr. 4 wird die Angabe ,dal3” durch die Angabe ,dass” ersetzt.

b) InAbs. 2 Satz 3 wird die Angabe ,zugestellt“ durch die Angabe ,bekannt gegeben® ersetzt.
§ 22 wird wie folgt geéndert:

a) In Satz 1 wird die Angabe ,Mildtrauen durch die Angabe ,Misstrauen” ersetzt.

b) In Satz 2 wird nach der Angabe ,schriftlich“ die Angabe ,oder per E-Mail“ eingefugt.

§ 23 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

,’Die Ladung muss die Zeit und den Ort der Sitzung sowie die Besetzung des Sanktionsausschusses enthalten
und die Antragsunterlagen wiedergeben.*

§ 25 wird wie folgt geéndert:
a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

,(1) Der Sanktionsausschuss bedient sich gemaf Art. 26 Abs. 1 des Bayerischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes (BayVwVfG) der Beweismittel, die er zur Ermittlung des Sachverhalts fiir erforderlich halt.*

b) Abs. 2 wird aufgehoben.

c) Die Abs. 3 bis 5 werden die Abs. 2 bis 4.

§ 26 wird wie folgt gedndert:

a) InAbs. 1 Satz 2 wird die Angabe ,Zivilprozeflordnung“ durch die Angabe ,Zivilprozessordnung (ZPO)* ersetzt.
b) InAbs. 2 Satz 1 wird die Angabe ,der ZivilprozeRordnung“ durch die Angabe ,ZPO ersetzt.

Dem § 27 Abs. 1 werden die folgenden Satze 4 und 5 angefugt:

»*Sitzungen kénnen in geeigneten Fallen als Videoverhandlung stattfinden. *Beteiligten und Dritten ist es untersagt,
die Videoverhandlung aufzuzeichnen.”
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14. § 28 wird wie folgt geéndert:

a)
b)

c)

In Abs. 1 Satz 4 wird die Angabe ,mul3 durch die Angabe ,muss* ersetzt.
In Abs. 3 wird die Angabe ,zuzustellen® durch die Angabe ,bekannt zu geben* ersetzt.

In Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe ,5.000 €* durch die Angabe ,10 000 €" ersetzt.

15. § 29 wird wie folgt geandert:

a)

b)

c)

d)

In der Uberschrift wird die Angabe ,Niederschrift* durch die Angabe ,Dokumentation” ersetzt.

Satz 1 wird wie folgt gefasst:

» Die Sitzung ist zu dokumentieren.”

In Satz 2 Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe ,Niederschrift* durch die Angabe ,Dokumentation” ersetzt.
Satz 3 wird wie folgt gefasst:

~Die Dokumentation erfolgt in Textform durch das vorsitzende Mitglied und, soweit hinzugezogen, auch durch
das schriftfihrende Mitglied.”

3

In Satz 4 wird die Angabe ,Niederschrift* durch die Angabe ,Dokumentation” und die Angabe ,zuzustellen’
durch die Angabe ,bekannt zu geben* ersetzt.

§2

Diese Verordnung tritt am 1. September 2025 in Kraft.

Miinchen, den 20. Juni 2025

Bayerisches Staatsministerium
fiir Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

Hubert Aiw an g er, Staatsminister
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922-3-B

Verordnung
zur Anderung der
Verordnung uber Finanzhilfen fir den
allgemeinen offentlichen Personennahverkehr

vom 27. Juni 2025
Auf Grund des Art. 24 Abs. 4 Nr. 1, 2 und 4 sowie des Art. 28 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 des Gesetzes Uiber den o6ffentlichen
Personennahverkehr in Bayern (BayOPNVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1996 (GVBI. S. 336,

BayRS 922-1-B), das zuletzt durch § 17 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 605) geandert worden ist,
verordnet das Bayerische Staatsministerium fiir Wohnen, Bau und Verkehr:

§1
Die Anlage der Verordnung tber Finanzhilfen fiir den allgemeinen éffentlichen Personennahverkehr (FinOPNVV)
vom 6. April 1993 (GVBI. S. 314, BayRS 922-3-B), die zuletzt durch Verordnung vom 2. Dezember 2024 (GVBI. S. 655)
geandert worden ist, erhalt die aus dem Anhang zu dieser Verordnung ersichtliche Fassung.
§2
Diese Verordnung tritt am 16. Juli 2025 in Kraft.
Miinchen, den 27. Juni 2025
Bayerisches Staatsministerium

fiir Wohnen, Bau und Verkehr

ChristanBernreiter, Staatsminister
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Anhang
(zu§ 1)

Hilfen fiir den Ausbildungsverkehr und OPNV-Zuweisungen fiir das Jahr 2025

1. Aufgabentriger nach Art. 8 BayOPNVG

Anlage

(zu § 1 Abs. 1 Satz 1 und § 2 Abs. 1)

Nr. | Raum- Aufgabentrager nach Hilfen fir den Anteil Anteil OPNvV-
kate- Art. 8 BayOPNVG Ausbildungs- Bestands- Verwaltungs- | Zuweisungen
gorie verkehr sicherung an | aufwendungen

(Art. 24 Hilfen fiir den an Hilfen
BayOPNVG) | Ausbildungs- fiir den
verkehr Ausbildungs-
verkehr
1.1 1 Landkreis Aichach- 825900 € 769 916 € 16 000 € 876 638 €
Friedberg
1.2 1 Landkreis Altotting 1707 978 € 1691978 € 16 000 € 279714 €
1.3 1 Landkreis Amberg- 1150 045 € 1119797 € 16 000 € 761 958 €
Sulzbach

1.4 1 Landkreis Ansbach 3051914 € 3032963 € 18 952 € 783 483 €

1.5 1 Landkreis Bad Kissingen 949 388 € 874 028 € 16 000 € 486 378 €

1.6 1 Landkreis Bad 970 945 € 561 676 € 16 000 € 715 588 €

Toélz-Wolfratshausen

1.7 1 Landkreis Bamberg 786 329 € 686 830 € 16 000 € 644 456 €

1.8 1 Landkreis Bayreuth 1053 223 € 1037 223 € 16 000 € 587 432 €

1.9 1 Landkreis Berchtesgadener 754 008 € 629 155 € 16 000 € 234 050 €

Land

1.10 1 Landkreis Cham 1066 398 € 919 286 € 16 000 € 424 507 €

1.1 1 Landkreis Coburg 686 680 € 235375 € 16 000 € 519422 €

1.12 1 Landkreis Deggendorf 1095 088 € 1071828 € 16 000 € 492 954 €

1.13 1 Landkreis Dillingen 493 553 € 141 183 € 16 000 € 435 060 €

a.d.Donau

1.14 1 Landkreis Dingolfing- 843 335 € 827 335 € 16 000 € 402 811 €

Landau

1.15 1 Landkreis Donau-Ries 1420911 € 1404 911 € 16 000 € 301 151 €

1.16 1 Landkreis Eichstatt 1076 832 € 854 979 € 16 000 € 745 886 €

1.17 1 Landkreis Erding 998 066 € 793 061 € 16 000 € 671502 €

1.18 1 Landkreis Freyung- 1755355 € 1739355 € 16 000 € 553 609 €

Grafenau
1.19 1 Landkreis Garmisch- 578 730 € 338078 € 16 000 € 260 557 €
Partenkirchen

1.20 1 Landkreis Glinzburg 710 852 € 463 486 € 16 000 € 423121 €

1.21 1 Landkreis Hal3berge 678 563 € 489 563 € 16 000 € 467 671 €

1.22 1 Landkreis Hof 569 674 € 419 561 € 16 000 € 448 716 €

1.23 1 Landkreis Kelheim 1301514 € 1285514 € 16 000 € 529 539 €

1.24 1 Landkreis Kitzingen 610 688 € 390 087 € 16 000 € 526 176 €
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Nr. | Raum- Aufgabentrager nach Hilfen fiir den Anteil Anteil OPNV-
kate- Art. 8 BayOPNVG Ausbildungs- Bestands- Verwaltungs- | Zuweisungen
gorie verkehr sicherung an | aufwendungen

(Art. 24 Hilfen fiir den an Hilfen
BayOPNVG) | Ausbildungs- fiir den
verkehr Ausbildungs-
verkehr

1.25 1 Landkreis Kronach 633 335 € 617 335 € 16 000 € 488 880 €

1.26 1 Landkreis Kulmbach 496 671 € 380414 € 16 000 € 349 883 €

1.27 1 Landkreis Landsberg am 942 715 € 926 715 € 16 000 € 521 100 €

Lech

1.28 1 Landkreis Landshut 1007 842 € 862 599 € 16 561 € 580 763 €

1.29 1 Landkreis Lichtenfels 447 618 € 299 628 € 16 000 € 402 937 €

1.30 1 Landkreis Lindau 543 952 € 398 762 € 16 000 € 307 478 €

(Bodensee)

1.31 1 Landkreis Main-Spessart 1297 978 € 1281978 € 16 000 € 851431 €

1.32 1 Landkreis Miesbach 480 353 € 143 426 € 16 000 € 315888 €

1.33 1 Landkreis Mihldorf a.lnn 1048 775 € 1032775€ 16 000 € 264 884 €

1.34 1 Landkreis Neuburg- 673 431 € 567 603 € 16 000 € 283 233 €

Schrobenhausen

1.35 1 Landkreis Neumarkt i.d.OPf. 1157 494 € 1008 815 € 16 000 € 428 702 €

1.36 1 Landkreis Neustadt 870909 € 768 161 € 16 000 € 515474 €

a.d.Aisch-Bad Windsheim

1.37 1 Landkreis Neustadt 1006 242 € 990 242 € 16 000 € 440412 €

a.d.Waldnaab

1.38 1 Landkreis Oberallgau 1051495 € 835914 € 16 000 € 693 481 €

1.39 1 Landkreis Ostallgau 927 371 € 662 366 € 16 000 € 495 757 €

1.40 1 Landkreis Passau 3 346 340 € 3 326 554 € 19786 € 786 008 €

1.41 1 Landkreis Pfaffenhofen 607 574 € 368 859 € 16 000 € 351737 €

a.d.lim

1.42 1 Landkreis Regen 625 756 € 487 364 € 16 000 € 437 553 €

1.43 1 Landkreis Rhén-Grabfeld 639 310 € 296 640 € 16 000 € 557 485 €

1.44 1 Landkreis Rosenheim 1408 883 € 1213125 € 26 839 € 716 087 €

1.45 1 Landkreis Roth 1438 458 € 1422 458 € 16 000 € 626 549 €

1.46 1 Landkreis Rottal-Inn 951 829 € 751 556 € 16 000 € 473 667 €

1.47 1 Landkreis Schwandorf 1271541 € 1255541 € 16 000 € 448 236 €

1.48 1 Landkreis Schweinfurt 665 402 € 552 852 € 16 000 € 649 993 €

1.49 1 Landkreis Straubing-Bogen 854 996 € 820945 € 16 000 € 404 549 €

1.50 1 Landkreis Tirschenreuth 589 902 € 437 073 € 16 000 € 362 867 €

1.51 1 Landkreis Traunstein 1423 683 € 1332113 € 18 176 € 280 131 €

1.52 1 Landkreis Unterallgau 741 821 € 415505 € 16 000 € 467 545 €

1.53 1 Landkreis Weilheim- 708 402 € 374 536 € 16 000 € 252 826 €

Schongau
1.54 1 Landkreis Weilenburg- 1268 483 € 1252483 € 16 000 € 337 303 €
Gunzenhausen

1.55 1 Landkreis Wunsiedel 476 240 € 315303 € 16 000 € 465 469 €

i.Fichtelgebirge

1.56 2 Landkreis Aschaffenburg 1277 854 € 1260 149 € 17 706 € 1253175 €

1.57 2 Landkreis Augsburg 1660 536 € 1580 290 € 26 358 € 2089278 €
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Nr. | Raum- Aufgabentréi"ger nach Hilfen fiir den Anteil Anteil OPNV-
kate- Art. 8 BayOPNVG Ausbildungs- Bestands- Verwaltungs- | Zuweisungen
gorie verkehr sicherung an | aufwendungen

(Art 24 Hilfen fiir den an Hilfen
BayOPNVG) | Ausbildungs- fiir den
verkehr Ausbildungs-
verkehr

1.58 2 Landkreis Dachau 722932 € 471100 € 16 000 € 1057 795 €

1.59 2 Landkreis Ebersberg 588 665 € 349 173 € 16 000 € 889 381 €

1.60 2 Landkreis Erlangen- 1104 748 € 1088 748 € 16 000 € 943 024 €

Hochstadt

1.61 2 Landkreis Forchheim 688 303 € 504 263 € 16 000 € 1069 963 €

1.62 2 Landkreis Freising 1220584 € 1015707 € 18 628 € 1187 478 €

1.63 2 Landkreis Firstenfeldbruck 745722 € 416 002 € 22 293 € 1861 466 €

1.64 2 Landkreis Furth 492 235 € 408 104 € 16 000 € 1230471 €

1.65 2 Landkreis Miltenberg 971 114 € 894 264 € 16 000 € 1131103 €

1.66 2 Landkreis Miinchen 1872265 € 1213932 € 35848 € 3012233 €

1.67 2 Landkreis Neu-Ulm 878 837 € 685 962 € 18 260 € 799 226 €

1.68 2 Landkreis Nirnberger Land 706 148 € 420 371 € 17 294 € 1267 517 €

1.69 2 Landkreis Regensburg 4893995 € 4 873 969 € 20 026 € 1711498 €

1.70 2 Landkreis Starnberg 596 881 € 313430 € 16 000 € 1004 595 €

1.71 2 Landkreis Wirzburg 3607 284 € 3590692 € 16 592 € 1458 198 €

1.72 3 Stadt Amberg 292 428 € 251701 € 16 000 € 331495 €

1.73 3 Stadt Ansbach 366 006 € 84 802 € 16 000 € 389 267 €

1.74 3 Stadt Aschaffenburg 433 539 € 185515 € 16 000 € 666 088 €

1.75 3 Stadt Bamberg 471519 € 393324 € 16 000 € 526 349 €

1.76 3 Stadt Bayreuth 936 989 € 920 989 € 16 000 € 482 074 €

1.77 3 Stadt Coburg 431033 € 415033 € 16 000 € 358 645 €

1.78 3 Stadt Hof 354 997 € 229 814 € 16 000 € 342014 €

1.79 3 Stadt Kaufbeuren 213931 € 76 177 € 16 000 € 315523 €

1.80 3 Stadt Kempten (Allgau) 516 504 € 500 504 € 16 000 € 390 748 €

1.81 3 Stadt Landshut 538 536 € 522 536 € 16 000 € 529 744 €

1.82 3 Stadt Memmingen 256 360 € 60 992 € 16 000 € 286 440 €

1.83 3 Stadt Passau 602 849 € 586 849 € 16 000 € 445 811 €

1.84 3 Stadt Rosenheim 332816 € 78 066 € 16 000 € 393 254 €

1.85 3 Stadt Schwabach 205218 € 107 026 € 16 000 € 363 403 €

1.86 3 Stadt Schweinfurt 416 342 € 301 117 € 16 000 € 405792 €

1.87 3 Stadt Straubing 354 272 € 338272 € 16 000 € 337 390 €

1.88 3 Stadt Weiden i.d.OPf. 345333 € 236 864 € 16 000 € 350 209 €

1.89 4 Stadt Erlangen 1269 468 € 904 922 € 16 000 € 1230329 €

1.90 4 Stadt Furth 841714 € 673 629 € 16 000 € 1582 006 €

1.91 4 Stadt Ingolstadt 1359592 € 967 280 € 16 000 € 1494 331 €

1.92 4 Stadt Regensburg 3289920 € 3273920 € 16 000 € 1587761 €

1.93 4 Stadt Wurzburg 2434012 € 2418012 € 16 000 € 1742760 €

1.94 5 Stadt Augsburg 5422085 € 5391770 € 30315 € 6 366 446 €

1.95 5 Stadt Miinchen 11611 023 € 3576 € 50000€| 11970862€

1.96 5 Stadt Nirnberg 5334633 € 3876 554 € 50 000 € 7549 442 €
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2. Aufgabentrager nach Art. 9 BayOPNVG

Nr. | Raum- Aufgabentrager nach Hilfen fir den Anteil Anteil OPNvV-
kate- Art. 9 BayOPNVG Ausbildungs- Bestands- Verwaltungs- | Zuweisungen
gorie verkehr sicherung an | aufwendungen

(Art. 24 Hilfen fir den an Hilfen
BayOPNVG)" | Ausbildungs- fiir den
verkehr Ausbildungs-
verkehr

21 1 Gemeinde Ainring 17 056 €

22 1 Gemeinde Bad Kohlgrub 63478 €

2.3 1 Gemeinde Bischofswiesen 2188 €

2.4 1 Gemeinde Inzell 58 525 €

2.5 1 Gemeinde Ramsau 1781€

2.6 1 Gemeinde Ruhpolding 88 824 €

2.7 1 Gemeinde Schonau 2196 €

a.Konigssee

2.8 1 GroRe Kreisstadt 111 844 €

Bad Reichenhall

2.9 1 Grolde Kreisstadt 60 927 €
Deggendorf

2.10 1 GrolRe Kreisstadt 153 433 €
Donauworth

2.1 1 GrolRe Kreisstadt Lindau 202 651 €
(Bodensee)

212 1 Grole Kreisstadt Neuburg 164 349 €
a.d.Donau

213 1 Grole Kreisstadt Neumarkt 175103 €

i.d.OPf.

2.14 1 GroRe Kreisstadt 71149 €
Schwandorf

215 1 GroRe Kreisstadt 112 076 €
Traunstein

2.16 1 Markt Berchtesgaden 2155 €

217 1 Markt Garmisch- 165 099 €

Partenkirchen

2.18 1 Markt Holzkirchen 98 755 €

2.19 1 Markt Teisendorf 19490 €

2.20 1 Stadt Burghausen 138 793 €

2.21 1 Stadt Burglengenfeld 42 689 €

2.22 1 Stadt Cham 66 820 €

2.23 1 Stadt Dingolfing 23419 €

2.24 1 Stadt Freilassing 71788 €

2.25 1 Stadt Gunzenhausen 127 945 €

2.26 1 Stadt Kolbermoor 174 087 €

2.27 1 Stadt Landau a.d.Isar 42 155 €

2.28 1 Stadt Laufen 23313 €

2.29 1 Stadt Muhldorf a.Inn 92 359 €

2.30 1 Stadt Nabburg 7115 €
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Nr. | Raum- Aufgabentrager nach Hilfen fiir den Anteil Anteil OPNV-
kate- Art. 9 BayOPNVG Ausbildungs- Bestands- Verwaltungs- | Zuweisungen
gorie verkehr sicherung an | aufwendungen

(Art. 24 Hilfen fiir den an Hilfen

BayOPNVG)" | Ausbildungs- fiir den

verkehr Ausbildungs-

verkehr
2.31 1 Stadt Penzberg 94 039 €
2.32 1 Stadt Pfaffenhofen a.d.llm 206 914 €
2.33 1 Stadt Pfarrkirchen 19736 €
2.34 1 Stadt Schongau 67 809 €
2.35 1 Stadt Traunreut 70 486 €
2.36 1 Stadt Waldkraiburg 95 283 €
2.37 1 Stadt Weilheim i.OB 153 176 €
2.38 2 Gemeinde Anzing 44 091 €
2.39 2 Gemeinde Pliening 46 344 €
2.40 2 Gemeinde Poing 70321 €
2.41 2 Gemeinde Vaterstetten 90 114 €
242 2 Grofde Kreisstadt Dachau 369 521 €
2.43 2 Grofe Kreisstadt Freising 243 220 €
2.44 2 Grol3e Kreisstadt Neu-Ulm 551 038 €
2.45 2 Stadt Herzogenaurach 261070 €

1 Aufgabentrager nach Art. 9 BayOPNVG erhalten keine Hilfen fir den Ausbildungsverkehr vom Freistaat Bayern. Sie erhalten eine ange-

messene Mittelausstattung vom jeweiligen Aufgabentrager (Art. 24 Abs. 2 Satz 1 BayOPNVG).
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2122-5-G

Berichtigung

In § 1 Nr. 4 der Verordnung zur Anderung der Heilberufeverordnung vom 3. Juni 2025 (GVBI. S. 188) wird in § 14
Abs. 2 Satz 1 die Angabe ,Priifungsordnung“ durch die Angabe ,Prifungsverordnung® ersetzt.

Miinchen, den 30. Juni 2025
Bayerisches Staatsministerium

fiir Gesundheit, Pflege und Pravention

Dr. Rainer H u t k a , Ministerialdirektor

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 13/2025 241

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



242 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 13/2025

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 13/2025 243

Herausgeber/Redaktion: Bayerische Staatskanzlei, Franz-Josef-Strau-Ring 1, 80539 Miinchen
Das Bayerische Gesetz- und Verordnungsblatt (GVBI.) wird nach Bedarf ausgegeben, in der Regel zweimal im Monat.
Zur Herstellung des GVBI. wird Recycling-Papier verwendet.
Druck: Druckerei Reindl, Goethestr. 18, 85055 Ingolstadt.
Vertrieb: Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH, Arnulfstralle 122, 80636 Miinchen
Tel. 0 89/290142-59/69, Telefax 0 89 /29 01 42 90.
Bezug: Die amtliche Fassung des GVBI. kdnnen Sie tber den Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH beziehen. Der
Preis des Jahresabonnements fiir die amtliche Fassung des GVBI. betragt ab dem 1. Januar 2019 90,00 € inkl. MwSt.
und Versandkosten. Einzelausgaben kénnen zum Preis von 3,50 € inkl. MwSt. zzgl. Versand beim Verlag angefordert
werden. Fur Abonnementkiindigungen gilt eine Frist von vier Wochen zum nachsten Ersten eines Monats (bei Voraus-
zahlung zum Ende des verrechneten Bezugszeitraums).
Widerrufsrecht: Der Verlag raumt ein Widerrufsrecht von einer Woche ab Absendung der Bestellung ein.
Zur Wahrung der Frist genligt das rechtzeitige Absenden des Widerrufs (Poststempel) an:
Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH, Vertrieb, Postfach 20 04 63, 80004 Miinchen
Bankverbindung: UniCredit Bank AG, IBAN: DE25 3022 0190 0036 9850 20

ISSN 0005-7134

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



244 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 13/2025

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH
Arnulfstralle 122, 80636 Muinchen

PVSt, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt, B 1612

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



	Deckblatt
	Initiativdrucksache 19/6139 vom 01.04.2025
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 01.04.2025 - Landesfeuerwehrverband Bayern e.V. (DEBYLT00A6)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 01.04.2025 - Werkfeuerwehrverband Bayern e.V. - Arbeitsgemeinschaft Betrieblicher Brandschutz (DEBYLT00DF)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 01.04.2025 - Verband der chemischen Industrie e.V., Landesverband Bayern (VCI-LV Bayern) (DEBYLT0030)
	Plenarprotokoll Nr. 48 vom 09.04.2025
	Beschlussempfehlung mit Bericht 19/7222 des KI vom 26.06.2025
	Beschluss des Plenums 19/7337 vom 02.07.2025
	Plenarprotokoll Nr. 54 vom 02.07.2025
	Gesetz- und Verordnungsblatt vom 15.07.2025
	Inhaltsverzeichnis
	Gesetz 
zur Änderung des 
Bayerischen Gleichstellungsgesetzes
	vom 8. Juli 2025
	2039-1-A

	Gesetz 
zur Änderung des 
Bayerischen Feuerwehrgesetzes und der 
Bayerischen Bauordnung
	vom 8. Juli 2025
	215-3-1-I, 2132-1-B

	Gesetz 
zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung
	vom 8. Juli 2025
	34-1-I

	Bekanntmachung 
des Abkommens zur Änderung des 
Abkommens über die 
Errichtung und Finanzierung des 
Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen
	vom 5. Juni 2025
	02-1-G

	Verordnung 
zur Änderung der 
Gemeinde- und Landkreiswahlordnung
	vom 16. Juni 2025
	2021-1/2-1-I

	Verordnung 
zur Änderung der 
Digitalen Bauantragsverordnung und der 
Zuständigkeitsverordnung im Bauwesen
	vom 18. Juni 2025
	2132-1-24-B, 2130-3-B

	Verordnung 
zur Änderung der 
Börsenverordnung
	vom 20. Juni 2025
	411-3-W

	Verordnung 
zur Änderung der 
Verordnung über Finanzhilfen für den 
allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr
	vom 27. Juni 2025
	922-3-B

	Berichtigung 
	2122-5-G

	Impressum




